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Die preußischen Agrargesetze der Stein-Hardenberg-
scheu VerMiungsvemde (1807—1822) 

U n t e r allen Gegenständen, welche gegenwärtig die öffentliche Meinung in 
Rußland lebhaft beschäftigen, ist die bei weitem wichtigste die Regnlirnng 
der bäuerlichen Verhältnisse nnd die damit eng zusammenhängende Reor
ganisation der ländlichen Communal-, Polizei- nnd Gerichtsverfassung. D i t 
Discusston über diese tiefgreifenden Fragen der innern Politik, die nichts 
Geringeres in sich schließen als eine völlige Umwandelnng der socialen, 
rechtlichen und politischen Verhältnisse in der breiten Fnndamentalschiche 
der Bevölkerung, hat auch in den von den neuen Maßregeln nicht unmittelbar 
berührten Provinzen des Reiches die Anfmerksamkcit anfs Nene den eigenen 
ländlichen Zuständen zugewendet, und namentlich hat diese Monatsschrift 
seit ihrem Bestehen der Debatte über die Agrarverhältnisse der Ostseepro
vinzen den ihrer Wichtigkeit entsprechenden Raum gewährt. I u diese De
batte unmittelbar einzugreifen, sich an ihr zu betheiligen, ist der Verfasser 
dieser Zeilen nicht berufen, weil er des Landes und der Leute, ihrer Sitte 
und ihrer Rechte nicht genügend kundig ist, und in allen unmittelbar in das 
Leben des Volkes eingreifenden Gesetzgebnngsfragen das Sprnchwort „Eines 
schickt sich nicht für Alle" ganz besonders zn beherzigen ist. Gleichwohl 
hat in allen Dingen die Erfahrung, welche Audere unter ähnlichen Umständen 
gemacht haben, einen großen Werth. Es kann daher für die Lö'snng der 
agrarischen Probleme in den Ostseeprovinzen nur förderlich sein, wenn es 
hier versucht wird, die preußischen Agrargesetze nach der Geschichte ihrer 
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Entstehung, nach ihrem wesentlichen Inhalte und nach ihrer Wirkung 
darzustellen; nud zwar um so mehr, als die wichtigsten gesetzgeberischen 
Schöpfungen auf diesem Gebiete in der Unglückszeit Preußens nach dem 
Tilsiter Frieden in der den Osiseeprov'inzen u n m i t t e l b a r be
nachbarten P r o v i n z Preuß.en nuter dem vorherrschenden Einflüsse 
der besondern ländlichen Zustände, socialen Verhältnisse und Anschauungs-
weisen, welche sich in dieser Provinz entwickelt hatteu und mit deuen der 
Ostseeprovinzeu vielfach verwandt waren, von den preußischen Regeneratoren 
concipirt worden sind und ihre seitdem nicht wieder verlassenen Grundlagen 
erhalten haben. 

Es ist ein durch die Geschichtsforschung längst widerlegter Aberglaube, 
daß der zu Anfang dieses Jahrhunderts im deutschen Reiche und den nicht 
zum Reiche gehörigen preußischen Gebieten fast überall die Regel bildende 
Zustand der bäuerlichen Unfreiheit und Eigenthumslösigkeit fchon von der 
Zeit der Völkerwanderung her datire. Noch im vorigen Jahrhundert lehrten 
französische Schriftsteller, daß die siegreichen Germanen die ursprünglichen 
Bewohner des Landes zu Sklaven gemacht hätten, und seitdem Herrsämft 
und Sklaverei von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt und zu fester Rechts
ordnung geworden sei. Gaupp, Laboulaye n. A. haben inzwischen über 
die Entstehungsgeschichte der Leibeigenschaft das Licht der Wahrheit ver
breitet, das ein unbefangenes Quellenstudium ihnen angezündet hatte, und 
wir wissen, daß noch lange nachdem die wilden Wasser der Völkerwanderung 
sich verlanfen hatten, der kleine Mann, Germane und Nicht-Germane, sich 
seiner vollen Freiheit und des Eigenthums erfreut hat, allmälig aber, und 
zwar theils durch, rechtliche Ursachen (Kriegsgefangenschaft, Strafe für, Ber-
brechen), in weit höherem Grade aber durch Gewalt und LP, der Knecht
schaft unterworfen wurde. Erst die Ausbildung der Lebnsverfassung hatte 
diesen Unsegcu zur Folge; ihre Merichtsfreiheiten," jene Exemtionen der 
Hintersassen eines Lchusträgers von der Gerichtsbarkeit des Königs, lieferten' 
den kleinen Grundbesitzer der Willkür und Habsucht des stets gewappneten 
Rjtterthums ans. „Der größte Theil der Schuld lastet unzweifelhaft Ms 
dem aus verdienten Kricgslenten, den Würdenträgern, Günstlingen und 
der sonstigen Umgebung der ueuen Könige nach und nach entstandenen Adel, 
der frühzeitig schon anfing, dem Eigeuthum und der Person der kleinen 
Gemeinfreien nachzustellen, ersteres unter den nichtigsten Vorwänden oder 
durch offene Gewalt an sich zu reißen und die bisherigen Besitzer hierdurch 
am wuksamftew zu nöthigen, ein bald mehr bald minder drückendes 
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Abhängigkeitsverhältniß sich gefallen zu, lassen, um jenes ganz oder theil
weise zurückzuerhalten, um ferner ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. M i t 
nicht geringer Lüsternheit verfolgte auch der Klerus gleichzeitig dasselbe 
Ziel"*). Den schlagendsten Beweis von der völligen Rechts- und Fried-
losigkcit der unteren Bevölkerungsschichten während der wilden Faustrechts-' 
zeiten des Mittelalters liefert das heimliche Freischöffengericht auf der „rothen 
Erde," jener vielgefürchtete Gehcimbuud, welcher unter kaiserlicher Pro
tektion die ritterlichen Rechtsverächter, gegen die der Arm der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit zu schwach geworden war, vor seine Freistühle Kid und 
gegen die Schnldigbefuudenen nur auf eine Strafart, Tod durch Aus
hängen,, erkannte, übrigens ohne merklichen Einfluß auf die anarchischen 
Zustände zu üben. Nur hinter Wall und Graben der Städte und durch 
die vereinte Kraft der verbündeten Städte erhielt und befestigte sich der 
Rest alter Gemeinfreiheit im Bürgerthum, im offenen Lande ging sie fast 
überall verloren, ein freier Bauernstand wurde zur Ausnahme. Die Erinne-
rung an das verlorene Recht der Freiheit und des Eigenthnms lebte in
dessen lange unter den Bauern fort und trieb sie von Zeit zu Zeit zu ein
zelnen verzweifelten Versuchen, es durch Gewalt wieder zu gewinnen, z . B . 
in dem furchtbaren Aufstande des „Buudschuhes" im südwestlichen Deutsch
land. Die Selbsthülfe mißlang, sie hatte nur die Vermehrung des Druckes 
zur Folge. Erst in dem Erstarken der landesherrlichen Territorialherrschaft 
dämmerte ein Hoffnungsstrahl auf. Was dem Kaiser, was der „heimlichen 
Acht" nicht gelungen, gelang der Klugheit und Tapferkeit manches Fürsten: 
Rühe und Ordnung im Lande herzustellen. Je mehr die Landesherrn 
Herren im Lande wurden und kraftvoll die Souveränetät „stabilirten," desto 
wirksamer wurde die Hülfe, die sie dem geknechteten Bauernstande gewähren 
konnten. Die alten Zustände wiederherzustellen war unmöglich geworden; 
wer kannte sie noch? und längst hatte die rechtschassende Kraft der Zeit 
an den gutsherrlichen Rechten das privatrechtliche viüuni ihrer Erwerbung 
getilgt. Aber der zerstörenden Kraft der Willkür Grenzen zu sehen und 
die absolut unstaatlichen, weil unsittlichen oder die materiellen Grundlagen 
des Staates vernichtenden Rechtsprätentionen der Grundherrn zu beseitigen 
war möglich, und mancher tüchtige Regent griff hier mit starker Hand durch. 

I n Preußen hat diese landesherrliche Thä t igM früh begonnen und 

*) Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Von Samuel Sugenheim. Eine von der kaiserl. Akademie 
V«t Wissenschaften gekrönte Preisschrift. St . Petersburg 1861. 
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ist schon seit der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts von Zeit zu 
Zeit m kurfürstlichen Landtagsreversen, Landcsordnnngen uud Edikten sichtbar 
geworden. Von größerer Bedeutung wurden aber die Hieher bezüglichen 
Regierungsacte erst seit dem Könige Friedrich Wilhelm I. Dieser wegen 
seiner sehr ins Auge fallenden Rohheitsfehler meistens nnterschätzte Vater 
des großen Friedrich versuchte schon durch em Edikt vom 22. März 1719 
den. Bauern auf den Domatnen Hinterpommerns das Eigenthum ihrer 
Höfe zu verleihen. Er stand von diesem Vn'suche zwar wieder ab, aber 
nur weil die Bauern selbst es nicht für möglich hielten, bei der Fortdaner 
der Frohncn auch die Hofwehr künftig aus eigenen Mitteln zn berichtigen. 
Dann wies er durch Gesetz vom 14.- März 1739 sämmtliche Proviuzial-
Verwaltungs- uud Gerichtsbehörden bei schwerster VerMtwortuug an, 
„dahin zu sehen, daß tein Vasall sich eigenmächtig unterstände, einen Bauer 
ohne gegründete Raison, und ohne den Hof sogleich wieder zu bcsetzcu, 
ans dem Hofe zn werfen." Friedrich I I . wiederholte am 12. August 1749 
das Gebot der jedesmaligen Wiederbesetzung eines erledigten Hofes und 
untersagte bei 100 Dukaten Strafe das Zusammenziehen der Bauernhöfe in 
Vorwerkswirthschaften oder die Vereinigung derselben mit den Hofgüteru. 
Durch die strengen Verorduuugen vom 12. I u l i 1764 und 30. December 
1765 erzwang der König das Rerablisscmeut aller seit 1740 durch die 
Kriege wüst gewordenen Bauernhöfe durch die Gutsherren. Gleichzeitig 
richtete er sein Augenmerk auf die Aufhebung der Gemeinheiten, d. h. der 
gemeinschaftlichen Besitzung nnd Benutzung von Gruud und Boden oder 
von Grnndgecechtigkeiten, die er dnrch eine, ganze Reihe von Edikten zu 
befördern strebte, indessen nnr mit vereinzelten Erfolgeu. Seme Absicht, 
die Leibeigenschaft ganz avznschaffeu, stieß auf eine so starke. Opposition, 
daß er sich darauf .beschränkte, durch die Baueruorduung vom 30. Decmbr. 
1764 die Leibeigenschaft, wo sie bisher unbeschränkt gewesen, in eine bloße 
Guts be hörig kelt zu verwandeln, dnrch eine spätere Verfuguug die Freilassung 
und die Beschränkung der Dienste der Gutspflichtigen durch Aufstellung 
fester Normen zu erleichtern und durch die Ordre vom 20. Febr. 1777 
den Baueru der Domaineudörfer die Vererbung ihrer Höfe auf ihre Kinder 
zuzusichern/ Endlich verfügte er noch im Jahre 1784 die ''ans die Fest
stellung und Regelung der nachweisbar bestehenden gegenseitigen Rechte 
und Pflichten zwischen den Gutsherrn nnd ihren Bauern höchst wirksame 
Anfnahme der Urbarien durch besondere Commissionen. 

Die von dem großen Friedrich veraulaßten, aber erst unter seinem 
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Nachfolger publicirten Gesetzbücher änderten in der damaligen Verfassung 
wenig, sie fixirten den rechtlichen Zustand der bäuerlichen Verhältnisse, wie 
er sich durch des Landes Gewohnheit und die bisherigen landesherrlichen 
Verordnungen gestaltet hatte. 

Die Drangsale der französischen Invasion führten eine neue Epoche in 
der Agrargesetzgebung herbei. Sie war eine Frucht jener sittlichen Wieder
geburt, die der preußische Nationalgeist nuter dem die Kräfte des Landes 
mit höhnischem Uebermuth uud tückischer Hinterlist aussaugenden Drucke, der 
Fremdherrschaft in sich vollzog, uud die in rascher Ausführung eines kräf
tigen Entschlusses den fruchtbaren Ideen des modernen Staates Lnft, Licht 
und Raum verschaffte sich festzuwurzeln. Diese Neubelebungs-Periode, 
welche, das dankbare Volk noch heute uach dem Nameu ihres Schöpfers, 
des genialen, charakterfesten und willensstarken Ministers Freiherrn vom 
Stein, die Steinsche Periode nennt, wandelte alle Grundlagen des Staats
lebens in der Tendenz um, allen im Volle vorhandenen materiellen, geistigen 
und sittlichen Kräften zu ihrer vollen Entfaltung freie Bahn zu schaffen, 
ihm^ „wieder Muth , Selbstvertrauen Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für 
Unabhängigkeit vou Fremden und für Nationalehre einzuflößen." Daß 
letzteres im vollsten Maße gelang, bewiesen schon nach wenigen Jahren 
die heldenmütigen Anstrengungen^ der Nation, mit denen sie das Joch 
einer mächtigen Fremdherrschaft zerbrach, ehe noch die kaum in den Funda
menten ausgeführte Gesetzgebung den Segen zu entfalten vermocht hatte,' 
den sie versprach, den sie aber, auch freilich, wie das zu froher Hoffnung 
begeisterte Volk instinktmaßig begriff, erst dann entfalten tonnte, wenn der 
Dränger und Blutsauger aus dem Lande gejagt war. Nach dem Frieden 
blieb manche von den angebahnten Einrichtungen lange unausgeführt, weil 
es der um ihren Einfluß besorgten Partei des Hof- und Landadels gelang, 

'dem Könige Friedrich Wilhelm I I I . ein nnmer wachsendes Mißtrauen gegen 
die liberaleu politischen Principien der. Steinschen Periode einzuflößen. 
Aber in der Agrargesetzgebung hielt der König gegen jedes Reactionsbe-
streben Stand, da unter ihrem Einfluß das Land sichtbar erblühte und 
aus tiefer Erschöpfung rasch wieder zu Kräften kam. Fest und besonnen 
wnrdc das Werk nach dem von Stein festgestellten Plane ausgebaut und 
durch eine wohlgegliederte Kette von Maßregeln, deren letzte Glieder bis 
in das letzte Jahrzehnt hinabreichcn, dem großen Ziele zugestrebt, einen 
freien Bauernstand mit einem nach allen Richtuugeu hin vou schädlichen 
Belastungen und Verstrickuugeu befreiteu Grundbesitz, die freieste Benutzung 
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des.Grundbesitzes überhaupt und der Disposition über denselben zu 

erlangen. 

Als der König Friedrich Wilhelm IN. nach dem Abschlüsse des Tilstter 
Friedens den Freiherrn vom Stein an die Spitze der Civilverwaltung be
rief, war das Land zwischen der Elbe und der Weichsel von französischen 
Armeen besetzt; der König befand sich mit dem Hofe und den obersten 
Staatsbehörden in der Provinz Preußen nnd regierte von dort aus den tief 
darniedergedrückten Staat. .Die Geschäfte der Centralverwaltung waren einer 
Immediat-Commission übertragen, deren thätigstes Mitglied v. Schön war. 
Der Verwaltung der einzelnen Provinzen standen Provinzialminister vor, 
in der-Provinz Preußen der Minister v. Schrötter.' Ein besonders reger 
wissenschaftlicher Geist erfüllte damals die Provinz; er war von den Hör
sälen der in hoher Blüthe stehenden Universität Königsberg ausgegangen, 
an welcher Hamann nnd Kant zu philosophischem Denken angefeuert und 
Kraus dnrch seine überaus llaren, erst nach seinem Tode weitern Kreisen 
durch den Drnck bekannt gewordenen staatswirthschaftlichen Lehren die bis 

- dahin in Preußen befolgten staatswirthschaftlichen Grundsätze schlagend 
widerlegt hatte. Wie alle jüngeren Ostpreußen, welche sich im Staats
dienste befanden, waren auch v. Schön und v. Schrötter Kraus' Schüler 
und von ihm in ihren Ansichten wesentlich bestimmt. Das Eindringen 
seiner Grundsätze wurde besonders dadurch begünstigt, daß er kein Stuben-

- gelehrter war, sondern in lebhafter Verbindung mit Geschäftsmännern, 
Gutsbesitzern und Kausteuten stand nnd praktischen Sinn mit einem scharfen 
Urtheil und einer klaren Darstcllungsgabe verband. I n einem wenige 
Tage nach seinem Tode (25. August 180^) geschriebenen Nekrologe wird 
bezeugt, daß er „durch seinen Umgang, den er mehr, mit vorzüglichen Ge
schäftsmännern und ausgezeichneten Mitgliedern gebildeter Stände als mit 
Professionsverwandten unterhielt, vielleicht ebensoviel als vom Katheder 
nützte." Was er mit klarem Geistesauge erschaut hatte, ging, als sich 
kaum das Grab über ihm geschlossen hatte, als regenerirende Kraft ins 
Leben über; er ist unstreitig der geistige Vater' der staatswirthschaftlichen 
Reformen, die noch im October 1807 begannen und auf denen die heutige 
Blüthe der Volkswohlfahrt in Preußen beruht. Weun man die von Hans 
vo.n Auerswald herausgegebene Staatswirthschaft von Kraus mit den Ge
setzen und Edikten der Steinschen. Periode vergleicht, so empfängt, man oft 
den Eindruck, als läse man in Manchem Abschnitte jener die Motive, welche 
für diese speciell ausgearbeitet waren. Es. wird daher dem Zwecke unserer 
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Betrachtung nicht zu fern liegen, die wichtigsten Hieher bezüglichen Sätze 
des Kraus'schen Epsteins kurz hervorzuheben. 

Kraus erachtete es für die Hauptaufgabe der Staatswirthschaftslehre, 
„das Wefeu und den Ursprung des, Nationalvermögens zu enthüllen, zu 
erkläre«, theils worin das Einkommen einer Nation und ihr daraus er
wachsenes Vermögen eigentlich bestehe, theils welches die notwendige und 
allgemeine Bedingung sei, wovon beides überall und immer abhänge;" er 
strebte nach der „Erforschung der (wenn man sie so nennen darf) Natur
gesetze, welchen der verschiedene Gang der Nationalwirtschaft unterworfen 
ist." Die methodische Entwickelnng dieser „Naturgesetze" begleitete er mit 
kulturgeschichtlichen Nachweisen der Folgen, welche die in Sitten und her
gebrachten Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft sowie in Staatseinrich-
tungen und Gesetzen begründeten Hemmnisse derselben gehabt haben. So 
bekämpfte er namentlich alle Einrichtungen, welche den freien Umlauf von 
Arbeit und Verlag hemmen, und wies nach, daß der Volkswohlstand 
namentlich niedergehalten werde, a) dnrch Druck auf den Arbeitslohn, der 
durchden Gewerbezwang (Hemmung des Ueberganges von einer Arbeit zur 
andern), die Erbunterthanigkett der Landtcute und die Verhinderung der
selben in die Städte zn ziehen geübt werde, und b) durch Verminderung 
des Vcrlagsprofits, der eine unmittelbare Folge aller Beschränkung der 
Arbeit auf gewisse Gewerbe uud der Handeloleute auf gewisse Erwerbs
zweige, sowie des Abschosses beim Verziehen sei. Mi t Rücksicht auf die 
besondere Wichtigkeit des Gegenstandes für Preußen behandelte er in einem. 
eigenen Kapitel „die Hemmnisse des natürlichen Gewerbganges, oder die 
Erschwernisse des Landbaues in dem alten Zustande von Europa," und 
zeigte, daß unfreie Arbeit eigenthumsloser Bancrn den Arbeiter am schlech
testen lohnt und doch für den Gutsherrn die thcnerste ist, daß auch das 
Pachtsystem, uud zwar sowohl das wälsche Halbpacht- als das euglische 
Farmsystem, die Arbeits- und Bodenkräfte, nicht zn ihrer vollen Entwickelnng 
kommen lassen. „Ein kleiner Eigenthümer aber, der jeden Fleck seines 
Gütchens aufs genaueste kennt, der es mit aller der Zuueigung'ansieht, die 
man für Eigenthum, insonderheit für kleines Eigenthnm, natürlicherweise 
fühlt, . . . . ist gemeiniglich unter allen Landwirthen, wenn es darauf an
kommt, Verbesserungen zu macheu, der betriebsamste, der einsehendste nnd 
der, dem Alles am sichersten gelingt." Darum redete er auch der freien 
Veräußerung, dem Trenuen und Theilen der. großen Güter das Wort, 
theils um die Zahl der kleinen Landeigenthümer zu vermehren, theils um 
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dem Landbau das Kapital der bisher nicht zum großen Grundbesitz zuge
lassenen Stände nach Maßgabe der natürlichen Bedürfniß- und Profits
gesetze zuzuführen. I n dem Abschnitte.über „Productionsgewerbe" geht er 
dann mehr ins Einzelne nnd weist die Mängel auf, welche die Benutzung 
des Grundbesitzes durch Erbpacht, Emphyteusis, Zeitpacht und Admini
stration für die speciellen Nutzuugsge'meinhejtcn und die Ackergemeinheiten, 
endlich die unfreie Arbeit für den Staat, für die Gntsherrfchaften und für 
die Arbeiter haben. 

Diese von Kraus ausgestreute Saat ging in allen vornrtheilsfreien^ 
vom Eigennutz nicht geblendeten Geistern reichlich auf. Es.konnte nicht 
fehleu, daß sie iu sanguinischen, ungeduldigen Gemüthern in unbesonnene 
Nencrungssucht ansartete, welche die bestehenden Zustände wegen ihrer 
Schädlichkeit einfach für unberechtigt erklären und so schnell nnd so gründlich 
wie möglich in normale Zustände verwandeln zu müssen glaubte. Eine 
solche Natur war Schön, dessen stürmischer Idealismus schon che Stein 
an die Spitze der Verwaltung trat, Niebuhr zum Austritt- aus der Imme-
diat-Commission bewogen hatte, weil derselbe es für unmöglich erklärte 
langer iu ihr zu sein, „ohne sich mit Freunden zn entzweien, wenn ihre 
Grundsätze oft gar zu ungeheuer uud ihre Konsequenz noch fürchterlicher 
ist, und ohne den Feinden zahllose Blößen zu geben; denn es sei ans 
Veränderungen abgesehen, die er sich theils nicht zu übersehen getrane, 
thcils gar uicht beurtheileu könne." Bei seinen Plänen fiir die Herstellung , . 
des Landes ließ Schön sich nur von dem Gedanken leiten, jene Kraus'schen 
Naturgesetze der Entwickelnng des Voltswohlstandes rücksichtslos von^allen 
Schranken zu befreien; .er hielt'es z. B. für gleichgültig, ob die vorhan
denen Gnckdbesitzcr zu Grunde gingen oder nicht, wenn nnr vermögendere 
die. Güter erhalten und, dadurch deu Ertrag unermeßlich steigern würden, 
und wenn Stägemann und Niebuhr auf die Erhaltung eines gesunden, 
kräftigen Bauernstandes als Grundlage jedes tüchtigen Volkes, und zu 
diesem Zwecke an^ die Erzieluug eiues zahlreichen Standes kleiner Grund
besitzer drangen, so snchte er zn beweisen, daß ein Besitzer von vier Hufen 
Landes unt sechs Pferden mehr leiste als vier Besitzer von einer Hnfe, 
welche sechszehu Pferde bedurften. Den Vorschlag einer allgemeinen 
Zahluugsstundnug für die Landbesitzer verwarf Schön rundweg, indem er 
ausführte:'„der Staat kanu kein Interesse haben, ob A oder B ein Landgut 
befitze. Derjenige, der deu mehrsten Credit, sowohl in Absicht seines 
Vermögens als seiner Fähigkeit hat, ist der beste Besitzer, nnd wer 
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seine Schulden nicht bezahlen kann, muß dem-, der das Kapital hat, 

weichen." 

, Der Provinzialminister von Schrötter war nicht weniger als Schön 
von der Richtigkeit der Kraus'schen Lehre überzeugt, aber er wollte bei ihrer 
Ueberführung ins Leben vorsichtiger und namentlich mit Schonung der be
stehenden berechtigten Interessen zn Werke gehen. Darum gewann er einen 
viel größern Einfluß auf die damalige Gesetzgebung als Schön, der haupt
sächlich durch seine lebhafte Anregung großer und kühner Probleme wichtig 
geworden ist, während Schrötter den praktischen legislatorischen Gedanken 
zu fassen und ihm einen angemessenen Ausdruck zu geben verstand. 

Stein ließ sich über alle wichtigen Fragen sowohl von der Immediat-
Commisston als von Schrotter Bericht erstatten, nahm auch Vorschläge ein
sichtiger Patrioten mit in Betracht und arbeitete dann, nachdem er mit 
seiner Verstandesschärfe und-der Schöpferkraft seines praktischen Genies den 
Gegenstand vollständig durchdruugen und befruchtet hatte, die Gesetzesvor-
lageu und die Bcgleitberichte an den König theils selbst aus, tbeils beauf
tragte er Schrötter damit. Er war eine vorwiegend praktische, nicht theo
retische Natnr, den Ideen' der rationellen Volkswirtschaft war sein Ver-
ständniß leicht zugänglich, es wurde aber nicht von ihnen beherrscht, und er 
.erkannte 'deshalb bald deis Grundirrthum derer, welche dem Zwecke, dem 
Staate eine möglichst groß« Crwerbsmasse zu verschaffen, schonungslos das 
Wohl des Einzelnen opfern zn dürfen glaubten, uud der eben darin be
stand, daß sie übersahen, wie eng das Gedeihen des Ganzen mit dem Wohle 
des Einzelnen zusammenhängt, uud daß jenes ja eben nur um der Erhö
hung des Einzelwohles willen erstrebt wird. Stein richtete deshalb sein 
ganzes Streben darauf, durch die zn treffende» Maßregeln die ökonomische 
Lage aller Classen der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur vor drohenden 
Gefahren zu schützen, sondern znglcich t>Mch weise Anwenduug der großen 
wirtschaftlichen Gesetze auf die bestehenden Zustände jede Classe und- jeden 
einzelnen Staatsbürger in die möglichst günstige Lage für die Verwerthung 
nnd Verbesserung seiner Arbeitskraft und Eigenthumsmittel zu bringen. 
A l l e n helfen, ohne E inem zu schaden, war sein Problem. 

Schon wenige Wochen, nachdem Stein fein Amt angetreten, erließ 
der König das ihm von Stein unterbreitete, berühmte „Edikt den erleich
terten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigenthums fowie.die per
sönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend" vom 9. October 1807. 
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Die Einleitung des Edikts motivirt die Bestimmungen desselben in" gedrun

gener Kürze folgendermaßen: 
„Nach eingetretenem Frieden hat Uns die Vorsorge für den gesunkenen 

Wohlstand Unserer getreuen Unterthanen/ dessen baldigste Wiederherstellung 
und möglichste Erhöhung vor Allem beschäftigt. Wir haben hierbei er
wogen, daß es bei der allgemeinen Noth die Uns zu Gebote stehenden, 
Mittel übersteige, jedem Einzelnen Hülfe zu verschaffen, ohne den Zweck 
erfüllen zu können, und daß es ebensowohl den nnerlä'ßlichen Forderungen 
der Gerechtigkeit als den Grundsätzen einer wohlgeordneten Staats-
wirthschaft gemäß sei, Alles zu entfernen, was den Einzelnen bisher hin
derte den Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Maß seiner Kräfte zu 
erreichen fähig war; Wir haben ferner erwogen, daß die vorhandenen Be
schränkungen theils in Besitz und Genuß des Grundeigenthmns, theils in 
den persönlichen Verhältnissen des Landarbeiters Unserer wohlwollenden 
Absicht vorzüglich entgegenwirken und der Wiederherstellung der Cultur eine 
große Kraft seiner Thätigleit entziehen, jene, indem sie auf den Werth des 
Grundeigenthmns und den Credit des Grundbesitzers einen höchst schädlichen 
Einfluß haben, diese, indem sie den Werth der Arbeit verringern. Wir 
wollen daher beides auf diejenigen Schranken zurückführen, welche das ge
meinsame Wohl uöchig macht." Durch die dispositiven Bestimmungen des 
Edikts wurden die drei Gruudsauleu der ueuen socialen Ordnung errichtet: 
1) die persönliche Freiheit der bisherigen Unterthanen, 2) allgemeine Freiheit 
der Berufswahl und 3) freier Güterverkehr. 

I. Um die G u t s u n t e r t h ä n i g k e i t aufznlösen wurde bestimmt: 
„Nach dem Datnm. dieser Verordnung entsteht fernerhin kein Unterthänig-
keitsve'rhältniß, weder durch Geburt, noch dnrch Heirath, noch durch Ueber-
nehmung einer unterthänigen Stelle, noch dnrch Vertrag. — Mi t der Pu-
blication der gegenwärtigen Perordnung hört das bisherige Uutcrthänig-
keitsverhältniß derjenigen Unterthanen und ihrer Weiber und Kinder, welche 
ihre Bauergüter erblich oder eigenthümlich oder erbzinsweise oder erbpächtlich 
besitzen, wechselseitig gänzlich auf. — Mit dem Martinitage 1810 hört 
alle Gutsunterthänigkeit in Unfern sämmtlichen Staaten auf. Nach dem 
Martinitage 1810 giebt es nur freie Leute, wie solches auf den Domainen 
in allen Unfern Provinzen schon der Fall ist, bei denen aber, wie sich öon 
selbst versteht, alle Verbindlichkeiten, die ihnen als freien Leuten vermöge 
des Besitzes eines Grundstückes oder vermöge eines besondern Vertrages 
obliegen, in Kraft bleiben." 
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II . D ie freie Wah l des Gewerbes schuf die Bestimmung: 
- „Jeder Edelmann ist ohne allen Nachtheil seines Standes befugt, bürger
liche Gewerbe zu treiben; und jeder Bürger oder Bauer ist berechtigt aus 
dem Bauer- in den Bürger- nnd aus dem Bürger- in den BauerßaNd 
zu treten." 

III. Die Freihei t des Güterverkehrs bezweckte zunächst der 
§ 1 : „Jeder Einwohner Unserer Staaten ist, ohne alle Einschränkung in 
Beziehung auf den S t a a t , zum eigenthümlichen nnd Pfandbesitze 
unbeweglicher Grundstücke aller Art berechtigt, der, Edelmann also zum 
Besitze nicht blos adeliger sondern auch unadeliger, bürgerlicher nnd bauer« 
licher Güter aller Art, und der Bürger und Bauer zum Besitz nicht blos 
bürgerlicher, bäuerlicher und anderer unadliger sondern auch adeliger Grund
stücke , ohne daß der eine oder der andere zu irgeud einem Gütererwerbe 
einer besondern Erlaubniß bedarf." Zu dieser Beseitigung publizistischer 
Beschränkuugeu gehört ferner die Gestattung der Theilung der Gruudstücke, 
jedoch uubeschadet entgegenstehender Privatrechte. I n privatrechtlicher Be
ziehung wurde 1) bestimmt, daß „das gesetzliche Vorkaufs- uud Näherrecht 
fernerhin nur bei Lehns-Obereigenthümern, Erbzinsherrn, Erbverpächtcrn, 
Miteigenthümern und da eintreten solle, wo eine mit andern Grundstücke» 
vermischte oder von ihnen umschlossene Besitzung veräußert würde," 2) die 
Erbverpachtung ländlicher' Besitzungen, die Verschuldung der Lehns- und 
Fideicommißgüter wegen der Kriegsschäden nnd die Aufhebung der Lehne, 
Familieustiftungen und Familiensideicommisse durch Beschränkung der ohne 
entsprechendes Interesse des Berechtigten schädlich wirkenden privatrechtlichen 
Hindernisse erleichtert. 

Die Bestimmungen dieses Edikts stießen nirgends auf einen erwäh-
nenswerthen Widerspruch, und auch in spatern Epochen ist ihm von allen 
Parteien, die sogenannten Feudalen nicht ausgenvmmen, nur Lobpreisung 
zu Theil geworden. I n der That übertraf nicht nur der sittliche, sondern, 
was mit jedem Jahre mehr hervortrat, der materielle Effekt alle Erwartungen. 

Mitten im Drange der Geschäftslast, welche die Habgier der Occu-
pationstruppen, die Sorge für die Befreiung des Landes von ihnen, die 
nothwendig gewordene neue Organisation aller Behörden, die Arbeiten für 
die ins Auge gefaßte Staats- und Communalvcrfaffung, die Finanznoth, 
die Reorganisation der Armee nnd andere Gegenstände von der höchsten 
politischen Wichtigkeit hervorriefen, behielt Stein die weitere Entwicklung 
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der Agrargesetzgebung fest im Auge. Eine unterschriftslose Zuschrift.*) worin 
dem Könige eine Anordnung zu Gunsten der Wcstprenßischen Domainen-' 
bauern vorgeschlagen war, veranlaßte ihn der Erthcilung des Eigeuthums 
.an die Baucru näher'zn treten. Zunächst wurde dabei nur än^dic Do-
mainenbauern gedacht.̂  Steiu erförderte Gutachten von der Iniinediatcom-
misston, dem Minister von Schrötter uud den drei preußischen Kammer
präsidenten v. Auerswald, Graf Dohua nnd Broscovius. Die Immediat-
commission (Schön) versteifte sich wieder auf die uational-ökonomischcn 
.Theorien und verlangte, daß die Bauern znm Ankauf des Eigeuthums 
gezwungen und die Höfe derjenigen, die dies nicht könnten oder wollten, , 
öffentlich verkauft werden sollten. Broscovius in Gumbinnen zog bei dieser 
Gelegenheit andere noch wünschenswcrthe Verbesserungen, Vermessung des 
Bodens, Ablösung der Dienste und Naturalabgaben und Gemein heitsthei-
lung heran nnd wollte die Eigenthumsverlcihung damit Hand in Hand 
gehen lassen. Schrötter dagegen legte einen Plan vor, wonach sogleich 
Hülfe nöthig uud daher mit Rucksicht auf die schon bestehenden Benutzungs
rechte der Baueru ihnen sofort das Eigenthum an ihren Höfe.u ohne Er- ' 
höhung der Leistungen zu verleihen sei; der Staat könne theils sogleich 
durch Wegfall der Ansprüche auf Remissionen, Holz- nnd Waldweide, 
späterhin durch den steigenden Ertrag der Steuern entschädigt werden. 
Stein legte sein Urtheil über die Gutachten in einer Denkschrift vom 14. 
Juni 1808 nieder. Da alle Gutachten ans Verleihung des Eigeuthums 

*) I n dieser Zuschrift, welche nach Steins Vermuthung vom Kriegsrath Wloemer in 

Marienwerder herrührte, war ausgeführt: Der Besitzstand der Immediatbauern sei zwar 

erblich, der Bauer habe aber kein Recht seine Stelle zu belasten oder zu veräußern, könne 

also keinen andern als persönlichen Credit haben; daher schwache Kultur, geringes Ein> 

kommen, kümmerliches Dasein und Bedürfniß der unmittelbaren Unterstützung des Staates 

bei dem geringsten Unglücksfall. Diese Unterstützung könne nur zwecklos sein, da sie ohne 

subjective Kenntniß ertheilt und als ein Almosen empfangen werde. Der Krieg habe die 

ganze wirthschaftliche Verfassung aufgelöst, der Bauer erwarte Hülfe vom Staat, die theils 

nicht erfolge» könne, theils die Wiederherstellung einer kümmerlichen Existenz zum Zweck 

haben würde. DaS einzige Mittel diesem unglücklichen Stande zu helfen sei Verleihung 

deS uneingeschränkten Eigeuthums. Man habe schon früher diese Verleihung mit andern 

Zwecken verbinden wollen, die Menge der Bedingungen, z. B. Einkaufsgelder, Gemeinheits» 

theilung «. habe aber von Erlangung des Eigeuthums abgeschreckt und somit den benb» 

sichtigten Zweck vereitelt; ein Eigenthumsrecht, das keinen Inhaber habe, bleibe fortdauernd 

für die Welt verl.oren. Man solle daher zur Wiederherstellung der Bauern ihnen das Ei» 

genthum mit den bisherigen Lasten übertragen, aber der Staat auch fernerhin nichts zur 

Erhaltung der wirthschaftlichen Existenz der Güter geben. 
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hinausliefen, so beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Frage, ob dieselbe 
unentgeltlich oder gegen lästige Bedingungen geschehen solle. Aus Gründen 
des historischen Rechtes entschied er sich für das Erster'e. „Man ist nicht 
berechtigt," führte er aus, „den Bauern solche lästige Bedingungen aufzu
legen, die sie von ihren Höfen verdrängen, da ihnen ein rechtlicher Besitz
stand sowoh l nach der ä l te ren Geschichte der hiesigen N u s t i -
ka lve rhä l tu isse als nach dem Edikte anno 1719 und 1790 zustand, nach 
welchem die Höfe vererbt, das Besitzrecht selbst zum Vortheil des Abziehenden 
verkauft wurde. Daß ursprünglich der preußisches Bauer ein Recht auf den 
Hof hatte, ergiebt sich aus folgenden Thatsacheu. Die Bewohner Preußens 
waren theils neubekehrte Prenßen, thcils deutsche Colonistcn. Den ersteren 
ertheilte der deutsche Orden das Privilegium emno, 1249 den 7. October, 
wonach sie volles Eigcnthum und Erbrecht erhielten (Vatzko, Thl. I p. 230); 
die deutschen Kolonisten besaßen nach der Entmischen Handvcstc anno 1233, 
1251 die Höfe cigcnthümlich nuter Verpflichtung zu Kriegsdiensten und 
Erlegung gewisser Abgaben. -Auch noch in der Periode von 1310 bis in 
das 15. Jahrhundert war der Acker dem Bauer eigen und zahlte er nur 

. seine Zinsen. (Batzko, Thl. I I p. 355 und Thl. III). I n den unruhigen 
Zeiten der bürgerlichen Kriege unter dcr schwache« Regierung der Mark
grafen, unter dem Einfluß der polnischen Regicruug wmde der preußische 
Bauer für seine Person leibeigen nnd verlor' sein Eigenthum am Hofe 
(Batzko,TH, IVp.10,p. 170), welches Bauernkriege veranlaßte sp. 199,488)." 
Aber auch nationalökonomische Gründe bestimmten ihn. „Maßregeln der 
Regierung, wodurch bei dem gegenwärtigen Zustaude der Erschöpfung des 
Landbewohners ein großer Thcil derselben verdrängt würde, sind ungerecht, 
sie stören die Cultur, indem sie den bleibenden Landmann mehr als bisher 
belasten, und ein großer Theil des Eigenthums der Abziehenden herrenlos 
wird. Es ist allerdings wünschenswert!), daß die Landwirtschaft von ver
mögenden Besitzern betrieben werde; dieses erwarte man aber vom fort
schreitenden Wohlstaude und dem freien Gebrauche des Eigenthums, welcher 
durch das Edikt ä. 6. 9. October a. pr. eingeführt worden und nicht von 
einer durchgreifenden Maßregel." Stein entschied sich daher im Wesent
lichen für den Schrötterschen Plan, trennte die weitere Behandlung der 
Broscoviusschen Vorschläge von der Eigeuthumsfrage und trug Schrotter 
auf, „ein die bäuerlichen Verhältnisse der Immediateinsassen bestimmendes 
Edikt zu entwerfen und einzureichen, dabei aber auf die Vererbung der 

*) Es ist überast von der P r o v i n z Preußen die'Rede. 
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VstüerllWe lmd die Erleichterung des Verkehrs mit denselben im Ganzen 
oder ve,emzelt, besonders in Hinsicht auf die den Bauerhofen zufallenden 
Theile aus der Genieinheit Rücksicht zu nehmen."-

Die uächste Frucht dieser Arbeiten war die kömgliche Verordnuug 
»om 27. I u l i 1808 „wegen Verleihimg des EiKeuthums von den Grund
stücken der Immediateinsassen in den Domainen voll Ostpreußen, Litthauen 
und Westpreuhett." I l i dev nwtivireuden Einleitung H M es: „D ie I m -
medMteinfassen in Unfern Domainen genossen bis jetzt kein Eigenthnmsrecht 
an ihren Mundstücken. Ih rer Verfassung mangelte es an Selbstständigkeit 
und einem festen,Fundament. Sie mußten sich den Veränderungen, welche 
mit ihren Grundstücken ven Eigenthumswegen vorgenommen wurden, unter
werfen und eiue anderweite Regnliruntz der Leistungen für die' Benutzung 
derselben gefallen lassell. Strenge genommen konnten sie bei Abtretungen 
ihres Besitzrechts blos die etwaigen Verbessenmgen und das Snperinven-
tarium in Anschlag bringen, am wenigsten aber ihre Grundstücke verpfät tM 
sich auf dieselben Credit nnd 'dadurch die Mit tel verschaffen, UnMcksMe 
zu übertragen und wesentliche Verbesserungen vorzunehmen. Die Grund
stücke gewährten ihnen also keinen KaMalwerch, und das.Besitzrecht erlosch, 
sobald sie nicht mehr im Stande waren, ihren Verbindlichkeiten nachzu
kommen. Eme so ungewisse und kreditlose Lage mußte eben so sehr den 
Wohlstand der Immediateinsassen zurückhalten, als der Ackerkultur im All
gemeinen nachtheilig sei». Die Remissionen und Unterstützungen an Bau
holz :c, ersetzten dem guten und thätigen Wirthe keineswegs die Hülfs-
quelleu, welche er beim Genuß eines vollständigen Eigeuthums durch sich 
selbst und durch eigene Betriebsamkeit sich ungleich dauerhafter hätte ver
schaffen können; den schlechten und trägeu W r t h aber bestärkte sie noch 
mehr in der Unthätigkeit und dem Glauben, als ob es ihm freistehe, seine 
Ezisteuz auf Kosten des Staats nnd, des allgemeinen Wohls zu gründen." 
Wenn man w n den theils durch die bald folgende Gesetzgebung wieder 
beseitigten und einigen minder wichtigen Bestimmungen, absteht, so ist der 
Kern der Verordnuug die Eigenthumsverleihung an die in der Überschrift 
bez«ichmten Domaineubauern, und zwar erhalten sie „das volle uneinge
schränkte Eigenthum ihrer Grundstücke" ohne alles Eiutaufsgeld, jedoch mit 
Fortfall „sämmtlicher Remissionen uud Unterstützungen an Bau- und Brenn
holz, ingleichen d<r bisher in Unfern Forsten genossenen Weide und anderer 
NenesiciM; "> Holz und Waldweide werden ihnen zur Unterstützung noch für 
die Jahre 1809 und 1810 bewilligt. „Das bei den Bauernerben be-
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sindliche herrschaftliche Znvenlarinm behalten die Besitzer für dke alte Taxe 
gleichfalls zu ihrem vollen Eigenthum; die Interessen des Taxwerths werden, 
mit fünf vom Hundert berechnet, den jährlichen Abgaben zugesetzt. Die 
Gebäude gehören nicht zum Inventcmum sondern zum Grundstück und 
kommeu daher nicht besonders in Anrechnung." Die Leistungen jedes Ein
zelnen sollen urkundlich verzeichnet werden, „und er ist gehalten, biunen 
sechs Wochen von dem Tage an gerechnet, wo ihm diese Leistungen werden 
bekannt gemacht werden, sich darüber bestimmt zu erklaren." I m Falle 
der Annahme erhält er ein „unwiederrnfbares Besitzdokument," anderenfalls 
wird der Hof mit den festgestellten Leistungen öffentlich verkauft. „Der bis
herige Besitzer muß dann mit dem heransgekommenen Aieiftbot nm so mehr 
znfrieden sein, als es nur von ihm abgehangen hat, sich im Besitze des 
Grundstückes zu erhalten, nnd die bisherigen grnndherrlichen Abgaben 
und Leistungen uicht erhöht, sondern nur angemessener regulnt werden solleu. 
Das aufgekommene Meistgebot soll ihm indessen nach Abzug der hierbei 
vorgefallenen Kosten ungekürzt ausbezahlt werden." Die Verordnung er
streckte sich auf „die sogenannten Hochzinfer, Schaarwerksfreie, Schaarwerks-
bauern, Zinsbanern, überhaupt alle diejenigen Immediateinsasfen, welche 
bisher nach der Declaration wegen Vererbung der Bauerhöfe vom 25. M3rz 
17W behaudelt worden. Den Zeitpachtsbauern, Zeitemphyteuten und 
übrigen Domaineneinfassen, welche noch kein volles Eigenthum haben," 
wmde die Verleihung desselben für später in Ausficht gestellt. 

Kaum war dieses wichtige Werk vollbracht, von welchem Stägemann 
rühmte, es sei „niemals eine öffentliche Maßregel genommen, die das Pr i 
vatwohl vieler einzelnen Familien mit den Interessen des Staates glücklicher 
und wohltlMger vereinigt hatte," als Stein' sich schon wieder mit dem 
Plane beschäftigte, die bäuerlichen Verhältnisse in Pommern zu ändern 
und die lassttischeu in der Kur- und Neumark aufzuheben. Er mußte ihn 
aber bald vertagen, um im Hinblick auf die ihm von den eifrigen Dienern 
Napoleons, Franzosen wie verrätherischen Preußen, sowie von, einer hoch
mütigen und eigennützigen Hofpartei drohenden Gefahren Zeit für den 
schnellen Abschluß desjenigen Werkes zu gewinnen, in welchem er feine 
Hauptaufgabe erkannte: in allen Zweigen der Staatsverwaltuug einen festen 
Grund für die Weiterentwicklung der Regeneration nach seiner genialen 
Conception zn legen. Der König verschob die ihm aufgedrungene Ent
lassung Steins so lange wie^ möglich, und als er sie ihm endlich am 24. 
Rdvember l8G3 erthMe, schrieb er ihm voll dankbarster Anerkelnmng und 
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schloß mit den Worten: „Auf jeden Fall müssen Ihnen diese Betrachtungen, 
sowie das Bewußtsein, den ersten Grund, die ersten Impulse zu einer er
neuerten, besseren und" kräftigeren Organisation des in Trümmern liegenden 
Staatsgebäudes gelegt zu haben, die größte nnd zugleich edelste Genug-
thuung uud Beruhigung gewähren." Nicht zum geringsten Theil wird dieser 
Dank seines Königs auf Steius Anbahnung der neuen Agrargesetzgebung 
bezogen werden dürfen. Stein tonnte an demselben Tage in seinem Ab
schiedsschreiben an die obersten Verwaltungsbeamten, bekannt unter dem 
Namen „Steins politisches Testament," mit Befriedigung und mit Hoffnung 
auf seine Thätigkeit und ihre Fortwirkung in der ^Zukunft blicken. Er 
warnte i n , diesem Schreiben vor den auftauchenden Versuchen, durch neue 
Gesindeordnungen einen Theil der Erbuuterthänigkeit wieder einzuschmuggeln, 
und rieth, hauptsächlich um den Eifer zur Vertheidignng des Vaterlandes 
auch in ' dem Bauern anzufachen, der durch Erbunterthänigkeit so lange 
zurückgehalten sei und „einiger positiven Unterstützung zur Erhöhung feines 
persönlichen Werthes noch bedürfe," zur baldige« „Aufstellung gesetzlicher 
Mittel zur Vernichtung der Frohnen," wobei er bemerkte: „Bestimmte 
Dienste, die der Besitzer des einen Grundstückes, dem Besitzer des anderen 
leistet, sind au sich zwar keine Uebcl, sobald persönliche Freiheit dabei statt
findet. Diese Dienste führen aber eine gewisse Abhängigkeit und willkür
liche Behandlung der Dienenden mit sich, 'die dem Nationalgeiste nach-
thcilig ist. Der Staat braucht mir die Möglichkeit der Aufhebung derselben 
(sowie er auch die Gemeinheitsthcilungen befördert) gesetzlich -festzustellen) 
so daß ein Jeder Ausgleichung unter bestimmten Bedingungen ver
langen kann.. Dieses wird hinreichen, um bei dem Fortschritte des Volks, 
der aus jenen Fundamentalsätzen nothwendig folgen muß, die Dienstpflich
tigen zu veranlassen, vo.n jener Befugniß Gebrauch zu machen." Es ist 
charakteristisch für das Verständniß der Steinschen Reorganifationsideen, 
daß er auch bei diesem Gegenstande Nur dem ethischen Impulse, echten 
Bürgerstnn im Volke zu wecken ^nd zu verbreiten, Worte verleiht, während 
gerade hier auch die Nützlichkeitsgründe der Nationalökonomie von dem 
unbestreitbarsten Gewichte waren. 

Nach Steins Entlassung kam erst mit Hardenbergs Ernennung zum 
Staatskanzler (10. Jun i 1810) wieder frisches Leben in die preußische. 
Staatsverwaltung. Hardenberg bemühte sich ganz in Steins Ideen einzu
gehen und sie weiter zu entwickeln; es fehlte ihm freilich die durchdringende 
Klarheit und Ueberzeugungskraft sowie die innere Unabhängigkeit uud Cha-' 
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rakterfestigkeit Steini, und dies komite auf die Resultate seiner Verwaltung 
nicht ohne Einfluß bleiben, im Großen nnd Ganzen aber verdankt ihm 
Preußen, daß die Steinschen Reorganisationsgedanken nicht aufgegeben, 
sondern, soweit es sich im Kampfe mit den zahlreichen und einflußreichen 
Widersachern irgend erreichen ließ, ausgeführt uud im Uebrigen einer gün
stigeren Zukunft ausdrücklich vorbehalten wurden. So auch hinsichtlich der 
Agrargesetzgebung. .Der hierauf bezügliche Vortrag, beim Staatskauzler 
war 'dem Staatsrath Scharnwcber übertragen. Einer der bedeutendsten 
Vertreter der politischen Interessen der Ritterschaft in Preußen, der be- > 
kannte E. von Bülow-Cummerow rühmt in seiner 1821 erschienenen Bro
schüre /,Ueber die Verwaltung des Staatskanzlers von Hardenberg" von 
Scharnweber, „daß ihm sehr großes Lob in dieser Sache gebühre," nnd 
fügt hinzu: „Nur die Begeisterung, in welche ihu der Gedanke versetzt 
hatte, mit einem Schlage einem nenen zahlreichen Stande von kleinen Grund
besitzern eine glückliche Existenz zn verschaffen und zugleich alle die Fesseln 
zn lösen, welche den Ackerbau in manchen Provinzen niederdrückten, gab 
ihm die Stärke, sich den Stürmen zu widersetzen, die sich gegen dies Gesetz 
(das sogleich zu erwähnende von 18 l l ) erhoben.. Von seinem Eifer und 
von der Reinheit seiner Absichten sind alle die achtbaren Männer Zeugen, 
die sowohl an der ersten Bedachung über diesen Gegenstand Theil ge
nommen haben, als auch nachher Mitglieder der sogenannten interimisti
schen Nationalrepräsentatiou gewesen sind; und es ist nm so wichtiger, dies 
öffentlich' auszusprechen, da dieser Mann, der vor. allen Räthen des Kanzlers 
sich stets der Sache der Grundbesitzer mit vielem Eifer angenommen hat, 
so verkannt nnd mituuter verleumdet wordeu ist." I n der That ist dieses 
beredte Lob, welches ein Altconservativer dem Haupträger der zweite» Agrar-
gesetzperiode widmet, besonders darum wichtig, weil es den Werth der 
heftigen und zeitweise erfolgreichen Opposition, auf weiche die Ausführung 
der betreffeuden Gesetze stieß, in das rechte Licht stellt. 

Außer Scharuweber ist aber hier besonders noch der berühmte Thaer 
zu ueuuen, der scholl seit 1804 in den preußische« Staatsdienst berufe,! 
war und an der Agrargesetzgebung der Hardenbergschell Periode wirksamen 
Antheil genommen hat. I hm ist es besonders zu verdanken, daß in diese 
Gesetzgebung die leitenden Ideen übergegangen sind, welche allen später« Maß
regeln zur Verbesseruug des laudwirthschaftlichen.Gewerbes zu Grunde liegen. 

Aus den Vorarbeiten Scharnwebers und einer sorgfältigen Berathung 
derselben von vierzig aus allen Ständen und Provinzen des Staates be-
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rufellen ̂  Mann ern> gingen zwei vom 14. September 1811 'hatirte Wnigliche 
Edikte hervor, 'welche der gedeihlichen Unigestaltnng der ländlichen B e 
hältnisse einen Nenen kräftigen Impuls gaben. 

Um mit dem wichtigsten zn beginnen, fo stellt das Ed' ikH, di'e R e -
g u l i r ü n g der gn ' tsher r^ ichen nnd b ä u e r l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 
b e t r e f f e n d , Ne Erwägnng an die Spitze: ,Haß W i r durch die bisher 
sowohl auf Unfern Domaineu als ^^n verschiedenen Rittergutsbesttzern ĝe-
wachten Erfahrungen noch mehr Nerzengt worden sind, wie die Verwand
lung der bäuerlichen Besitzungen in Eigenthum, da wo solches bisher Mch 
nicht stattfand, und die Ablösung .der Naturnldienste 'Und BereD iMgen 
gegen billige und gerechte Entschädigung ßum währen Besten sowohl der 
Berechtigten als der Verpflichteten gereiche." Demgemäß wird im '§ 1 ver
ordnet: „Es sollen die bisher nicht eigenthümlich verliehenen bäuerlichen 
Besitzungen unter den in der gegenwärtigen Verordnung enchÄte'nen Vvr-
schriften und Bedingungen i n E i g e n t h n n ^ v e r w a n d e l t und die auf 
solchen ruhenden D iens tba r l e i t e n und B e r e c h t i g n n H e n ^ g « g e n 
wechselsei t ige b i l l i g e E n t s c h ä d i g n n g abgelöst werden. Zur 
Vermeidung aller Mißdeutung und Unordnung setzen Wir jedoch ausdrücklich 
fest, daß kein Besitzer dieser bäuerlichen Nahrungen Aes Eigenthum eigen
mächtig ergreifen, noch die bisherigen Verbindlichkeiten zur Leistung und 
Abführung seiner Dienste und Abgaben verweigern darf, bis die Abfindung 
in Gemäßheit der hier folgenden Vorschriften entweder durch Vergleich 
oder durch die hierzu verordneten Behörden bestimmt ist, bei Vermeidung 
der in den Gesetzen ans unerlaubte Selbsthülfe geordneten Strafe." 'Es 
wird darauf in zwei Hauptabschnitten 1) von den schon bisher erblichen 
und 2> von den bisher unerblichen bäuerlichen 'Gütern 'gehandelt. 

Zn den erb l ichen Besitzungen werden dlle Güter gerechnet, die von 
den Besitzern auf ihre Dcscendenz oder Seitenverwandte bisher vererbt 
wnrden, oder wo doch für den Gutsherrn die VeWichtnng beistand, den 
erledigten Hof mit einem der Erben des letzten Besitzers wieder zu besetzen.' 
Allen damaligen Inhabern dieser Güter ohne Unterschied ihrer Benen
nung und od sie zu geistlichen, Domainen-, Kämmerei- oder Prwntgütern 
gehören, wurde „das Eigenthum ihrer Höfe übertragen, unter der Ver
pflichtung, die Gutsherrn dafür wie nachstehend verordnet zu entschädigen. 
Unter denselben Bedingungen sollen nnch die Naturaldienste Mit alleiniger 
Ausnahme einiger Hülfsdienste gegen Entschädignng aufgehoben »werden. 
Dagegen'soll der Anspruch der Verpflichteten an die Gutsherrschaft Ms die 
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Instandhaltung der Gebände nnd Ertheilnng der Hofwehr, ans Unter
stützungen anderer Art' und auf Vertretung bei öffentlichen Abgaben und 
Lasten ebenfalls anfhörcn und ihnen durch Berücksichtigung des Werthes 
davon bei jenen Ausgleichungen vergütet werden." Mi t Rücksicht darauf, 
daß die Gutsherrn schon bis dahin verpflichtet gewesen, die Lasten der 
Bauerngüter nicht zu vermehren, sondern im Gegentheil zu miuderu, wenn 
der Besitzer dabei nicht bestehen kann, uud den Hof in coutributionsfähigem 
Stande zu crhalteu, wurde „der bis jetzt fehleude Begriff dieses Bestehens 
und der Fähigkeit zur vollen Steuerleistnng" dahin „ergänzt nnd festgesetzt 
daß beides anßer Zweifel sein soll, wenn die gntshcrrlichen Abgaben nnd 
Leistungen '/Z der gesammten Gutsuntzungen eines solchen erblichen Besitzers 
nicht übersteigen," und demgemäß die Regel aufgestellt, „daß bei erblichen 
Besitzern die Gutsherrn für das Eigenthnm der Höfe, für die Dienst- nnd 
die gewöhnlichen Abgaben davon abgefunden sein sollen, wenn ihnen die Untcr-
thanen den d r i ' t ten T h e i l ihrer sämmtlichen Gutsländereieu abtreten und 
dabei aus alle außerordentlichen Unterstützungen, Höfwehr, Bauhülfen und anf 
die Stenervertretung (deren sich auch der Staat bcgiebt) Verzicht leisten." 
Die Abfindung soll in der Regel in Land gegeben werden, doch wird den 
Interessenten freigestellt,' sich aus Kapital oder Rente, in Naturalien oder 
in Geld zu einigen, anch dem Gntsherrn das Recht gewährt, Entschädigung 
in Körnerreiste zu verlangen. I n Betreff der Hofwehr wurde bestimmt: 
„Wenn die Hofwehr^dem Gutsherrn gehört, so muß sie zurückgegeben oder 
nach der nrsprünglichen alten Taxe dergütigt werden. Ist diese nicht vor
handen, so muß bei der Taxation Rücksicht auf den Geldwerth, den diese 
Inventarienstücke zur Zeit der letzte« Ueberlieferuug hatten, genommen 
werden. Eine Vergütigung der Saaten findet nicht statt." Das volle 
Mgenthum tritt aber erst in Wirksamkeit, sobald die Auseinandersetzung 
vollzogen ist. 

I m zweiten Abschnitt.wird über die bisher nicht erb l ichen bäuer
lichen Besttznngen disponirt. „ I n diese Classc gehören diejenigen Höfe, 
welche von den Gutsherr« au Bauern anf unbestimmte Ze.it, oder anf ge
wisse Jahre (Zeitpacht), oder auch aus Lebenszeit gegen Abgaben, Pachte 
und Dienste in Benutzung überlassen worden sind. Sie uuterscheiden sich 
von den ersten Höfen durch die willkürliche Wiederbesetzung beim Abgänge 
des Pachters oder Nutznießers und durch die gewöhuliche (aber oft auch 
mangelnde) Befugniß, dabei die Abgaben uud Leistungen erhöhen zn dürfeu. 
Das Eigenthum des Gutsherrn nnterliegt aber ebenso wie bei den erblichen 
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Gütern der Einschränkung, daß er die Höfe nicht.einziehen darf und daß 
er sie mit Personen des Bauernstandes besetzt erhalten muß. Auch ist er 
verpflichtet, sie in contribntionsfähigem Stande zu erhalten und die Steuern 
und andern öffentlichen Leistungen davon zu vertreten. Dies in Preußen, 
Litthauen, Pommern, Oherschlesien, der Ucker- und Neumark größtentheils 
bestehende Verhältniß, wo der eigentliche Eigenthümer keine directe Ein
wirkung auf die Bewirthschaftung und Cnltnr des Gutes hat, nnd der 
jedesmalige bäuerliche Inhaber ohne dauerndes Interesse dafür ist, hat 
noch größere Nachtheile als das der schon erblichen Güter. Wir können 
daher die Fortdauer dieses Verhältnisses nicht gestatten, sondern wollen, 
daß ein anderes constitnirt werde, worüber Wir Folgendes verordnen: Die 
Dispositionen des ersten Abschnittes gelten auch von den uicht erblicheu 
Bauergütern mit dem Unterschiede, daß die Gutsherru, wenu leine güt
liche Einigung auf eiue andere Weise erfolgt, berechtigt sein sollen, die 
H ä l f t e der Besitzungen an Aeckerü, Wörthen, Wjefen, Holzung und Hü
tung zn ihren Gütern einzuziehen." 

Außer diesen Grundsätzen enthält das Edikt noch eine Menge einzelner 
Ausführuugsbestimmungen, ferner im zweiten Abschnitte besondere Vorschriften 
über die eigenthümlich geartete» Dreschgärtnerstelle» iu Schlesien uud sagt 
am Schluß: „Um eine schnelle nnd sachverständige Ausführung der hier 
verordneten Maßregeln zn befördern und zu sichern werden Wir für jede 
Provinz, eine besondere Gencralcommission aufstellen, die sich ausschließlich 
mit diesen Gegenständen beschäftigen nnd vorzüglich dahin wirken soll, daß 
die Auseinandersetzung durch gütliche Einignng der Interessenten und in 
deren Ermangelung dnrch Commissionen erfolge, nnd alle Weitläufigkeiten 
vermieden werden'. — Der Eifer, Gutes zu wirken, hat hier ein großes 
und freies Feld, das allgemeinste Interesse ruft ihn hin anf dasselbe. Wir 
hoffen ihn auf allen Pnnlten zn finden, wo es Schwierigkeiten zn lösen 
giebt. Hieraus sei das, Bemühen wahrer Patrioten gerichtet!" 

Das andere Ed i k t vom 14. September 1811 „wegen B e f ö r - . 
derüng.dcr L a u d e s c u l t u r " bezeichuet seineu Gegeustaud folgeuderart: 
„Die durch Unsere Edikte vom.9. October 1807 und 27. October v. I . 
gegebene Verheißuug wegen allgemeiner Verleihung des Eigeuthums geht 
dnrch das Edikt vom hentigen Tage wegen Negulirung der gutsherrlichen 
und bäuerlichen Verhältnisse in Erfüllung. Auch werden theils durch solches, 
theils durch die nächstens ergehende Gcmcinheitscheiluugsorduuug Bestim
mungen gegeben, wie- die Abhängigkeitsverhältnisse der bäuerlichen Grund-
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besitzer abgelöset und die Servituten, welche'der Cultur hinderlich sind, 
ausgeglichen werden könucu. Um unn die noch übrigen Hindernisse völlig aus 
dem Wege zn räumen nnd Unsere getreuen Unterthanen in die Lage zu ver
setzen, ihre Kräfte frei anwenden und Gruud uud Boden, soweit solche reichen, 
nach bester Einsicht benutzen zu köuuen, verordnen Wir :c." Es wird nuu 
zunächst, dem Grnudcigenthümer die völlig freie Verfügung garantirt und 
ausdrücklich die Parcelliruug uicht uur gestattet, souderu empfohlen und er
leichtert, namentlich bei dieser Gelegenheit die Verwandlung des Erbpacht-
Verhältnisses in Eigeuthum in Aussicht gestellt- und schon jetzt die Ablösung 
des Cauous uud der Laudcmieu gestattet. Sodann werden die damaligen 
gesetzlichen Beschränkungen in der Benutzung der Privatwaldungen ausge-
hoben und die Urbarmachung von Forstland den privatrechtlichen Realiu-
tercsseuteu gcgeuübcr erleichtert. Die Ncnbcgründung dinglicher Arbeits-
vervflichtlmgen wird nntersagt. Die schädlichsten Servituten (Communion-
weide, Wiesenbchütung, Waldweide, Raff- nnd Leseholzberechtiguugen) 
werden beschränkt, ihre bessere Neguliruug und künstige Aufhebuug durch 
Auseinandersetzung vorbereitet. Daran schließen sich einige feld- nnd forst-
polizciliche Bestimmungen zum Schutze des Grundeigemhums vor Beschä-
dignng, mancherlei Anregung zu rationeller Landwirthschast uud zur Grün
dung laudwirthschaftlicher Vereine und endlich die Errichtung von Laudcs-
ökouomie-Collegieu und Bestellung,von Oekonomiecommisstonen. 

I n dem großen Pertzschen Werke „das Leöen des Ministers Freiherr« 
vom Stein" befindet sich in Bezug auf diese Edikte Bd. 2 S . 671 die 
Bemerkung, daß Stein dieselben entschieden mißbilligt habe als eine dem 
Bauernstände verderbliche Umwälzung seiner iuucru Familienverhältnisse, 
wobei hinzugefügt wird, daß diese Ansicht seitdem durch die Erfahrung in 
weitem Umfange bestätigt worden sei. Diese Bemerkung ist in ihrem zweiten 
Theilc unrichtig nnd muß in ihrem ersteu Thcile ani einem Mißverständ
nisse beruhen. Die neue Gesetzgebung wirkte aus die innern Familienver
hältnisse der Banern nnr insoferu ein, als die -Bestimmuugeu des Erbrechts, 
au die Stelle der willkürlichen Besetzung des Hofes mit einem vom Guts
herrn ausgewählten Kinde des Vorbesitzers traten. Stein mag in dieser Be
ziehung die Aufstellung einer besondern bäuerliche« Erbfolgeordnung, wie 
sie damals für die freien Bauern m Wcstphalen hergebracht war und noch 
jetzt durch die neuere Gesetzgebung zum Theil couservirt ist, gewünscht 
haben, u m , einer künftigen zu großen Zersplitterung vorzubeugen. Wer 
einstweilen Hatte das noch keine Gefahr, und Stein selbst schrieb damals 
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in seinen Notizen, die er beim Stndinm des Adam Smith zn Papier brachte: 
„Die Einschränkungen, welche den freien Verkehr mit dem von Banern und 
Bürgern besessenen Lande stören, sind nachtheilig im preußischen Staat, da 
hier noch große Flächen als Gemeinheiten nud Unland uubeuutzt licgeu, 
die nur durch Z e r s p l i t t e r u n g der Bauerhöfe uud Theiluug der damit 
verbuudenen Gemeinheiten zur' Cultur gebracht wcrdeu touucu." (Pertz, 
Bd. 2, S. 457)'. Daß Stein mit den in den Edikten zur Geltuug ge
brachten Principien vollkommen'einuerstanden sein mußte, folgt aus Allem, 
was er während seiner eigenen Verwaltnug erwogen und theils ausgeführt, 
theils vorbereitet hat; auch hat Hardenberg damals mehrfach versichert, 
daß Stein bei einer geheimen Zusammenkunft in Schlesien mit ihm diese 
Maßregeln gebilligt habe. Zehn Jahre nach dem Erscheinen dieser Edikte, 
nud zwar, bevor noch die in denselben verheißene Gemciuheitstheiluugs-
'ordnung erschienen war, welche die segensreichen Folgen der Edikte erst 
völlig entwickeln konnte, schrieb v. Bnlow-Cnmmerow in derobengedachten 
Broschüre, in welcher er die politischen nnd materiellen Interessen des Adels 
und des großen Grundbesitzes energisch vertritt: „Jeder Unbefangene, der 
die unglücklichen Verhältnisse der Grnndbcsitzer in einigen Proviuzeu geuau 
gekannt hat, weiß, wie 'ehemals in manchen Gegenden die Benutzung des 
Ackers, der Wiesen, der WeideN, oft auch des Holzes durch die Commu-
niou geschmälert ward, wie die Hälfte des Gruudcs uud Bodeus zur Weide 
einer zahlreichen aber nutzloseu Heerde vou Pferden nnd Rindvieh diente; 
Jeder, der vielleicht selbst erfahren hat, wie schwer, wie langwierig nnd 
wie kostbar es war, sich ans solchen Verhältnissen herauszusetzeu, wird mit 
,uür die großen Vortheile anert'enuen,. die daraus hervorgehen, daß nun 
alle diese Verhältnisse gelöst sind, daß der Grund, uud Boden wieder 
einem H e r r n zngetheilt und. die dnntele Grenze, wo die Rechte und der 
Besitzstand' des einen Theils anfingen, die des andern Theils aufhörten, 
klar gezogen ist. . . . Wenn man nun ferner bedenkt, wie der Staat 
durch diese Einrichtung einen zahlreichen Stand von kleinen Grundbesitzern 
erhält, der ihm fehlte, wie dies seine innere Stärke befestiget, wie endlich 
die Verleihung eines Eigenthums nnd die Anfhebuug der Frohudienste auf 
den Fleiß und die sittliche Bildung des gemeinen Landmanns und ans 
seine Glückseligkeit günstig einwirkt, so mnß >mau diese Einrichtung als die 
größte uud wohlthätigste aucrkenueu, die . der Kanzler dem'Monarchen je 
anxatheu konnte." Ueber die Parcellirungsbefugniß ist in derselben Schrift 
gesagt: „Der Landreichthum, so uothwendig er ist, schließt jedoch eine bc-
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deutende Bevölkerung nicht aus, im Gegentheil setzt er einen gewissen 
Grad der Bevölkerung vorans; ist dieser noch nicht erreicht, sind hie 
Grundstücke noch zu groß, um den gehörigen Ertrag gewähren zu können, 
so befördert die Vereinzelung eines Theils des Grundes nnd Bodens den 
Ertrag des andern, weil nun die Kräfte mehr quf selbigem concentrirt 
werden können. I n den Etammprovinzcn von Prenßen ist bis jetzt noch 
die Bevölkerung zu klein, die großen Güter zu groß, um unter den beste
henden Verhältnissen gut genutzt werdeu zu können." 

Das Edikt, die Negulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver
hältnisse betreffeud, erregte bei vielen nicht glücklich redigirten Bestim, 
mungcn Zweifel, welche die Regierung vcraulaßten, „uach eingeholtem 
Rath der interimistischen Laudeörcpräseutauteu und Erstattung des Gutach
tens einer zur Prüfung ihrer Vorschläge angeordneten. Gesetzeommisston" 
unterm 29. Mai 1816 eine ausführliche Declaration zu erlassen, welche 
die Ausführung des Edikts bcdcnteud erleichterte. ' I n dieser Declaration 
wurde uuter Anderm cutschicdcn, daß das Edikt ans die Domainenbaneru 
von Ostpreußen, Litthanen nnd Westpreußen, denen durch die Verordnung 
vom 27. I u l i 1808 schou das Eigenthnm ihrer Höfe verliehen worden, 
wie überhaupt anf Alle, welche ihre Stellen schon zn Eigenthnm, Erbzins
oder Erbpachtsrcchten besitzen, keine Anwendung finden solle. Da diese 
bäuerlichen Stellen aber der Regel nach auch mit Naturaldieusteu belastet 
waren, so wurde für 'dieselben eine besondere Ablösungsordnung in Aus
sicht, gestellt. ' . .' 

Es folgte unn die traurige Zeit, in welcher Hardenberg jeden weiteren 
Schritt vorwärts ans der betretenen Bahn gegen die immer stärker reagi-
rende Restaurationspartei erkämpfen mnßte, er hatte aber die Genugthunng, 
das Werk noch in der Hauptfache vollendet zu sehen. Nachdem eine 
Verordnung vom 20. Juni 1817 die Organisation der General-CommiS-
stonen nnd der Revistons - Collegien znr Regnlirung gutsherrlicher'und 
.bäuerlicher Verhältnisse sowie den Geschäftsbetrieb bei diesen Behörden 
anssnhrlich geordnet hatte, erschienen endlich unterm 7. I nn i 1821 erstens 
die lang ersehnte „Oeme in H e i t s - T h e i l u u g s - O r d n u n g " , zweitens 
dje „ O r d n u n g wegen A b l ö s n n g der D iens te , N a t u r a l - u n d 
G e l d - L e i s t u n g e n von Grundstücken, welche eigenthümlich, zu Erb-
zius-'oher Erbvachtörecht besessen werden", und drittens ein Gesetz über , 
die Ausführung dieser beiden Ordnung^. 

K i e ^ O e m e i n h e i t s . - T h e i l u n g s - O r d n u n g giebt die Grund-
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sätze für die Aufhebung der Gemeinheiten, also für die Theilnng von länd
lichen Grnndftuckeu, deren volles Eigenthum mehreren Personen zngleich -
und ungetheilter Weise zusteht, und die Auseinandersetzung über einzelne, 
mehreren Berechtigten Anstehende Nutznugsarteu au Gruudstücken, welche 
sich im Eigenthum eines Einzelneu befinden. § 1. 7,Die von mehreren 
Einwohner« einer Stadt oder eines Dorfes, vöu Gemeinden uud Gruud-
besitzern bisher gemeinschaftlich ausgeübte Beuntzuug ländlicher Gruudstücke 
soll zum Besten der allgemeiuen Landcultur soviel als möglich au fge -
hobeu, oder so lauge sie besteht möglichst unschädlich gemacht 
werden." Danach wird im ersten Abschnitt von der Aufhebung und im 
zweite» von der Einschränkung der Gemeinheiten gehandelt. Beide Maß
regeln finden nur auf den Antrag eines oder mehrerer Teilnehmer, nie
mals von Amlswegeu statt. I m Falle der Aufhebung müssen aber, wenn 
dem Zwecke der Auseinandersetzung außer der aufzuhebenden gemeinschaft
lichen Benutzung uoch audere Gruudgerechtigkeiteu hinderlich sind, auch 
diese gegen.hinlängliche Entschädiguugeu aufgehobeu werden. Diese Be-
stimmuug hatte erfahruugsmäßig zur Folge, daß die Provocatiou auf Auf
hebung irgend einer Gemeinheit alsbald die vollständige Auseinaudcrsctzuug 
wegen aller anf derselben Dorffeldmark bestehenden Gruudgerechtlgkciteu 
und behufs zweckmäßiger Entschädigung ein Zusammcuwerfeu des gesammtcn 
Areals und Herstellung einer, ueueu Planlage uach sich zog, so daß fast 
überall, wo^ruf Grund der Gemeinheits-Theilnngs-Ordnung separirt ist, 
die Bauergüter zusammeuhäugcude Pläne erhalten haben uud jedes Gut 
in seiuer Bewirthschaftung völlig uuabhängig geworden ist. 

Die Ab lösuugsordnung setzt die Ablösuugsföhigkeit der Dieuste 
vou Ackeruahruugen fest und bestimmt, daß,anch andere jährliche Natnral-
Abgaben, Zehnten nnd Lalldemien abgelöst werden können, nnd zwar ohne 

.Unterschied, ob der verpflichtete Eigenthümer, Erbzinsmann oder Erbpächter 
zur Klasse der bäuerliche» Wirthe gehört, ob er dienstpflichtig, oder ob 
beides nicht der Fall ist. 

I m folgeudcu Jahre starb Hardenberg. Die Ansführuug der Steiu-
Hardeubergschen Agrargesetze, ihre allmäligc Eiuführuug in die durch 'deu 
Freiheitskrieg dem Laude wiedergewonnenen uud ncucrworbeueu Provinzen 
(mit Ansnahme des linken Rheinufers, wo die Gesetzgebung der französischen 
Revolution kurzen Proccß gemacht hatte,) uud die Ergäuzuug uud Verbesse
rung einzelner materiellen und Ausführungs-Bcstimmungcn beschäftigte eine 
Generation vollauf. Erst mit der coustitutioncllen Periode Prenßens ist 
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die Agrargesetzgebung in ihr letztes Stadium getreten, in welchem'sie darauf 
abzielt, thoils durch uuentgeltlichc Aufhebung veralteter gnts-, gerichts-
uud schutzherrlicher Neallasten, theils durch.Gestaltung und Vermittelung 
der Ablösung aller Arteu dauernder Belastung des Grund nnd Bodens 
jeden Grundcigenthümer in die Lage zu setzen, sein Grundstück von jeder 
privatrechtlichen Belastung befreien zn können, mit Ausnahme der an einem 
Grnndstück zn Gnnstcn eines bestimmten andern Grundstücks vertragsmäßig 
eingeräumten oder ersessenen Servituten. Die wichtigsten Gesetze der nencn 
Periode sind: das Gesetz, betreffend die Ablösung der Reallasten und die 
Regnlirung der gutsherrlichen uud bauerlicheu Verhältnisse, vom 2. März 
1850 nnd das Gesetz über die Errichtung von Rentenbanken (zur Vcrmit-
leluug der in Tilguugsrenten zu leistendem nnd in Capital zu empfangenden 
Ablösnngsgelder) von demselben Tage. Ans dem ersten Gesetze sei hier 
nnr noch erwähnt,-daß dnrch dasselbe a l l e s , g e t h c i l t e E i g e n t h n m 
im dentschrechtlicheu Sinne dnrch uuentgeltlichc Aufhcbuug des Ober-Eigcn-
thums des Lehnsherrn, Gnts- oder Grundherrn und Erbzinshcrrn, fo wie 
des Eigeuthnms des Erbverpächters, zu Guussen des bisherigen Nutzungs-
besttzcrö i n v o l l e s E i g e n t h u m v e r w a n d e l t uud zugleich bestimmt 
ist, daß bei erblicher Überlassung eines Grnndstncks fortan nnr die Uebcr-
lassnng des vollen Eigenthums zulässig ist. Hierdurch sowie durch das 
Verbot fernerer dauernder Belastung eines Grnndstückes mit solchen Lasten, 
welche bisher znlässig waren, aber durch das Gesetz M ablösbar erklärt 
siud, hat man die letzten Consequenzcn ans dem Principe gezogen, welches 
der Stein-Hardenbergischeu Agrar-Gesetzgebung' zn Grunde liegt. 

Ucbcr die Wirkungen dieser Gesetzgebung äußert sich Herr von der 
Recke im zweiten Bande dieser Monatsschrift S . 333 dahin: „Allerdings 
ist es geluugen, auf Kosten Anderer dem Bauern augenblicklich bedeutende 
Mittel zuzueignen. Sehe man aber hin nach dem östlichen Preußen: wo 
ist der zur naturgemäßen Würde gehobene Bauernstand geblieben?'Die 
Bauernhöfe sind vielfach von Personen anderer Stände uud anderen Ge
werbes augekauft und ' meist zn größeren CoMplexen zusammengeschlagen. 
Die ehemals selbstständig wirtschaftenden Banern sind größtentheils zu 
einer Tagelöhnerclasse herabgedrängt, welche von der Hand in den Mund 
lebt uud durch materielle Verhältnisse von den neuen Grundbesitzern ab
hängiger- ist als ehedem von dem Herrn des Rittergutes; der preußische 
Landmann lebt einfacher und ansprnchsloser als der unsrige, ist dabei auch 
besteuert und findet in Zeiten der Noch nicht die Hülse, welche unsere 
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Gemewd«verhältnisse einem Jeden sichern. Wies sind die ^sehnten Zustande 
welche vielleicht einzelne,d Personen, nicht aber dem Bauernstände zu gute 
kämen." Das waren allerdings traurige Resultate einer Maßregel, die im 
Lanfe von mehr als einem halben Jahrhundert unberechenbare Arbeits-, 
Zeit- und Geldopfer gekostet hat und noch heute die zahlreichen Auseiu-
audersetzungsbehörden (Revisions-Cyllegium, General-, und Special-Com-
missionen und die Notenbanken) vollauf beschäftigt. Aber zum Glück 
glaube ich nicht nnr aus langjähriger eigener Anschauung der Dinge in 
mehreren Provinzen behaupten, sondern auch durch einige statistische Beispiele 
nachweisen zu können-, daß Herr v. d. Necke sehr übel nnterrichtet und s,o 
ziemlich das Gegentheil von dem, was er in jedem der angeführten Satze 
behauptet, die Wahrhch ist. I ch werde diese Beispiele derjenigen unserer 
östlichen Provinzen entlehnen, in welcher durch einen scharfen nationalen 
Gegensatz der Bevölkerung, dnrch wirthschastlich ruinirende revolutionäre 
Bestrebungen nnd planlose Genußsucht des eingeborenen Adels, durch den 
besonders niedrigen Cultnrstand und kümmerliche materielle Lage des ein« 
geborenen Bauernstandes, endlich durch ein in der Bevölternng im Uebermaß 
vorhandenes wucherisches Iudenclement der Ansführuug der Agrargesetz
gebung viel größere Schwierigkeiten bereitet sind als iu irgend einer andern 
Provntz uud in welcher dieselben Umstände die rasche Ausbildung eines 
solchen Zustaudes, wie ihn H e n v . d. Necke schildert, gauz besonders be
günstigt haben wurden: ich meine die Provinz Poseu. Der Präsident der 
der Gencralcommisston für diese Provinz, Herr Klebs, welcher seit 39 Jahren 
iu verschiedenen amtlichen Stellungen dieser Provinz angehört und zwar 
die letzten 27 Jahre als Mitglied nnd Chef ihrer obersten Landcscnltur-
Vehö'rde, hat in einem 1855 erschienenen und 1860 wieder aufgelegten 
Werkes die Erfolge der Ausführung der Landesculturgcsetze ausführlich 
dargelegt; diesem Buche, dessen Inha l t überall aus eigener Anschauung und 
auf urkundlicher Feststellung der Thatsachen beruht, werde ich meine Beispiele 
entlehnen. Vorweg sei gestattet, aus der Vorrede folgende Htelle heraus
zuheben: „ D i e agrarische Gesetzgebung, der Ausfluß einer iu der Geschichte 
beispiellosen inneren Regeneration eines durch Unglück von seiner Höhe 
gestürzten Staates, theilt das Schicksal aller rcformatorischcn Maßregeln; 

*) Die Landeskultur-Gesetzgebung, deren Ausführung und Erfolge im Großherzogthum 
Posen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte dieser Provinz von I . Klebs, Präsident der 
General-Eommission für die Provinz Posen. Zweite vermehrte Austage. Berlin, 1860. 
Opringerscher Verlag. 
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zuerst als ein kühnes Wagestück angestaunt, dann von Vielen verdächtigt 
nud angefeindet, von Andern über Gebühr gepriesen, von den Wenigsten 
ihrer wahren Bedeutung nach erkannt, hat sie sich aller Hindernisse und 
Anfechtungen unerachtet siegreich behanptet und zn letzt dnrch ih re groß« 
a r t i g e n . E r f o l g e die meisten i h r e r F e i n d e m i t sich a u s 
gesöhnt . Die Stimme« ihrer lautesten Gegner sind fast unwillkürlich 
verstummt, und, es w i r d heute kanm J e m a n d im Erns te d ie 
großen nat ionalökonomischen V o r t h e i l e der Agra rgese tz 
gebung in Abrede stellen wo l l en . " 

Zunächst ist die Annahme unrichtig, daß „ a u f Kosten A n d e r e r 
dem Bauern augenblicklich bedeutende Mittel zugeeignet" worden. Ganz 
abgesehen davon, daß, wie gezeigt, nnter dem Gesichtspunkte der historischen 
Gerechtigkeit in den meisten Fällen die Eigcnthumsverleihuug nicht als 
Geschenk, sondern vielmehr als Rückgabe eines in wüsten Zeiten durch Ge
walt verlorenen Rechtes erscheint, hat der Eingriff der Agrargesetzgebung 
in die Privatrechte des ritterschaftlichen Grundbesitzes den wirklichen, nach 
Gelde zu bcmessenden Werth derselben nicht vermindert, sondern bedeutend 
erhöht. Herr Klebs sagt von den Rittergütern: „Es ist notorische Thatsache, 
daß schon in den ersten Jahren nach ausgeführter Regulirnng nnd Sepa
ration die Erträge der Güter bedeutend zn steigen pflegten und viele Guts
besitzer bcdentend höhere Pachtpreise/ als sie früher beim Vorhandensein 
der Dienste bezogen, für ihre Güter, erhielten und zwar zu einer Zeit, wo 
Grundeige» thuni nnd Pachtungen noch nicht die Tendenz zum Steigen ge
nommen hatten, welche seit den letzten 15 Jahren vorherrschend geworden . . . . 
Wir haben Gelegenheit gehabt, nns durch Einsicht der Wirthschaftsrech-
nnngen mehrerer Güter aus älterer uud neuerer Zeit vou deu Naturaler-
trägen derselben näher zu unterrichten nnd haben einen Unterschied gefunden, 
welcher an das Unglaubliche grenzt,. Es giebt Güter, auf welchen nach 
der Separation nnd Dienstablösung durch betriebsame und vermögende 
Wirthe in der Regel das Doppelte nnd Dreifache von dem früheren Ein
schnitte gewonnen worden ist. I m Allgemeinen wird mau der Wahrheit 
ziemlich nahe kommen, wenn man den Mehrertrag an Körnern,im großen 
Durchschuitt aus'2 bis 3 Korn vvm Morgen veranschlagt, wobei selbst nach 
Berücksichtigung der gestiegenen Knltnrkosten' noch immer ein bedeutender. 
Mehrgewinn übrig bleibt . . . . Wenn früher auf einem Gnte von 1000 
Morgen Acker und Wiesen mittlerer, Bodengüte fast gar kein Betriebsvieh 
und an Nutzvieh selten mehr als 500 Schafe und 10 bis 15 Kühe gehalten 
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wurden und der Ertrag pro Schaf etwa auf 10—15 Sgr., von der Kuh 
auf 4—6 Thlr. zu stehen kam, so wird ein solches Gut gegenwärtig (1855) 
in der Regel neben.einem entsprechenden Betricbstandc das Doppelte an 
Schafen und Kühen aufweiseu können, nud das Schaf wird durch Wolle 
von größerer Masse uud Feinheit mindestens 1 Thlr., die Knh aber 10 
bis 20 Thlr. .bringen." Au einer auderu Stelle, wird der Fall erzählt, 
daß in den dreißiger. Jahren der Pächter einer Herrschaft, dessen ganzes 
Vermögen ans einer Pachtcantion von 4000 Thlr. bestand, nm diese vom 
Verpächter wegen contractlicher Fordernilgen in Anspruch genommene Cautiou 
zn retten, von. demselben die Herrschaft für 178,000 Thlr. gekaust bat, 
während sie jetzt einen Werth von 500,000 Thlr. hat; dazu wird bemerkt: 
„Auch hier waren es hauptsächlich die sehr ausgedehnten und verwickelten 
Servitntenverhältnisse mit den Einfassen der Güter, wodurch andere ver
mögendere Erwerber von der Aequisttion sich abschrecken ließen, nnd jede 
Concnrreuz zum Vortheil des Pächters ausgeschlosscu blieb." Es sei mir 
gestattet, hierbei eines eigenen Erlebnisses zn gedenken. Als ich im Jahre 
1849 einmal in der Mark Brandenburg einem alten Rittergutsbesitzer, der 
das Gut schon 1806 VM seinem Vater übernommen hatte nnd im Gespräch 
mit mir weidlich ans den ihm durch die Agrargesetzgebung zugefügte» „Raub" 
schalt, die Frage vorlegte, um wie viel dieser Raub den Werth seines 

. Gutes erhöht habe, erwiedcrte er: „Ich gestehe es offen, um das Drei
fache; aber N i e m a n d hat das Recht meine Lage wider 
meinen W i l l e n zn verbessern." 

„Wo ist der znr naturgemäßen Würde gehobene Baucrustand ge
blieben?" fragt Herr v. d. Recke. Die-richtige Antwort ist: im Lande 
nnd anf den Höfen, ans denen er geboren ist, nur daß er an Zahl bedeutend 
nnd an Wohlstand unermeßlich zugenommen hat. Es ist richtig, daß hier 
und da Personen anderer Stande uud andern Gewerbes Banernhöfe gekauft 
haben, aber meistens, um selbst Bauern, oder wie man jetzt meistens sagen 
hört, um „Gutsbesitzer" zn werden. Aber ganz unrichtig ist es-, daß die 
gekaufte» Bauernhöfe meistens zu größeren CompleM zusammengeschlagen 
seien. I n der hiesigen Provinz', in welcher der Eigenthmnswechsel an 
Grund nnd Boden, am häufigsten unter allen östlichen Provinzen Preußens 
ist, sind nach den von Herrn Klebs benutzten amtliche» Ermittelungen in 
der Zeit von 1837 bis 185^l: 

1) neue R i t t e rgü te r aus abgezweigten Parcellen von Rittergütern 
und anderen zugeschlagenen Besitzungen entstanden: 20 mit 38,504 Morgen, 
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dagegen sind Rittergüter ganz p a r c e l l i r t : 18 mit 29,137 Morgen, also 
mehr Rittergüter entstanden nnr: 2 mit 9367 Morgen, was bei einer 
Zahl von 1599 Rittergütern, welche in der Provinz vorhanden sind und 
zu denen 4,890,777 Morgen gehören, sehr unbedeutend ist. 

Es sind aber ferner: 

2) s p a n n f ä h i g e l änd l i che Bes i t zungen neu entstanden: 
3003 mit 181,486 Morgen und dagegen ganz p a r c e l l i r t : 2794 mit 
124,517 Morgen, also mehr spannfähige Wirthschaften entstanden 209 
mit 56,969 Morgen. Hierzu treten noch die dnrch Landankanf in spannfähige 
Nahrungen verwandelten kleinen Stellen in Zahl von 284, deren Flächen
inhalt nicht ermittelt ist, im Ganzen also ein Mehr von 493 Stellen mit 
einer Morgenzahl die man ans 100,000 nicht zn hoch veranschlagen dürfte. 

"Endlich sind: 

3) an n i chtsp a n n f ä h i g « n Stellen nen entstanden: 10,917 mit 
103^761 Morgen, wogegen keine einzige ganz eingegangen ist, so daß nur 
die bei 2 erwähnten, zn spannfähigcn Stellen vergrößerten kleinen Stellen 
in Zahl von 284, deren Flächeninhalt nicht ermittelt ist, in Abzug kommen. 
„Es ergiebt sich hierans," bemerkt Herr Klebs, „daß die Parcellirungen 
in der Provinz während der 15 Jahre von 1837 bis ine!. 1651 zwar 
die Zahl der kleineren Besitzungen sehr bedeutend vermehrt haben, daß dies 
aber nicht ans Kosten der Existenz größerer spannfähiger Besitzungen ge
schehen ist. Die Zahl der letzteren ist ebenfalls größer geworden, und die 
Verminderung ihres Umfangcs hat im Ganzen der Bodenkultur Vorschub 
geleistet. Andrerseits wäre ein solches Steigen der Bevölkcruug, wie es 
hier stattgefunden hat, ohne Parcellirnng des Bodens nicht möglich ge
worden und jedenfalls ist die Subsistenz der größeren Menschenzahl auf 
diesem Wege besser gesichert,, als wenn diese in-einer besitzlosen Fabriken-
Bevölkerung bestände. So hat das Princip der freien Gütertheilnng mit 
seinen Folgen in dieser Provinz bisher nicht nur nicht geschadet, sondern 
im Gegentheil nach allen Richtnngen wohlthätig gewirkt." 

Hieraus folgt aber auch ferner, wie irrig die Behauptung ist, daß 
„die ehemals selbstständig wirthschaftenden Bauern größtentheils zu einer 
Tagelöhnerklasse herabgedrängt" worden seien. Ob „der preußische Land
mann einfacher und anspruchsloser" lebt als der Landmann in den deut-
scheu Ostseeprovinzen Auslands, wie Herr v. d. Recke behauptet, kann ich 
nicht beurtheilen, da ich die Lebeusweise des kur-und livländischen Bauern-
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staudes nicht kenne. Auf eine solche Vergleichung kommt es aber hier 
-Mch nicht an, sondern auf eine Begleichung der Lebensweise des preußi
schen Sandmannes vor der Agrargesetzgebung mit derjenigen,' deren er sich 
jetzt erfreut. Wer j e m M Gelegenheit gehabt hat, aus Hypotheken-, Vor-
mundschasts- Testaments- und Nachlaßactcn, namentlich ans den in den 
Echteren befindlichen Inventarien und Rechnungen einen zuverlässigen Ein
blick 'in 'die Lebensweise der lassttischen Bauern zn Anfang dieses Jahrhun
derts zu chuu, — uRd solche Gelegenheit habe ich in den Jahren 1849 
bis 1852 als Richter eines rein ländlichen Districts in der Mark Bran
denburg reichlich Zchabt, — kann darüber keinen Augenblick in Zweifel 
sein, daß jetzt, die Klasse der besitzlosen Tagelöhner besser wohnt, ißt, sich 
kleidet und durchweg cMvir ter ist als zwei Generationen früher die lasst-
tischen Bauern, dereu Nachkommen gegenwärtig in hellen, geräumigen 
Häusern, in welchen Luxushausgeräth, z. B . Sopha, Klavier, Spiegel, 
eingerahmte Bilder und dergleichen längst keine Seltenheit mehr sind, 
wohnen und im Ganzen eine Lebensweise führen, die sich mit der eines 
wohlhabenden stadtischen Bürgers vergleichen läßt. T ic jüngeren Söhne 
der jetzigen Banern besuchen häufig die Realschulen nnd Gymnasien, um 
technische Fächer zu ergreifen oder in den mittleren und selbst höheren 
Staatsdienst einzutreten.' Aber anch abgesehen von den Znständen rein 
"deutscher Proviuzen ist die Lebensweise des Banern überall unvergleichlich 
besser geworden. Herr Klcbs bezeugt für die Proviuz Poseu: „der pol
nische Bauer wirHschaftet besser, seitdem er freier Eigenthümer geworden; 
er hält besseres Vieh, lebt nnd kleidet sich besser, ist steißiger geworden, 
zahlt seine Abgaben größtentheils pünktlich nnd ist überhaupt nicht nur 
nicht zu Grunde gegangen, sondern zu einem früher nicht gekannten Wohl
stand gelangt." Und an einer andern Stel le: „Namentlich sind die Wohn
häuser überall mit gemauerten Schornsteinen versehen, auch im Innern 
geweißt. Dabei sind die Gehöfte mit , ihren einzelnen Baulichkeiten besser 
geordnet . . . . Kleine Gärten uud Baumpflanznugen in der nächsten Um
gebung geben ihnen ein freundliches Ansehen . . . . . die Dorsstraßen 
sind in besserer Ordnung, in einigen größern Dörfern gepflastert und die 
wüsten Dorfanger häufig in nutzbare Gärteu verwandelt. Kurz die Phy
siognomie der polnischen Dörfer von hente ist eine ganz andere geworden, 
ttls'sie vor 30 Jahren war . . . . d i e Kost der Familie, wenn anch immer 
Ne Mereittfachste, ist doch im Ganzen regelmäßiger und nahrhafter geworden. 
M b e l M M c h e n g e M h e sieht mau jetzt auch uuter deu polnischen Banern 
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immer häufiger werden. Die schmutzigen Schafpelze und Pelzmützen ver
schwinden immer mehr und machen einer ordentlichen Tuchkleidung, dem 

.runden Hnt oder einer Tuchmütze Platz". I m Jahre 1815 hatte. die Pro
vinz Posen 543 Dorf- nnd Stadtschulen, im Jahre 1860 deren 2118. 
I m Jahre 1815 besaß diese Provinz keine einzige Knnststraße, hente werden 
Chansseen in einer Gesammtlänge von mehr als 300 Mcileu befahren, 
und das, Geld dazu 'ist miudesteus znr Hälfte von den Bauern aufgebracht, 
welche außerdem Staats- und Kirchenabgaben, Ablösungsrenten, die großen 
Kosten des Auseinandersctzungs-Verfahrens, Schulbau- und Unterhaltungs
gelder nnd dergleichen zu bezahlen hatten, nnd doch in ihren Vermögens
verhältnissen nicht znrück sondern tüchtig vorwärts gekommen sind. So 
viel znr Widerlegung jener irrigen Behauptung. 

I u Preußen bestreitet es Niemand mehr, daß unsere Agrargesetzge
bung, „zum wahren Besten sowohl der Berechtigten als der Verpflichteten", 
dem ganzen Lande aber zum unermeßlichen Segen gereicht hat. 

Pose», Apri l 1862. 

R e i n h o l d I o h o w , Appell. Ger. Rath. 



OWnisMonsplau und Eröffnung der Polytechnischen 
Schnle M Riga. 

<^nr Iauuarheft d. I . hat die Baltische Monatsschrift weitereu Bericht 
über die projectirte polytechnische Schule iu Riga erstattet. Es wurde 
damals das am 16. Mai 1861 von Sr . Majestät dem Kaiser bestätigte 
Statut derselben, sowie der Reisebericht der Delcgirten des Verwaltungs-
raths mitgetheilt, welche theils um für das Dircctorat der Schule eine 
geeignete Persönlichkeit zu ermitteln, theils um die polytechnischen und 
Handelsschulen des Auslandes in ihrer Organisation und Verwaltung aus 
directer Anschauung kennen zu lernen, im Herbst v. I . Deutschland und 
die Schweiz besucht hatten/ , . 

Eine Frucht dieser Reise ist der gegeuwärtig vou dem Verwaltungs-
rath veröffentlichte 

O r g a u i s a t i o n s p l a n der polytechnischen Schu le zu R i g a , 

den wir im Interesse der möglichsten Verbreitung dieses für unsere Pro
vinzen so bedeutungsvollen Unternehmens hier wiederzugeben für unsere -
Pflicht erachten. 

§ 1. Die polytechnische Schule in Riga zerfällt in folgende acht 
Abtheilungen: 

I. Die Handelsschule. 
I I . Die chemisch-technische Schule. 

I I I . Die mechanisch-technische Schule. 
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IV. Die Maschinenbauschule. , » 
V. Die'Banschule. 

V I . Die Ingenieurschule. 
VII . Die Feldmesserschule. -

VII I . Die landwirtschaftliche Abtheilung. 

§ 2. Die Anstalt bezweckt in den Fachschulen I bis VN eine theore
tische Fachbildung ihrer Zöglinge mit gleichzeitiger Ucbung in der Ausführung 
der practischen Arbeiteu des von ihueu erwählten Berufs. 

Die Fachschule VI I I repräsentirt keine specistsch-agronomische Lehranstalt, 
sondern beschrankt sich aus den Unterricht in den für den rationellen Land-
wirth nnentbehrlichen naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. 

Anm. Die Fachschule VI I I wird, sobald die Umstände es gestatten, 
eine landwirthschastliche Versuchsstation einrichten, welche es sich 
zur Aufgabe stellt, durch nawrwifsenschaftliche Untersuchungen 
auf dem Gebiete der Bodenkunde, Agriculturchemie, Pflanzen-
Physiologie :c. zur Förderung der Lcmdwirthschaft beizutragen. 

§ 3. Der Unterricht in den Fachschulen I, I I I , V I I und-VIII zerfällt 
in 2 Iahrescurse, in den Fachschulen I I , IV, V und V I in 3 Iahrescnrse. 
Mchstdem besteht ein einjähriger naturwissenschaftlicher und mathematischer 
Vorbereitungscurs für die zum directen Eintritt in die Fachschulen uoch 
nicht genügend vorgebildeten Schüler. 

§ 4. I n dem Vorbereitungscnrs und den 8 Fachschulen des polytech
nischen Instituts werden folgende Gegenstände gelehrt: 

A l l g e m e i n er V o r b e r e i t u n g s c u r s . 

Niedere Mathematik — Zoologie und Botanik — Physik nnd elemen
tare Mechanik — Freihand- und Lissearzeichen. 

Anm. Die elementaren Capitcl der niederen Mathematik, deren allge, 
meine Kenntniß vorausgesetzt wird, werden cursorisch wiederholt. 
Fül diejenigen, welche später in die Handelsschule oder in die 
landwirthschastliche Abtheilnng einzutreten beabsichtigen, wird 
die niedere Mathematik in abgekürztem Vortrage gegeben. 
Die hiedurch gewonnene Zeit wird nach Bedürfniß anderen 
Disciplinen zugewandt. 

Fachschulen. 
' I . Hande lsschu le . 

Sprachen (deutsch, russisch, englisch, französisch) — niedere Mathematik 
' Baltische Monatsschrift. 3. Jahrg. Bd. V. Hsi 6 ^ 33 
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(abgekürzter Cnrs) — kaufmännische ArithmtztiL - ^ Hande,lscorrespondenz — 
allgemeine.Handclswissenschaft — Handelsgeographie und Geschichte — 
Handelsrecht — Buchhalten — allgemeine Physik und Meteorologie — 
allgemeine Chemie — Mineralogie und Geognosie — elementare Mechanik 
und Maschinenlehre — Technologie und Waärenknude — NaAlMlöko-
uomie — Hgndzeichnen. 

I I . Chemisch,technische Schu le . 

Practische Geometrie — Physik — allgemeine Chemie — Mineralogie, 
Geognosie und Geologie — chemische Technologie — elementare Mechanik 
und Maschinenlehre — mechanische Technologie — Civilbau (erster Theil) -^-
Buchhalten — Linearzeichnen — Arbeiten im Laboratorium "— National-' 
ökonomie. 

I I I . Mechanisch-technische Schu le . 

Practische Geometrie — darstellende Geometrie — Physik und elemen
tare Mechanik — allgemeine Chemie — Mineralogie und Geognosie — 
mechanische Technologie — allgemeine Maschinenlehre — Maschinenbau 
(erster Theil) —̂  Entwerfen — Civilbau (erster Theil) — Buchhalten —. 
Linear- nnd Handzsichneu — Nationalökonomie. 

IV. Masch inen bau schule. 

Höhere Mathematik — practische Geometrie — darstellende und ana
lytische Geometrie — ,Physik — allgemeine und technische Chemie — 
Mineralogie und Geognosie — elementare und höhere Mechanik — mecha
nische Technologie — allgemeine Maschinenlehre — Maschinenbau (erster 
und zweiter Theil) — Entwerfen —> Civilbau (erster Thetl) — Wege- und 
Wasserbau (erster Theil) — Holzmodelliren — Nationalökonomie. 

V. Bauschu le . 

Practische Geometrie — darstellende und analytische Geometrie — 
Mineralogie, Geognosie und Geologie — Physik — allgemeine Chemie — 
elementare und höhere Mechanik — mechanische Technologie — allgemeine 
Maschinenlehre— Civilbau (erster und zweiter Theil) Geschichte der Bau
kunst — Entwerfen —. Linear- und Haudzeichnen — Modelliren in Thon 
und Gyps — Wege- nnd Wasserbau —' Nationalökonomie. , -

VI . I n g e n i e u r s c h u l e . 

Höhere Mathematik — practische Geometrie --- darstellende und ana
lytische Geometrie — Mineralogie, Geognosie und Geologie — Physik — 
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allgemeine Chemie — elementare und höhere Mechanik — mechanische 
Technologie — allgemeine Maschinenlehre — Maschinenbau (erster Theil) — 
Civilbau (erster Theil) — Geschichte der Baukunst — Wege- und Wasser
bau — Entwerfen — Linear- und Handzeichen — Modelliren in Thou 
und Gyps — Nationalökonomie. 

VII. Feldmesserschule. 
Practische Geometrie — Mineralogie, Gcognösie und Geologie — 

Physik und Astronomie — allgemeine Chemie — Civilbau (erster Theil) — 
- landwirthschaftliche Maschinenlehre — Plan- und Situationszeichnen — 

practische Uebungen im Feldmessen — Nationalökonomie. 

VI I I . L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e A b t h e i l u n g . 
Niedere Mathematik (abgekürzter Curs) — practische Geometrie — 

Mineralogie und Geognosie — Physik und Meteorologie — allgemeine 
Chemie -— Agricultur-Chemie — Pflanzen- und Thierphysiologie — land
wirthschaftliche Mechanik und Maschinenlehre — Civilban (erster Theil) — 
Suchhalteu — Nationalökonomie — Arbeiten im chemischen Laboratorium. 

§ 5. . Für jeden Schüler ist der gesammte im vorhergehenden Para
graphen angeführte theoretische und practische Unterricht seiner Abtheilung 
Md seines Iahrescursus ob l iga to r i sch . 

Außerdem findet für die Schüler sowol des Vorbereitnngscnrses, als 
der 8 Fachschulen ein nicht ob l i ga to r i sche r Unterricht statt: 

ch in der Religion (lutherischer, orthodox-griechischer und römisch-katholi
scher Konfession), da im Allgemeinen der Abschluß des Religionsunter
richts beim Eintritt in die Schule vorausgesetzt w i rd ; 

b) in den Sprachen (deutsch, russisch, euglisch, französisch), die nur in 
. der Handelsschule obligatorisch sind; 
e) in der Kalligraphie. 

Dispensationen von einzelnen obligatorischen Unterrichtsgegenständm 
können nur unter besonderen Umständen stattfinden, die der Benrtheilung 
der Svecialconferenzen der Fachschulen unterliegen. 

§ 6. Den Schülern steht auch der Besuch aller übrigen Unterrichts
fächer sämmtlicher Abtheilungen frei, sofern dadurch keine Collistonen mit 
dem obligatorischen Unterricht entstehen nnd ihre Privatstudien nicht dadurch 
beeinträchtigt werden. 

§ 7. Vermehrungen und Verminderungen der Zahl der obligatori
schen Fächer in den 8 Abtheilungen der Schule, sowie die Verkeilung der 

3 3 " 
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Fächer auf die einzelnen Iahrescnrse, bleiben, auf Grundlage des § 5 des 

Allerhöchst bestätigten Schulstatuts, vorbehalten. 

§ 8: ,Zur Erweiterung ihrer practischen Kenntnisse besuchen die Schüler 
unter Aufsicht ihrer Professoren in den Freistunden oder sonst dazu geeig
neter Zeit Fabriken, Werkstätten nnd Bauplätze. ^ 

§ 9. Das Schuljahr beginnt zu Anfang September, und dauert, 
mit Einschlich der Versetzungsexamina, bis Ende Juni. Die Ferienzeit ist 
cheilweise zu Excursionen der Schüler mit ihren Professoren zu verwenden. 

V.on den S t n d i r enden. 

§ 10. Jeder Bewerber nm die Aufnahme als Schüler in die poly

technische Schule hat spätestens 3 Tage vor Beginn des Schuljahres dem 

Director der Schule eine schriftliche — falls er noch nicht selbstständig ist, 

von 'seinen Eltern oder Vormündern zu unterzeichnende — Anmeldung zu 

überreichen, in welcher Namen und Heimathsort des Candidaten, sowie 

die Abtheiluug,' in welche er einzutreten wünscht, anzugeben sind. Ueberdieß 

muß der Candidat: 

1) für den Vorbereitungscnrs das 16., für eine der Fachschulen aber 
das 17. Lebensjahr zurückgelegt haben nnd zum Nachweise dessen 
einen Taufscheiu beibringen; 

2) durch ein ärztliches Attestat nachweisen, daß er geimpft ist; 
3) die Adresse seiner Eltern oder Vormünder, sowie seine Wohnung am 

Sitze der Anstalt aufgeben; 
4) seine Vorstudien durch geeignete Attestate documentiren; 
5) eine. Ausnahmeprüfung bestehen, von welcher jedoch Diejenigen befreit 

werden, die ein Abitnrientenezamen an Gymnasien nnd anderen diesen 
gleichstehenden Lehranstalten absolvirt haben, wobei jedoch vorausgesetzt 
wird, daß sofern an diesen Lehranstalten kein Zeichnenunterricht statt
findet, durch Privatunterricht einige Uebung im Zeichnen erlangt 
worden ist. 

§ 1 1 . Bei der im Pct. 5 des vorhergehenden Paragraphen gedachten 
Aufnahmeprüfung wird verlangt: 

1) f ü r den V o r b e r e i t u n g s c n r s . 

a) hinreichende Kenntniß der deutschen Sprache, um dem Unterrichte 
folgen zu können; 

d) allgemeine Kenntniß der Geographie und Geschichte; 



der polytechnischen Schule in Riga. 51Z 

o) hinreichende Kenntnisse in der niederen -Mathematik (Planimetrie, 
Stereometrie nnd ebene Trigonometrie), sowie Fertigkeit im practischen 
Rechnen; 

cy einige Uebung im Freihand- und Liuearzcichueu. 

Anm. Bei denjenigen, die später in die Handelsschule eintreten wollen, 
werden zur Aufnahme in den Vorbereituugscurs auch allgemeine 
Vorkenntnisse in der russischen, französischen und englischen 
Sprache verlangt, dagegen kann bei denselben von Vorkennt
nissen in der niederen Mathematik abgesehen werden. Letzteres 
ist anch zulässig bei den Schülern, die sich für die landwirt
schaftliche Abtheilung entschieden haben. 

2) Für die Aufnahme in die Fachschulen werden diejenigen 
Vorkenntnisse vorausgesetzt, welche durch das Leh,rziel des allge

meinen Vorbcreitungscnrses festgestellt sind. 
§ 12. Nach befriedigend bestandener Aufnahmeprüfung hat der Kan

didat das Schulgeld mit 120 Rbl. jährlich beim Rentmeister der Schule 
einzuzahlen nnd erhält alsdann vom Director einen Aufnahmeschein, mit 
dem er sich beim Vorstände der von ihm erwählten Fachschnle zur Ein-
tragnng in die von jeder Fachschnle über ihre Schüler zu führenden Listen 
meldet. Rückersatz des einmal bezahlten Schnlgeldes findet nicht statt. 

§ 13. Jeder Schüler hat die vorgeschriebenen Lehrbücher nnd die 
nöthigen Utensilien nnd Instrumente anzuschaffen nnd in Bereitschaft zu 
halten; er hat ferner den Unterrichtsstunden, Repetitorien und Excursionen 
seiner Abtheilung pünktlich beiznwohuen und sämmtliche von den Lehrern 
vorgeschriebenen Arbeiten ansznführen. 

§ 14. Vorlegeblätter, Mobelle, Bücher und alle der Schule gehörigen 
Uuterrichtsmittel, sowie die Locale der Anstalt, die Schultische, Bänke, 
Schränke :c. sind von den Schülern mit sorgfältigster Schonung zu benutzen. 
Jede Beschädigung des Schuleigenthums muß vollständig ersetzt werden. 

Anm. Die Benutzung der Bibliothek, sowie die practischen Arbeiten 
im Laboratorium unterliegen besonderen Bestimmungen. 

§ 15. Schüler, welche durch Krankheit oder andere Umstände ver
hindert werden an dem Unterricht Theil zu nehmen, haben davon dem 
Vorstande ihrer Abtheiluug Anzeige zu machen. 

§ 16. Jede Veränderung der Wohnung hat der Studirende innerhalb, 
der nächsten 3 Tage dem Director der Schnle anzuzeigen. 
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^ § 17. Die Beurtheilung der Verbrechen, Vergehen und Polizeiüber
tretungen der Studirenden competirt den ordentlichen Gerichten. Disci-
plinarfehler werden von der.Anstalt beahndet. 

§ 18. Als Discisilinarfehler.werden besonders angesehen: Vernach
lässigung der Studien, Verletzung des Anstandes und der Sittlichkeit, Un
gehorsam gegen den Schulvorstand oder die Lehrerschaft. 

§ 19: Die Beendungen für Discipliuarfehler bestehen i n : 

1) Verweis durch deu Vorstaud der Fachschule; 
2) Verweis durch den Director der Schule vor versammeltem Auditorium; 
3) vrotocöllarische Androhung der Ausschließung aus der Anstalt, vor 

der Lehrer-Conferenz; . -
4) Ausschließung. / . ' , 

A n m . DieAnwendung der letzten Strafe wird durch die Gesammt-
conferenz der Lehrer desiuitiv beschlossen, Und steht dem davon 
Betroffenen innerhalb 3 Tage Recurs an den Verwaltungsrath 
frei. Der Ausgewiesene hat, wenn er Recurs ergreifen wi l l , dem 
Director hiervon innerhalb 24 Stunden Anzeige zu machen. 

§ 20. Ueber sämmtliche Strafen ist den Eltern oder Vormündern 
des Bestraften Anzeige zu machen. 

§ 2 1 . Zu feierlichen Aufzügen, größeren Versammlungen, landsmann
schaftlichen Verbindungen nnd geselligen Vereinen der Studirenden ist auf 
Vorstellung des Dircctors durch den Verwaltnngsrath die Genehmigung 
des Curators der Schule zu erbitten. 

. § 22. Am Schlüsse eines jeden Schuljahres finden in allen 8 Fach
schulen in den obligatorischen Fächern Prüfungen statt, anf Grund welcher 
die Versetzungen aus den niederen in die höheren Curse eintreten. Wer 
auch nach Ablauf, des zweiten Jahres in demselben Cnrse das Vsrsetznngs-
exanien nicht zu bestehen im Stande ist, hat die Schule zu verlassen. 

§ 23. Diejenigen, welche den vollen Lehrcursus in einer Fachschule 
absolvirt haben, werden einer Prüfnng in allen Hauptgegenständen des von 
ihnen erwählten Specialfaches sowol für das letzte, als anch füVdie frü
heren Jahre, in deu Snpplementar - Gegenständen aber nur für das letzte 
Jahr unterworfen. , -

Anm. 1 ' Die in diesem nnd den vorhergehenden Paragraphen erwähnten 
Prüfuugen werden von Prüfungs - Commissioncn nnch einem 
besonderen Prüfungs-Reglement bewerkstelligt. 



der polytechnischen Schule in Riga. 517 

Anm. 2. Die Prüfung der Schüler der Bauschule sowie der Ingenieur
schule findet unter Betheiligung eines von. der Oberverwaltung 
der Wegecommunication nud öffentlichen Bauten dazu zu de-
signirenden Beamten statt. 

§ 24. Die Schüler sind, so lauge sie sich in der Schule befinden, 
von der Leidesstrafe nnd der Retrutenpftichtigkcit befreit, anch wenn sie 
ihrer Herkunft nach zum abgabenpflichtigen Stande gehören. 

§ 25. Die Schüler, welche bei lobenswerther Führung den vollen 
Enrsus beendet und sehr gute Fortschritte in den Gegenständen des von 
ihnen erwählten Spccialfachcs bewiesen haben, werden mit Bestätigung des 
Finanz-Ministers eines Belobungöattestats gewürdigt, mit desseu Empfang 
sie persönlich für immer von der Ret'rutenpstichtigkeit und von der Leibes-

- strafe befreit, ans dem Kopfsteueroklad ausgeschlossen und außerdem mit 
Pässen ohne Termin versehen werden. . 

§ 26. Diejenigen Zöglinge der Schule, welche mit Erfolg den vollen 
Lehrcursus im Ingenieur- nnd Baufache.absolvirt haben und in der, in 
der' Anmerkung zum § 23 festgesetzten Ordnuug geprüft worden sind, 
erhalten Zeugnisse darüber, daß sie befriedigende Kenntnisse in den Gegen
stände des von ihnen erwählten Specialfachcs besitzen und können zur 
Ausführung von Arbeiten zugelassen werden, ohne daß sie verpflichtet sind, 
noch das im Artikel 195 des Ban-Ustavs (Codex der Reichsgcsetze, Band 
XII der Ausgabe vom Jahre 1857) verordnete Zengniß ansznuehmen. 

V o m W i n t e r c u r s e fü r Hand luugs le -H r l i nge . 

§ 27. Außer deu in § 1 genannten 8 Fachschulen besteht — und 
zwar völlig getrennt von der Handelsschule — ein dreijähriger Wintercurs 
für Handelslehrlinge. Der Unterricht dauert vom October bis März, be
schränkt sich ans 2 Stnnden täglich uud umfaßt folgende Gegenstände: 

Sprachen (deutsch, russisch, englisch, französisch) — Correspondeuz — 
kaufmännisches Rechnen — Buchhaltung — Handelsgeographie — Handels
wissenschaft — Handelsrecht (incl. Wechsel- und Seerecht) — Waarenkunde 
— Kalligraphie. 

§ 28. Die Zulassung zu den Wintercursm für Handelslehrlinge ist 
an kein bestimmtes Alter gebunden. ̂  Verlangt wird zum BeHufe der Auf
nahme nnr die Einwilligung des Principals und ein Impfattestat. An 
Vorkenntnissen wird vorausgefetzt: 
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a) hinreichende Kenntniß der deutschen Sprache. um dem Unterrichte, 

folgen zu können; 
t>) Fertigkeit im praktischen Rechnen. 

Das Schulgeld beträgt 25 Rbl. für den Winter. 

. V o n den H o s p i t a n t e n . 

§ 29. Erwachsenen, und in selbstständigen Verhältnissen stehenden 
Personen kann vom Director gestattet werden, an einzelnen Unterrichtsge
genständen Theil. zu nehmen. Sie werden als Hospitanten angesehen, sind 
den Schulgesetzen nicht unterworfen, genießen aber cinch nicht die in § 24 
bis 26 bezeichneten Vorrechte der Fachschüler. 

§ 30. Die Hospitanten haben /4 Rbl. S . jährlich für jede wöchentliche 
Vortragsstunde zur Schulcafse zu entrichten nnd erhalten vom Director eine 
Karte, mit der sie sich beim betreffenden Professor oder Lehrer zu melden haben. 

§ 31. Falls sie es wünschen können die Hospitanten Frequentatiöns-
zeugnisse erhalten, sowie auch in den von ihnen gehörten Fächern von dem 
betreffenden Fachlehrer geprüft werden und darüber Bescheinigungen erlangen. 

V o m D i r e c t o r und der Lehrerschaft. 
§ 32. Der Director, sowie die Professoren und Lehrer an der poly

technischen Schule werden mit Genehmigung des Cnrators vom Verwal-
tungsrathe berufen nnd nach specieller Uebereintunft besoldet. 

§ 33. Dem Director liegt die Leitung der Schnle ob, er hat die 
Aufrechthaltung der Schulordnung zn überwachen, die Anstalt den Schü
lern und ihren Eltern gegenüber zu vertreten, den Plenarconferenzen der 
Schule zu prästdiren und endlich durch Sitz im Verwaltnngsrath die Ver
bindung zwischen diesem und der Schule herzustellen. 

Anm. I n allen inneren Schulangelegenheiten— Unterricht nnd Dis-
ciplin — verhaudelt der Verwaltnngsrath mit den Professoren 
und Lehrern durch Vermitteluug des, Directors. 

§ 34'. I n den Plenarconferenzen der Schule werden die jährlichen 
Lehrprogramme, die zur Förderung der Anstalt von den Vorständen der 
Fachschulen zu machenden Vorschläge, sowie auch die Budgets der Samm
lungen und Lehrmittel discutirt und die bezüglichen Vorstellungen an den 
Verwaltungsrath beschlossen. Die Plemrconfercnz wählt auch die Vor
stände für.die Fachschulen, 

Anm. Die Vorstände werden auf 3 Jahre gewählt, können aber nach 
Ablauf dieser Zeit sofort wiedergewählt werden. 
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. § 35. Der Vorstand der Fachschule hat unter Mitwirkung der übrigen 

an derselbe» Fachschule -unterrichtende» Professoren und Lehrer, deren Spc-

cialcouferenzen er prästdirt, die wissenschaftlichen Interessen, seiner Abthci-

lung nach allen Richtungen hin wahrzunehmen, die Stndlcn der Fach

schüler zn beaufsichtigen nnd für die Lehrmittel uud Sammlungen seiner 

Abtheilung Sorge zu trageu.. - ' 

V o m V e r w a l t u n g s r a t h e . 

§ 36. Die Verwaltung der Schule in ökonomischer und administra
tiver Beziehung liegt dem Verwaltungsrathe ob, welcher ans Repräsentanten 
derjenigen Corporationen besteht, die an dem Unterhalt der Schnle parti-
cipiren. Jede Corporation designirt 2 Repräsentanten, welche ans ihrer 
Mitte den Präses wählen. 

§ 37. Der Verwaltnngsrath versammelt sich auf Einladung des Vor
sitzers so. oft die Angelegenheiten der Schule es erfordern oder sobald drei 
Glieder des Verwaltnngsraths daranf antragen. Er ist beschlußfähig, so
bald wenigstens die Hälfte seiner sämmtlichcu Glieder iu der Sitzung 
erschienen sind. I n allen die laufenden Angelegenheiten der Schnle betref
fenden Fragen werden die Beschlüsse nach Stimmenmehrheit der Anwesenden 
gefaßt; bei Gleichheit der Stimmen entscheidet das Votum des Vorsttzeudcu'. 

§ 38. Wenn'eine Veränderung in-den Grundlagen uud organischen 
Bestimmungen der Schule in Frage kommen sollte, so sind die Glieder des 
Verwaltuugsraths verpflichtet, die Willensmeiunng ihrer Comittenteu ein
zuholen, ehe und beror sie in eine weitere Discusstou des Gegenstandes 
eingehen. 

§ 39. Dem Verwaltnngsrath wird eine unablässig thätige Fürsorge 
für die gedeihliche Wirksamkeit der Schule und für ihre ökonomischen I n 
teressen znr Pflicht gemacht. Der Verwaltnngsrath hat namentlich: 

l>) den jährlichen Prüfungen und Abgangsprüfuugeu per äel t^Uunom 
beiznwohuen;, 

d) die von der Prüfnngscommission auszustellenden Abgaugszeuguissc uud 
Diplome der Zöglinge gemäß § 43 mit zn unterschreiben; 

e) wegen Ucberlassuug der Hörsäle der Schnle zu öffentlichen Vorträgen,-, 
welche mit dem Zwecke der Schule iu näherer Verbindung stehen, 
zn verfügen; ' 

ä) die Baulichkeiten und Sammluugen, sowie das Inveutarium der Schule 
von Zeit zu Zeit zu revidireu; 
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ch den Director, die Professoren und das sonstige Lehr-, Kanzlei- und 
Dienstpersonal anzustellen, zu beurlauben und zu entlassen; 

A n w . Znr Anstellung und Entlassung des Directors und der Pro
fessoren,-sowie zur Beurlaubung derselben ans längere Zeit 

' bedarf es der Genehmigung des Kurators. 
- s) über Einnahme und Ausgabe, sowie über das Vermögen der Schule 

ordnungsmäßig Buch und Rechnung zu führeu und die Gelder und 
- Documente nnter sichern: Verwahrsam zn halten. 

§ 40. Der Verwaltungsrath ist ferner'verpflichtete 
a) die Reglements uud Iustructioneu für die Schule, die Professoren 

uud Schüler :c. auzufertigeu und dem Cnrator zur Bestätiguug vor
zustellen ; 

d) das jährliche Budget der Schule festnistellen; 
o) einen jährlichen Bericht über den Fortgang Uud die Wirksamkeit der 

Schule zusammenzustellen; welche beide Berichte sowol dem Curator, 
als deu betheiligteu Corporationen mitzuthcilen sind. . .. 

§ 4 1 . I u deu S'ikuugeu des Verwaltungsraths führt der Secretair 
der Schule das Protocoll, welches vom Präses zu unterzeichnen iss Die
jenigen Glieder des Verwaltungsraths, welche bei Abstimmung in der Mino
rität verblieben sind, haben das Recht, ihre' Menning mit den Gründen 
zu Protocoll bringen zu lassen. 

8 42. Die GeselMsvertheilung unter den Gliedern des Verwaltungs
raths findet nach Sectioneu für die verschiedeneu Branchen statt. 

§ 43. Die vom Verwaltungsrathe ausgehenden Schreiben werden 
vom Präses unterzeichnet nnd vom Secretair coutrastguirt. ' 

Gleichzeitig hat der Verwaltuugsrath, uachdem er sich ans den früher 
referirteu Gründen ls. Januar-Heft der Baltischen Monatsschrift S . 43) 
dafür entschieden, bie polytechnische Schule successive ins Leben treten 
und' „die Fachschulen gcwissermaßeu sich selbst gestalteu zu lassen", ein 
P r o g r a m m der po ly techn ischen Schu le f ü r das J a h r 1 8 ^ 
erscheinen lassen, welches wir hier folgen lassen: 

s 1. Die polytechnische Schule zn Riga wird am 1. O c t o ber 1862 
eröffnet werden uud ihre Tätigkeit zunächst mit einem einjährigen allgc-
gemeineu mathematischen und naturwissenschaftlichen VorbereinmgscUrse 
beginnen, nach Abtanf des ersten Schuljahres aber, wenn eine hinreichende 
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Anzahl genügend vorbereiteter Schüler vorhanden sein sollte, Nach M a ß 
gabe der von diesen erwählten Berufsarten eine oder mehrere oder auch 
sämmtliche im Organisationsplane der Schnle festgesetzten 8 Fachschulen — 
Handelsschule, chemisch-technische Schule, mechanisch-technische Schule, 
Maschinenbauschule, Bauschule, Ingenieurschule, Feldmcsserschule, und land-
wirthfchastliche Abtheilung — in Wirksamkeit treten lassen. 

§ 2. Der Vorbereitungscnrs wird folgende Gegenstände nmfasscn: 
Niedere Mathematik (Planimetrie uud Stereometrie, ebene und sphä
rische Trigonometrie, Algebra, Potenzen, Reihe«. Logarithmen, Glei-
chuugeu bis zum dritte» Grade) >— Zoologie und Botanik — Physik 
und elementare Mechanik — Freihand- und Linearzeichnen. 
§ 3. Die im vorhergeheuden Paragraphen aufgeführten Unterrichts

facher sind für sämmtliche Schüler des Vorbereitungscurses obligatorisch. 
Außerdem findet ein nicht obligatorischer Unterricht statt: 

5) in der Religion (lutherischer, orthodox-griechischer und -römisch-katholi
scher Confcsstou), da im Allgemeinen der Abschlnß des Religionsun
terrichts beim Eintritt in die Schule vorausgesetzt w i rd ; 

d) iu den Sprachen (deutsch, russisch, englisch und französisch), die nnr 
für diejenigen obligatorisch sind, welche später in die Handelsschnle 
einzutreten beabsichtigen; 

e) in der Kalligraphie. 
Die elementaren Capitel der niederen Mathematik, werden cursorisch 

wiederholt. Für ' Diejenige», welche später in die Handelsschnle oder in 
die landwirthschaftliche Abtheilnng einzutreten beabsichtigen, wird die niedere 
Mathematik in abgekürztem Vortrage gegeben. Die hiednrch gewonnene 
Zeit wird nach Bedürfniß anderen Disziplinen zugewandt. 

§ 4. Jeder Bewerber um Aufnahme in die polytechnische Schule 
für den Vorbereitnngscurs hat spätestens 8 Tage vor Eröffnung der Schule 
dem Director der Schule eiue schriftliche — falls er noch nicht selbstständig ist, 
von seinen Eltern nnd Vormündern zn unterzeichnende — Anmeldung mit An
gabe seines Hcimathsortes zn überreichen. Außerdem muß der Candidat: 

1) das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben und zum Nachweise dessen 
einen Taufschein beibringen; 

2)-dnrch ein ärztliches Attestat nachweisen, daß er geimpft ist; 
3) die Adresse seiner Elter» oder Vormünder, sowie /seine Wohnung am 

Sitze'der Anstalt ausgebe»; 
4) seine Vorstudien durch geeignete Attestate documentiren; ' 
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5) eine Aufnahmeprüfung bestehen ^ von welcher jedoch diejenigen befreit 
werden, die ein Abiturientenezamen an Gymnasien und anderen diesen 
gleichstehenden Lehranstalten absolvirt haben, wobei jedoch angenommen 
wird, daß, sofern an diesen Lehranstalten kein Zeichnenuntenicht statt
findet, -durch Privatunterricht einige Uebung im Zeichnen erlangt 
worden ist. 

§ 5. Bei der im Pnnct 5 des vorhergehenden Paragraphen erwähnten 
Aufnahmeprüfung wird verlangt: . . 

ch hinreichende 'Kenntmß der deutschen Sprache, um dem Unterrichte 
folgen zu können; 

d) allgemeine Kenntmß der Geographie und Geschichte; 
o) hinreichende Kenntnisse in der niederen Mathematik (Planimetrie, 

., , Stereometrie und ebene Trigonometrie), sowie Fertigkeit im practi-
schen Rechnen. 

6) einige Uebnng im Freihand- und Linearzeichnen. 
A n m . Bei Denjenigen, die später in die Handelsschule eintreten 

wollen, werden-zur Aufnahme in den Vorbereitnngscurs auch 
allgemeine Vorkenntnisse in der russischen, französischen und 
englischen Sprache verlangt, dagegen kann bei denselben von 
Vorkenntnissen in der niederen Mathematik abgesehen werden. 
Letzteres ist auch zulässig bei den Schülern, die sich für die 
landwirthschaftliche Abtheilung entschieden habeu. 

§ 6. Nach befriedigend bestandener Aufnahmeprüfung hat der Kan
didat das Schulgeld mit 120 Rbl. für das Jahr beim Rentmeister der 
Schule einzuzahlen uud erhält alsdann vom Director einen Aufnahmeschein. 

§ 7. Gleichzeitig mit dem allgemeinen Vorbereituugscurse wird ein 
besonderer W i n t e r c u r s . f ü r H a ud ets l e h r t in ge eröffnet. Dieser 
Curs ist dreijährig, dauert vom October bis znm März, beschränkt sich 
aus 2 Stunden täglich und umsaßt folgende Gegenstände: 

Sprachen (deutsch, russisch, englisch, französisch) — Correspondenz — 
kaufmännisches Rechnen — Buchhaltung — Handelsgeographie' — Han
delswissenschaft — Handelsrecht (incl. Wechsel- und Seerecht)— Waaren-
knnde — Kalligraphie. 

§ 8. Die Zulassung zu den Wintercursen für Handelslehrlinge ist 
an kein bestinuntes Alter gebunden. Verlangt wird zum BeHufe der Aus-
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nähme nur die Einwilligung des Priucipals und ein Impfattestat. An 
Vorkenntnissen wird vorausgesetzt: 

a) hinreichende' Kenntniß der deutschen Sprache, um dem Unterrichte 
folgen zu können; 

d) Fertigkeit im practischen Rechnen. 

§ 9. Das Schulgeld für den Wintercurs beträgt 25 Rbl. für das 
Jähr und ist nach bestandener Aufnahmeprüfung beim Rentmeister der 
polytechnischen Schule einzuzahlen, worauf vom Director der Aufnahme
schein ertheilt wird, mit dem der Schüler sich beim Professor der Handels-
wissenschaften zu melden hat. 

§ 10. Das provisorische Schullocal befindet sich im Kaullschen Hause 
au der Ecke der Suworow- uud Elisabethstraßc und werdeil die Anmel
dungen sowol für den Vorbereitnngscurs als für den Wintercurs der Han
delslehrlinge daselbst vom 15. September ab angenommen. 

Diejenigen Schüler, welche nicht die erforderlichen Vorkenntnisse zur 
Aufnahme ins Polytechnicum im Examen nachgewiesen haben, finden Gele
genheit sowol ihre allgemeine Vorbildung zu vervollständigen, als auch das 
ihnen'Mangelnde für einzelne Fächer nachzuholen im Realgymnasium, 
sowie in der technischen Vorschule des Herrn Dr. C. Bornhaupt zu Riga. 
M i t dieser Vorschule ist auch eiue Penston verbunden. 

So ist denn in verhältnismäßig kurzer Zeit durch das opferfreudige 
Zusammenwirken von Stadt und Land — ein erstes Beispiel seit langen 
Jahren — durch die Umsicht und Energie weniger Männer ein Werk ins 
Leben gerufen worden, das epochemachend für den Culturgang unserer 
Provinzen zu werden verspricht. Insbesondere steht.zu hoffeu, daß die 
Anstalt dreien unserer wichtigsten Berussstände, dem der Kaufleute, der 
Fabrikanten und der Landwirthe, eine solidere Vorschule bieten werde, als 
diese Stände hier durchschnittlich ins praktische Leben hinüberzunehmen 
pflegen. Es sollen in diesen Blättern alljährlich Berichte über den Fort
gang und die Entwickelung dieser Anstalt gegeben werden, der wir zun: 
Heil unseres Landes das kräftigste Gedeihen wünschen. 
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Das Jauernland in Kmlaud. 

H2/M von der Staatsregierung an den knrländischen Adel gestellter Antrag 
hat in Kurland unter Anderm die Frage angeregt, ob es nicht wünscheus-
Wrth sei, daß ein bestimmter Theil der Landgüter F ls Banernland quali-
ficirt werde, welches als solches nicht zu den Hofesländercien gezogen, som 
der« nur vom Bauer oder überhaupt vom kleinen Grundbesitzer genutzt 
werden solle, sowie ob dieses Bauerland die Natur vom Hofe verpachteter 
Parcellen nicht für immer beibehalten oder ini Gegensatze zum Hofeslande 
auch als Eigenthum auf die kleinen-Grundbesitzer solle übergehen können. 

Die kurländische Bauern-Verordnung specistcirt keine besondere Quote 
des Landes als Bauerulaud, wenn gleich ein gewisser Bodenantheil von 
den Bauern factisch besessen w i rd , sondern gestattet dem Herrn des Gutes 
so viel er davon wil l dem Bauer in Frohne oder Pacht zu geben oder auch 
das ganze Gutsareal als Hofesland zu benutze«. Jahrhunderte hindurch 
verstand man kein anderes Wirtschaftssystem als das der Frohne; dadnrch 
war das Bedürsniß gegebeu, Bauern auf Land zu, setzen, denn das Hofes
land gab gar keinen Er t rag, wenn nicht demselben eine äquivalente Zahl 
von Frohnbauern entsprach, welche jenes bearbeitete. So beschränkt die 
Rechte des Leibeigenen sein mochten, er war dessen sicher mit Land dotirt 
zu ' werden, nicht bloß weil die Verpflichtung vorlag für ihu zu sorgen, 
sondern weil seine Arbeitskraft allein die Einnahmen des Herrn bedingte; 
eine gewisse Quote des Guts war stets dem Bauer zur Nutzung übergeben 
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und wenn er sich nur als tüchtig bewährte, so.konnte er nicht nur auf den 
lebenslänglichen Besitz eines Gesindes rechnen, sondern auch der Hoffnung 
leben, daß solches ans seine Erben übergehen werde. Das gab dem Wir th 
einen Antrieb zur bessern Pflege seiner Aecker und gewährte ihm auch die 
Möglichkeit etwas für sich zu erwerben. So traf ihn die Emancipation 
von 1817 welche ihn von der persönlichen Angehörigkeit an Grund und 
Boden befreite. Agrarisch änderte sie seine Stellung im Wesentlichen nicht, 
indem er nach wie vor Frohnwirth blieb, nur mit dem Unterschiede, daß 
er nunmehr einen freiwilligen Contract dazu eingegangen war. 

. Als man mehrere Decennmi später die Mängel der Frohnarheit in 
landwirthschastlicher Beziehung zu prüfen und mit der Arbeit permanent 
anwesender Knechte zu vergleichen gelernt hatte, sing mau an die Frohne 
in Geldpacht umzuwandeln, die sich jetzt fast über das ganze Land ver
breitet hat. Es ist unverkennbar, welchen fördernden Einfluß diese Umge
staltung, anch abgesehen vom wirthschaftlichen Vortheil, ans den Bauer 
gehabt hat, seitdem er ohne Unterbrechung durch Hofesarbeit nur seinem 
eignen Unternehmen nachgehen nnd sich ungebundener bewegen konnte. Un
zweifelhaft hat dies nene Verhältniß seinen Unternehmungsgeist nnd damit 
seine Selbstständigkeit mehr gefördert, als es die Freilassung aus der Leib
eigenschaft vermocht hatte. Der raschen Entwickeluug dieses Verhältnisses 
kann mau deNMch seine segensreichen Wirkungen gewiß nicht absprechen. 

M i t der neuen Wirthschaftsmethode, welche den Froher entbehrlich 
wenden ließ, machte man indessen anch die Erfahrung, daß die Existenz 
der Gesinde znr Erhaltung des Hofes nicht nöthig sei. Die Berechnung 
stellte bald heraus, daß es schon wegen der Bauteu, welche eine Anzahl 
von Gesinden in größerem Maße erfordert, als das Ackerareal derselben 
in eine Hostage vereinigt braucht, vortheilhafter sei, Gesinde eingehn zu 
lassen und dnrch ihre Zusammenziehnng Beihöfe zn bilden, wodnrch jedoch 
ebensoviele Unternehmungen der bänerlichen Betriebsamkeit entzogen winden. 

Es ist aus das Beispiel von England hingewiesen worden, wo der 
Grundherr wie hier in der Ausnutzung seines Bodens unbeschränkt ist nnd 
dennoch auf demselben die Pächter sich guten Gedeihens erfreuen. Das 
Beispiel scheint aber aus zwei Gründen nicht glücklich gewählt zusein. 
Denn einmal M d unsere Bauerpächter nicht dem Farmer zu vergleichen, der 
vielmehr vermöge seiner größern Unternehmung und seiner socialen Stellung 
dem Pächter eines hiesigen Landgutes gleichsteht, während die eigentlichen 
Ackerbauern nur seine Knechte m d Tagelöhner find; und dann bilden diese 
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Knechte keine besonderen Ackerbaugemeinden, deren Interesse sie vertreten. 
I n England ist kein eigentlicher Bauernstand vorhanden. Denn^ lein Band 
hält den, der' heute den Acker bestellt zurück, Fabrikarbeiter oder irgend 
etwas Anderes zu werden, sobald ihm dies mehr einbringt als der Dienst 
beim Farmer. < 

Dies führt uns auf die Frage/ ob wir dieses Beispiel nachahmen nnd 
es für wünschenswerth oder auch nur der Billigkeit entsprechend erachten 

können den Bauernstand als solchen aufhören zu sehn; denn diesen, Erfolg 
würde ^das gänzliche Eingehn der Gesinde nnansbleiblich.haben. Wenn 
man sich bisher vor der allgemeineren Nacha'hmnng des in vereinzelten 

Fällen vorgekommenen Eiuziehens von Gesinden gescheut hat, so geschah 
es eiuestheils, weil es uubequem erschien, alle Gemeindelasten, besonders 
Wegebau, Einquartierung, Podwoddenstcllungen 3c. von Seiten des H'ofes 
zu leisten, dem sie dann zufallen mußten, wenn es innerhalb des Gnts 
keine Bauerwirthe mehr gab, theils aus Rücksicht für den Bauer, dessen 
Anstrengungen der Gutsherr den eignen Wohlstand verdankt. Derjenige 
kann allenfalls solches Gesindesprengen vermeiden, dessen,Verhältnisse ihm 
gestatten, diesen. Rücksichten Opfer zu bringen; aber wie lange würden sie 

noch gebracht werden, wo kein Gesetz hindernd im Wege steht? Wo die 
äußern Mittel beschrankter sind, wird man nicht mehr dazu geneigt sein; das 
Eiuziehn würde bald in diesem bald in jenem Gute vorkommen, und Mit 
der Zeit dürften wir vergeblich einen Bcmernwirth suchen; ohnehin würden 
die oberwähnten Gemeindelasten kein Hinderungsgrnnd sein, sobald solche 
in Staatslasteu verwandelt werden, wie sie es bereits in den meisten 
Ländern sind. 

Das ist die Perspective, welche sich dem Banerstande eröffnet, wenn 
wir uns nicht selbst die Beschränkung auferlegen, eine gewisse Qnote des 
Bodens stets in Nutzung des Baueru zu. belassen. Wenn er von selbst
ständiger Unternehmung verdrängt würde, was sollte ihu weiter an den 
heimischen Boden fesseln, wo er nie die Aussicht hat, etwas anderes zu 
sein als ein Dienstüiecht? Was sollte ihn hindern sich von industriellen 
Beschäftigungen vielleicht in die Ferne fortlocken zu lassen, sobald ihm letz
tere mehr Gewinn versprechen? Haben doch schon die Nachbarprovinzen 
Livland und Estland diese bei spärlicher Bevölkerung sehr unangenehme 
Erfahrung gemacht. Der eintretende Mangel an Tagelöhnern niüßte dann 
durch ausländische Colonisten ersetzt werden — falls wir solche überhaupt 
in genügender Anzahl bekommen — und bliebe es dann immer noch sehr 
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zweifelhaft bei den Aussichten, die sich ihnen hier bieten, ob wir eine in 
moralischer und socialer Beziehung sehr wünschenswerthe Bevölkerung herbei
zögen — nnd das Alles nur um deu Grundsatz festzuhalten, daß es kein 
specifisches Bauerland gebe, während wenn wir der Gemeinde den Besitz 
eines gewissen Bodcnantheils garantiren, sie mit Freuden in ihrer Heimath 
bliebe und wir immer Aussicht hätten, uns aus ihr die für die Höfe 
nöthigen Arbeitskräfte zu holen. 

Aber die Sache hat noch eine andere Seite, die uns nicht minder 
lebhaft berührt als die pecuniäre, eine Seite die uns tiefer erfassen mnß, 
weil sie unsere sociale Stellung betrifft, weil sie an die Pflicht gegen uns 
selbst, an die Pflicht gegen Andere anknüpft. Der Adel allein ist aller
dings in Fragen dieser Art um sein Votum befragt worden, weil er allein 
verfassungsmäßig ein Stimmrecht hat. Er hat aber zu antworten nicht für 
sich allein, sondern anch für die anderen unvertretenen Stände. Diese 
Pflicht überkam er, -als das Land seiner Herrschaft anheimsiel; diese Pflicht 
blieb ihm, seitdem er der Regierung als Rathgeber zur Seite gestellt ward. 
Er kämpft nicht für die eigne Existenz allein, sondern zugleich für die neben 
ihm stehenden Andern. Es ist eine verfehlte Auffassung, wenn er sich 
allen Uebrigen gegenüberstellen wi l l , nur sein Haus wahrend, denn er soll 
wohl der erste Stand sein, aber nicht der einzige im Staate. Diese Auf
fassung seiner Aufgabe hat ihn in allen Staaten an die Spitze gestellt, 
nicht die Isolirung. Was die letztere für Früchte getragen, hat uns das 
Beispiel von Frankreich im vorigen Jahrhundert gezeigt. I n England 
stellt ihn die Nation noch immer mit Stolz an ihre Spitze, weil er nicht 
das eigene Recht vertritt, sondern die Rechte Aller. Auch hierher in unser 
Land kam der Adel nicht bloß als'Eroberer, sondern dem Ehristenthum 
und der Civilisation ein nenes Reich zu eröffnen. Das war auf seiu 
Banner geschrieben uud diese Devise hielt d^n kleinen Staat aufrecht gegen 
die Stürme drangvoller Zeiten." Wir können uns von der Geschichte nicht 
trennen, denn sie hat uns die Stellung gegebe.n, die wir einnehmen. Be
rns: uns die Regierung an dem Staate weiter zu bauen wie die Gegen
wart es erheischt, so müssen wir ihr treulich zur Seite stehn, um zu prüfen 
was dein Ganzen frommt. Wo die Leibeigenschaft gefallen ist, bedarf der 
Staat , der conservativ sein w i l l , eines kräftigen Bauerftandes, der auf 
eignen Füßen stehe. Ein solcher wird vermöge seiner Stellung nie uuser 
Rival sein, sondern er ist nnser treuester Bundesgenosse in Allem, was 
wider einen Umsturz ist. Er ist aber nur denkbar, wenn er eine feste Basis 

Baltische Monatsschrift, 3. Jahrg. Bd. V., Hft, 5. 34 
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unter seinen Füßen hat, und diese ist ein ihm gesicherter Ackerbau, nie aber 
eine Population von Tagelöhnern, die mau schon im alten Rom Proletarier 
ncmnte und sie nicht einmal zu Soldatendiensteu brauchte, weil mau von 
ihnen keinen Opfermuth fürs^ Vaterland erwartete. I n keinem Lande sehn 
wir die ackerbauende Bevölkerung die conservativen Principien stärken, wo 
sie nicht eine Scholle Erde den ihr gesicherten Schauplatz ihrer Lcbcnsthä-
tigkeit nennen kann. Dies zeigt sich nnter andern Beispielen noch neuer
dings in I ta l ien, wo das Element, der Unrnhe alles Bestehende überwuchert. 

H ier , wo wir uns sagen müssen, daß wir die vorragende Stellung, 
die wir einnehmen, dem verdanken, daß der Lette den. Schweiß seiner Ar
beit darbrachte, um uns Mittel und damit Macht zu verschaffen, haben 
wir keine Berechtigung, ihm den bescheidenen Antheil zu verweigern, 
den er beanspruche« darf. Es würde den Adel schlimm kleiden, wollte er 
den Bauer, der ihm Jahrhunderte hindurch gedient hat, wie ein abgenutztes 
Werkzeug wegwerfen, ihn von seiner Heimath drängen, weil er seiner nicht 
mehr bedarf, oder ihm weniger lassen als ihm die Zeit der Leibeigenschaft 
gewährte, ein Adel, der, und mit Recht, stets seinen Stolz darin gesetzt 
hat, mit Liberalität jedem Andern gerecht zu werden, jedem zu gewähren, 
was ihm gebührt. Das verbriefte Recht und die Verjährung hätten wir 
zwar zur Seite, aber vergessen wir es nicht, daß der lettische Bauer 
an unsere B i l l i g k e i t appellirt. Das juridische Recht wird nicht bezwei
felt, wohl aber die politische Gerechtigkeit. Jetzt wo der Adel dem Rufe 
eines hochherzigen Monarchen'folgend den Grundstein legt-für Jahrhun
derte der Zukunft, ziemt es auch uns, das ins Leben zn rnfen, was u u s 
frommt und dem B a u e r zngleich. Wem von uns es dünkt, daß man^ 
um ihn selbst angreife, seine Rechte alteriren wolle, der prüfe erst, ob ein 
abweichender Standpunkt nicht der nnbefangenere, der unparteiische ist. 
Und wer zu dieser Uebcrzeugung gekommen ist, wird freudiger das Nöthige 
selbst zu dem neuen Bau beitragen, als daß es ihm abgerungen werde, 
ans daß die Geschichte nicht einst uns mit Worten strafe und Misere Nach-' 
kommen mit Thateu. . 

- Es ist auch die Ansicht aufgestellt worden, daß' den Anforderungen 
der Gegenwart Rechnung getragen worden würde, wenn eiu Minimum jedes 
tzandMts f m ein Reservat des AdeO erklärt würde, das Uebrige für ver-
Wstich. Damit wurde der Adel sicherlich seine Zukunft untergraben; denn 
abgesetM von den Majoraten würde sich der Verkauf gewiß bald hier bald 
dort durch pecumär« Rücksichten geboten effectuwen und der Adel im Großen 
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die Basis seiner Stellung verlieren. Andrerseits wäre dem Bauer wenig 
geholfen, weil Verkänfc von größeren Gntstheilen' für den Verkäufer lockender 
wären, als die von bloßen Gesinden, der Bauer aber jene nicht an sich 
zn bringen im Staude ist, auch «ach seinem Bedürfniß nicht braucht. Dabei 
könnte anch der Bancr, welcher auf den circa 80 Majoraten und den zahl
reichen Widmen lebt, nie mit Sicherheit auf Landbesitz rechnen, weil diese 
sich gesetzlich der Veräußerung entzögen. Den Besitz ihm zu sichern giebt 
es nnr zwei Grundbedingungen: 

1. D i e F i x i r n n g e ines bes t immten T h e i l s v o n j e d e m 
G u t , das i n B a u e r n n n t z m n g b l e i b e n s o l l . I n dem benachbarten 
Livlcmd, das mit uns dieselbe Vorgeschichte theilt, hat schon die schwedische 
uud danu auch die russische Staatsregiernng es anerkannt, daß der Bauer 
durch eine feste Landschölle ein sicheres Band haben müsse, das ihu an den 
Landban fesselt. W i l l man den Grundherrn nicht darin beschränken, daß 
er einiges von dem Bauerlaude zur Gagirung der Hofesknechte benutze, 
wie es bei, den jetzigen Kncchtswirthschafteu zum Theil der Fall ist und 
wie der.Knecht anch schon bei der Frohne sein besonderes Feld inne hatte, 
so stelle man fest, daß etwa ein Viertel von demjenigen Lande, welches die 
Baueru 1817 benutzten, vom Hofe für seine Bedürfnisse eingezogen werden 
könne, der Rest aber in Pachtung zu vergeben sei, während, wo bereits 
mehr eingezogen ist, der 8ww8 czno als unter gesetzlicher Garantie entstanden 
aufrecht zu erhalten wäre. Es wäre vielleicht auch eutsprechend zu be
stimmen, daß alle Frohncontracte nach 6 Jahren aufzuhören haben, weil 
in solcher Zeit genügende Muße gegeben ist, alle Vorbereitungen zu der 
Knechtswirthschaft auszuführen. Is t das Land nicht topographisch bestimmt, 
welches sich als Bancrnland qualisiciren soll, d. h. bleibt es gestattet, Ge-
sindclaud zu versetzen, so ist dadurch, auch der Grundherr unbehindert sein 
Hosesland zu arroudiren uud- um weniger Streugrenze in seinem Areal zu 
haben,-Gesinde zn versetzen, wenn er nur dabei die bestimmte Quote des 
Bauerlandes im ganzen Gute nicht alterirt. Die Nutzung des Baueru in 
Weidegang innerhalb des herrschaftlichen Waldes, wo solche vorkommt, 
könnte zur Abschlicßung des Waldterraius dadurch abgelöst werden, daß 
zum Gesindesacker fünsztg Proceut als Weidelaud zuzurechnen wären; nur 
was das Gesinde nicht bereits an Außenweide besäße, wäre an abgehaue
nem Waldterraiu hinzuzulegen; z. B . hat ein Gesinde 30 Lofstellen so 
erhielte, es künftig 3 7 ^ Lofstellen Acker inclusive cultivirter Weide und 7^2 
Lofstellen Außenweide, welcher letzteren es zum Unterhalt seines zur Leistung 

3 4 * 
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der Gemeindelasten erforderlichen Mehrbedarfs an Pferden benöthigt ist. 
Was von Waldterrain auf diese Weide zugegeben würde, wäre bei der Be
rechnung des ursprünglichen Banernlandes ebenfalls in Anschlag zu bringen, 
weil es der unbestimmteren Weidcnutzuug äquivalirt. 

2. D i e E i n r ä n m n n g der B e f u g u i ß an deu Bauer , daß 
er B a n e r n l a n d auch kan fe , wenn er sich mildem Grundherrn darüber 
einigen kann. Es ist zwar behauptet worden, daß das Pachtverhältniß 
allen Bedürfnissen des Bauernstandes vollständig genüge. Indessen ist 
nicht, zu leugnen, daß die durch, kein Gesetz beschränkte Steigerung der 
Pacht die Lage des Bauern sehr precär macht und nnr die geringe Be
völkerung ihr notwendige Schranken setzt. Sobald die Bevölkerung nnd 
hiemit die Rivalität der Pächter zunimmt, könnte die Pacht gar leicht eine 
Unternehmung vou sehr geringer Garantie bieten. Einen soliden Bauern
stand bildet der Bauer nur da, wo er Eigenthum erworben hat. Wird 
ihm solches hier gestattet, so wird es sich mit der Zeit von selbst machen, 
daß er Land eigentümlich erwerbe. Damit ist nicht gesagt, daß er Eigen
tümer werden solle, solange seine Mittel eben nur-genügen, um mit ihnen 
als Betriebskapital eine Pacht zn übernehmen. Aber die Möglichkeit des 
Eigenthums-Erwerbes wird ihm ein lockender Antrieb werden zum Eigen
t u m zu gelangen. Die Unsicherheit der Pachtungen zu mindern, wäre es 
vielleicht nicht unangemessen, ihre kürzeste Zeitdauer auf, 12 Iahre^ zu firiren, 
sobald die jetzigen Pachten abgelaufen sind. 

I n Livland hat man lange Pachtnngen durch die Bestimmung in der 
Bauer-Verordnung von 1860 zu begünstigen gesucht, daß dem abgehenden 
Pächter — außer dem Ersatz der im Gesetz bezeichneten „besonderen Me
liorationen" — ein Ersatz im dreifaHen Betrage der von ihm angebotenen 
Pnchterhöhnng nach einer 6 bis 12 jährigen Pachtnntznng eines Gesindes, 
uud ein Ersatz im doppelten Betrage nach einer 12 bis 24 jährigen Pacht-
nutzuug zugebilligt wird, während der Pächter, welcher einen Contract ans 
24 und mehr Jahre abgeschlossen hat, beim Verlassen der Pachtstelle nnr 
den Ersatz jener besonderen Meliorationen zu beanspruchen hat. 

Daß dem Grundbesitzer dnrch den Verlans ein Theil des Bodens 
schwinden werde, ist nicht einmal für die Zukunft richtig. Während die 
agrarische Thatigkeit sich doch vorzugsweise für'den Herrn um den Hof be
wegt, ist die Pacht nur gleich dem Zins für ein festes Capital. Wo Güter 
mit Schulden gekauft sind, revräseutiren die Pachten nur Zinsen, die der 
Gntsherr weiter zahlen muß. Sind keine Schulden vorhanden, so hindert 
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den Gutseigenthümer nichts, mit dem aus dem Verkauf Erlösten neue Un
ternehmungen zu machen. Jedenfalls würde durch Verkauf eines bestimmten 
Vaucrnlandes der Hand des Adels weniger entzogen, als wenn der größte 
Theil jeden Gutes für freivcrkäuflich erklärt würde. 

Bei Majorateu und Widmen, welche eiu starkes Drittheil allen Pri« 
vatbesitzes repräsentiren, stellt deren rechtliche Natur dem Verkauf von 
Banernland eiu uuübcrsteigliches Hindcrniß entgegen, jedoch nicht eiu solches, 
welches die Sicherung des bäuerlichen Besitzes unmöglich machte. Line 
Veräußerung solchen Landes und die Verwaltung des dafür gelösten Ea-
pitales würde allerdings auch bei. der.exattestcn Controle, doch nicht vor 
möglichen Verlusten uud somit Menning der Stiftungen sichern, wäre 
daher zu verwerfen. Gestattet mau dagegen die. bestimmte Gesindczahl 
auf Erbzins ^ zu vergeben unter jedesmaliger Prüfuug d<s Ritterschafts-
Comite's, soweit es die Familienstiftungen betrifft, nud der resp. Orgaue 
der Staatsregieruug iu Betreff der Widmen, so erreichte der Bauer eine-
eben so gesicherte Lage, als ob er gekauft hätte und würde zudem den 
Vortheil haben, ohne Capitalauslage kaufeu zu köunen. Aus letzterem 
Grunde wäre -auch bei Privatgütern die Einführung des Erbzinses in Bezug 
auf Gesinde zu gestatten. Aus Widmeu hätte der Erbzius sogleich zu be-
giuueu; für die Majorate könnte man, um dercu Nutznießer uicht im 
Vergleich zu dem Privatbesitzer, dessen Bauernlandverkauf nicht obligatorisch 
ist, zu beuachtheiligen, andrerseits aber auch um dem einstigen Uebergange 
des ganzen Bauernwndes in Eigenthum resp. Erbzins nicht beständige 
Schrauken in den Weg zn stellen (weil präsumtiv beim Majoratöbesitzer 
nie die drängeude Notwendigkeit eintreten dürfte, Zeitpa6)t in Erbpacht 
umzuwandeln) — die Bestimmung treffen, daß die Erbpachten in dem 
Zeitmoment eingeführt werden müssen, wo die Hälfte des als Banernland 
qnalificirten Areals ans den Privatgütcrn bereits alienirt sein würde, ohne 
daß es jedoch verboten wäre, sie auch früher einzuführen, wenn der Ma
joratsbesitzer es wünscht. Eine künftige den Zcitprciscn entsprechende 
Steigcrnng des Erbcanons könnte immer da'eintreten, wo ein solcher Zins 
wegen Ansstcrbcns der Familie des Erbzinsmannes oder gesetzlicher. Priva
tionsgründe er.spirirtc. 

Znr Erleichterung von Banernlandverkauf wäre es wohl sehr wün
schenswert!), wenn die Kreditbank ein emendirtcs ans den kleineu Grund
besitz anwendbares Taxatiousprineip aufstellen würde. 

° 3. Zum Gedeihen des Bauernstandes und, damit auch des ganzen 
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Landes müßte der Grundsatz festgehalten werden, daß ein Ge stude nicht 
" unter einer gewissen Größe t h e i l b a r sei , etwa 70 Lofstellen Land 

mit Hineinrechnung der Wiesen, es sei denn, daß das Gesinde bereits jetzt 
kleiner wäre. Denn es ist einleuchtend, .daß zu kleine Wirtschaften verhält-
nißmäßig zu viel Gebäudeaufwaud erfordern, daß zu kleine landwirthschaftliche 
UnternehMMgen ihre Inhaber nicht genügend ernähren und damit Prole
tarier erzengen , während es keine Anomalie ist, daß eine besitzlose Kuechts-
zahl neben den Wirth'en besteht; denn nur wo der Wirth behäbig ist, kann 
er auch seinen Knecht gut lohnen. Wohin wir sehen, wollen, belegen dies 
Beispiele anderer Länder. Dürftig ist ein großer Theil des Bauernstandes 
trotz eignen Besitzes in Frankreich, im südwestlichen Deutschland, wo der 

' Parcellirnng keine Grenze gesteckt ist, dagegen wohlhabend in Wcstphalen,-
Holstein, Bayern 2c., wo die Bauernhöfe theils gesetzlich, theils usuell eine 
bestimmte ansehnlichere Größe haben. 

Um auf der audern Seite dem Grundherrn nicht Opfer aufzuerlegen, 
welche das angestrebte Ziel leinesweges erheischt, müßte festgestellt werden, daß 

4. a l le r W a l d dem G r u n d h e r r n ve rb le ib t , bis auf die als 
^Ersatz von Weide abgetheilten Parcellen. Denn Wald rentirt sich nur in 
größeru Complezen; zudem wäre die Gefahr naheliegend, daß die den 
Gesinden zngetheilten Waldtheile von deren Inhabern doch über knrz oder 
lang ruinirt würden, also auch aufhörten, das nöthige Holz zn liefern und im 
Ganzen Waldmangel erzeugten, wogegen der Bedarf des Gesindes immer 
käuflich zu erstehen sein wird da, wo überhaupt Wald existirt 

5. Die Gemeind elasten ve rb le iben u u a l t e r i r t den G e 
sinden. Bei der Militair - Einquartierung gebietet dies die Localität. 
Wegebau und Podwoddenstellung könnte der Hof nur mit viel größern Opfern 
und Beschwerden leisten, als die Wirthe, welche ohnehin schon des Ackers 
wegen im Verhältuiß mehr Pferde halten müssen. Demi während in der 
größer» Wirtschaft ein Arbeitspferd auf 20 und mehr Lofstellen genügt, 
kann der kleine Landwirth auf 40 Lofstellen nicht mit 2 Pferden durchkommen. 
Auch wäre die früher erwähnte Weidezutheilmig ohnehin ein Opfer, das der 
Hof' den Bauern zum Besten der von ihnen zu leistenden Gemeindclasten 
bringt, da die Landwirthschaft des Gesindes an und für sich mit weniger 
Weideland auskäme. 

6. Müßte es den, Gutsherrn freistehu, B a u e r n l and auch an 
andere Personen als B a u e r u zu v e r k a u f e « , falls solche in die 
Gutsgemeinde eintreten; in einem festzustellenden Mazimalmaß auch an jede 
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sonstige Person, welche die Parcelle zur Anlage von Fabriken, Mühlen :c. 
oder klein«» Landsitzen in der Nähe größerer Städte beinchen wollen, um 
der Hebung der Industrie nicht Hindernisse in den Weg zu legen, während 
die Abtheilung solcher Parcellcn den Ackerbau" nicht wesentlich beeinträch
tigen würde. 

Die Feststellung des obligatorisch zu verpachtenden oder veräußerlicheu 
Bauerulandes würde am passendsten vou den Kreisgcrichten controlir.t werden 
können, welche ohnehin mit den agrarischen Verhältnissen am bekanntesten 
sind, ohne daß indessen durch diese vorlänfige Feststellung ein etwa später 
dem Hofe passend erscheinender Umtausch ausgeschlossen wäre; dagegen 
würden zur Corroboration der Verkäufe vou Bauernland eher die Ober
hauptmannsgerichte die geeigneten Behörden sein, da diese mit dem Hypothc-
kenwesen des ganzen Gutscomple^es betraut sind. Wünschenswert!) wäre 
dabei die Ezportirung einer geringeren Taze in Bezug auf alle den kleinen 
Grundbesitz betreffenden Nechtswahrnehmuugen, sie mögen Kauf, Erbschaft, 
Concurs und dergl. zum Gegenstande haben, weil die gegenwärtige Gerichts
taxe der Obcrhauptmannsgerichte außer Verhältniß zu den kleinern Oer-
mögcnsgegeuständen stände. 

Dies sind meines Dafürhaltens die Gruudzüge, auf welche die neue 
Agrarverfassung bastrt werden müßte. 

E m i l L i e v e n . 

« 
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Die Line« und ihre Klugen. 

HAnter diesem Titel bespricht ein Aufsatz in Nr . 109 der deutschen Peters? 
burger Zeitung die am kurländischen' Ostseestrande auf deu Gütern Don-
daugen und Popen wohnenden Liren uud ruft um Hülfe für den kleinen 
nur etwa 2100 Menschen noch starken Aeberrest eines Voltes, von dem 
Livland seinen Namen habe und welches in Gefahr stehe ganz zu ver
schwinden. Wie die Anerochsen im Walde von Vialovice allein noch gehegt 
würden, aber keine Ueberstedelnng in andere Gegenden vertrügen — (sehr 
natürlich, weil man in keinem der Or te , wo man solches versucht haben 
mag, ihnen völlige Ungestörtheit in so großen Wäldern schaffen konnte) — 
eben so würden die Liven ihre Nationalität gänzlich einbüßen, wenn man 
sie aus ihren jetzigen Wohnsitzen verdrängte. „Jetzt ist man besorgt, daß 
auch ein harmloses Fischervölkchen in der Verzweiflung, wenn ihm kein 
Schutz zu Theil wird, den Wanderstab ergreift, nm-nicht von noch größeren 
Lasten als bisher gedrückt zu werden" — sagt der Verfasser jenes Aufsatzes, 
Herr Kuuik. Wi r hätten gewünscht, daß derselbe sich zuverlässigere Kunde 
von dem wahreu Thatbestaude geschafft hätte als diejenige gewesen sein 
muß, von welcher er ausgegangen. Von unerträglichem Druck, vou Ver-

, zweistung, von mangelndem Schutz würde er dann nicht gesprochen haben, 
ganz andere Motive als Verzweiflung über uuerhörten Druck, gauz andere 
Ziele als Erleichterung einer harten Lage walteten in der von ihm be
sprochenen Angelegenheit — 1861 ,— ob, und an obrigkeitlichem Schutze 
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hat es den angeblich Bedrückten durchaus nicht gefehlt, sie haben ihn ge
nossen bis zur äußersten Grenze der Möglichkeit, d. h. bis-zur unabweis
baren Ueberzeuguug, daß sie keines bedürften, ja daß es rechtlich und t a t 
sächlich unmöglich sei sinnlose Prätenstonen zu verwirklichen. Wir brauche« 
hier nur den Namen eines Mannes zu nennen, den nicht blos die „Groß
herren" in den Ostseeprovinzen, -sondern eben so auch die kleinen Leute als 
einen Schützer Aller, .welche er irgend für unterdrückt erachtete, rühmen, 
der auch mit der erforderlichen Macht zu helfeu und zu schützen ausgerüstet 
war, nnd welcher — der Fürst Suworoff, damals Generalgonverueur der 
Ostseeprovinzen — dennoch sich-davon überzeugte, daß die Beschwerden, 
die Herr Kunik jetzt ohne Zweifel deswegen vertritt, weil er sie als wirklich 
und rechtlich vorhanden erachtet, in Wahrheit einen ganz anderen That- ' 
bestand hatten. Wir brauchen hiebet noch nicht einmal daran zu erinnern, 
daß es gesetzlich dem Grundherrn von Dondangen vollkommen freistand, 
nach Ablauf der Pachtcontracte mit den livischen Pächtern ihnen nenc, fei 
'es auch, wir werden fehen in welchem Maße, höhere Bedingungen zu stellen 
nnd wenn sie nicht darauf eingehen wollten, die Banernhöfe an andere Pächter 
zn vergeben; wir brauchen nicht hervorzuheben, daß, wenn der kurländische 
Baner persönlich frei ist, das Corrclat dann nicht etwa in der Gebunden-
heit des Grundbesitzers an ihn besteht— von diesem Allen können wir ganz 
absehen, denn es Händelt sich im vorliegenden- Falle gar nicht oder nur 
gauz beiläufig um-diese Frage. Man mag immerhin, wenn Herr Kunik 
die Ansicht hegt — sie ist eigentlich nicht recht aus seinem Aufsatze zu er
sehen, man steht nur er will eine Aenderung,.aber nicht welche —daß eine 
Erleichterung des vollen Eigenthnmserwerbes an adeligen Landgütern oder 
deren Theilen wünschenswert!) sei, damit übereinstimmen; wir bekennen uns 
offen zn der Meinnng, daß es erforderlich, aber anch vollkommen ausreichend 
sei, die der freien Bewegung der Personen und dem Erwerbe an Landbesitz 
entgegenstehenden Schranken thnnlichst weit zn öffnen. 

Die Baueru der Ostsceprovinzcn, bald schon ein halbes Jahrhundert 
persönlich frei, seit mehr als einem Dcccnninm in Kurland*) gesetzlich, wie 
früher schon thatsächlich, vollkommen unbehindert ihre Gemeinden zu ver
lassen nnd in die Stadtgcmeinden einzutreten, ja selbst in andere Gouvcr-
ncments überzusiedeln, die Bauern, sagen wir, brauchen daher nicht mit 
besonderen, anderweitig uuumgänglichen Opfern aus den Fesseln einer 

") Die bezüalichen Verhältnisse der anderen beiden Provinzen sind uns nicht so speciell 
bekannt und wir wollen uns daher vor Nngenauigkeiten hüten. 
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rechtlosen, jetziger Staatsbildung nicht mehr entsprechenden Leibeigenschaft 
gelöst zu werden, sie haben allerdings, wie die anderen Staatsbürger, 
Anspruch auf ungehinderte Vmverthung ihrer Kräfte und angemessene An
legung i lMs Vermögens, nicht aber auf Prämien aus dem Vermögen der 
Gutsbesitzer oder fönst Reicheren. Wir können hiebet anführen, daß der 
nächste kurländische Landtag sich mit der-Frage beschäftigen w i r d , unter 
welchen Modalitäten das Privilegium des Indigenatsadels auf den aus
schließlichen Erbbesitz von Rittergütern uud deren Weile zu modisiciren 
sei. Tr i t t hiernach, wie wir hoffen, eine ollen Standen, und nicht blos' 
dem, Bauern zu gute kommende zweckmäßige Aendernng der jetzigen Ge
schlossenheit- des Landbesitzes ein, so geschieht es nicht als Buße für die vom 
Schwertorden vor sieben Jahrhunderten begangenen Sünden, sondern 
in richtiger Erkenntniß der Unverträglichkeit absoluten Stillstandes mit deu 
Anforderungen einer politisch wie ökonomisch vorschreitenden Zeit. J a es 
würde diese anscheinende Neuerung kaum eine solche, sondern nur die Wieder
herstellung einer erst unlängst geschwundenen Berechtigung der auderu Stände 
sein, denn der 99jährige'Erbpfandbesitz, das Surrogat des Eigenthums an 
adligen Landgütern für nicht zur-Adelsmatrilel gehörende Personen, bestand 
in Kurland rechtlich und tatsächlich bis zum Jahre 1830 , wo die Auf
hebung desselben wenigstens dem knrländischcn Indigenatsadel damaliger 
Zeit dnrchaus nicht genehm war. Jetzt wird man, so scheint es uns, andere, 

- weniger aus juridische Fictionen hinauslaufende Formen zu dem in Rede 
stehenden Zwecke wählen müssen nnd daran gut thim, in eigenem richtig ver-

- standenem Interesse. 

Man kann hiebet ganz wohl freisinnigen Anschauungen huldigen, ohne 
mit den im vorliegenden Aufsatze ansgesprochcnen oder angedeuteten sonstigen 
Meinungen uud Wünschen zu sympathisiren, am allerwenigsten wenn der 
Verfasser nns zumuthet, aus den von ihm citirten Schriften über baltische 
Banernverhältnisse, besonders ans der bereits sattsam gewürdigten, von chat
sächlichen Unrichtigkeiten erfüllten Brochüre: „D ie Zustände des freien Banern-
standes in Kurland, 1860" nnsere Ansichten zu bilden oder ans jene Dar
stellungen deswegen etwas zu geben, weil die Antoren, „möge man von ihnen 
sagen was man wolle, doch wenigstens keinen gewaltsamen Umschwung der 
Dinge predigen." Nun das ist allerdings ein höchst bescheidenes Lob für 
einen hiesigen Schriftsteller, wenn man ihm nichts weiter nachzurühmen 
weiß, als daß er nicht offene Revolution predige! Ob aber nicht aus der 
Tendenz und den Worten einer oder der andern dieser Schriften bald offener 
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bald versteckter der Wunsch nach einer Übertragung des Eigenthums der 
„Großherren" auf "die Bauern hervorleuchte, ob die bezüglichen Schriften in 
wohlwollender Absicht oder aus gauz anderen Beweggründen verfaßt seien, 
können wir-ohne weiteres dem Urtheile der Leser überlassen. Wir haben 
es nicht mit jenen, in Gehalt, Tendenz und dem Gegenstände sehr ver
schiedenen Schriften zn thnn, von denen sich ohnehin eigentlich, nur die be
reits oben erwähnte speciell auf Kurlaud bezieht. Daß Herr Kunik die 
Opfer, welche er vou den jetzigen Gutscigenthümern erwartet, als eine 
Bnße, als Entgelt der Eroberung und sonstiger vor Jahrhunderten vorge
fallenen Süudeu aufzufassen scheint nnd sie mit der notwendigen Sühnung 
eines durch den schon vor 300 Jahren untergegangenen Ordensstaat' an 
den Ureinwohnern desselben verübten Um-cchts in Zusammenhang bringt, 
dünkt nns keine richtige Motivirung, indessen ist darüber schon anderweitig 
znr Genüge verhandelt worden. Gefnhlsvolitik vermag historische Gestal
tungen nicht ungeschehen zu machen; die Weltgeschichte läßt sich nicht zu
rückschrauben. Anch das Gewordene hat seine Berechtigung nnd historisches 
Unrecht könnte hänfig nnr dnrch weit größeres znm Ausgangspunkte zurück
geführt werden. 

Beiläufig wollen wir zu erwägen geben, daß im Laufe der Iahrhuuderte 
unverhältnißmäßig mehr Land nnter deutschem Besitz hier der Cultur uuter-
worfeu, als vor 700 Iahreu bebaut vorgefunden worden ist. Namentlich 
in den letzten 30 Jahren, seit dem großen Anfschwnnge der Landwirtschaft 
durch Frnchtbau in Mehrfeldern und dnrch Zinspachten ist vielleicht der 
dritte Theil des jetzigen Ackerbodens, nnd mehr, „zngerissen" worden, also 
nicht dnrch das Schwert erobert, sondern nutzbar gemacht durch baar be
zahlte Arbeit. Daß aber schon beim Ende des Ordensstaates solche Cultur 
als gültiger Besitztitel erwähut wird, sie also auch damals in nicht zn spär-

- lichem Verhältnisse vorhanden gewesen sein kann, lehrt der 13. Puukt des 
Sigismnnd-Angnstischen Privilegs vom 28. Novbr. 1561: „Ynao voro 
6X V58Ü3 ,NLM0ridu3 mullo long'OHUL 8näoro aeHuisiw, primi 00CUPÄNÜ8, 
iuxta, iuris oominuni8 or6inationem, manedunt, ni3i prior oo<:uplM8 illll 
6sincop8 pro äsroliolo Kabuiäsot ao alins ou, adunclo po386äi33Ll, logili-
W6M6 prc»,68(;rip8i880t, üt i3 c^uogue in tuli p083638iorio retinecUur 
tnoawrciuo." 

Und wo soll man anfangen, wenn man alles irgendwo eroberte Land 
den früheren Besitzern zurückgehen wollte? wo endigen? I n Ostindien 
etwa bei den Erben des Großmognls, oder bei denen der durch ihn ent-
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thronten Negentenfamilien? Aber auch dies waren Eroberer. Wo fängt, die 
, nreigentliche Legitimität hier und in ähnlichen Fragen an? Warum giebt 

man jetzt nicht, anstatt sich mit der Coustruction eines mexicanischen Thrones 
den Kopf zu zerbrechen, das ganze Land einfach den Nachkommen des 
Montezuma zurück? Sie eMren ja noch als spanische Grafen. Die pol-, 
nische Propaganda vin'dicirt für ihr nen zu constrnirendes Reich alle Land
schaften, die jemals, zu dem alten, hanptsächlichst' an seinen eigenen Sünden 
nutergegcmgenen Anarchiestaate gehört hatten, ohne Rücksicht ans spätere 
oder frühere Beherrschet oder Bewohner jener Provinzen. Galizien wird 
reclamirt, uuerachtet es doch früher ein russisches Theilfürsteuthnm wax, das 
Herzogthum Preußen, weil die Polen dort die Herrschaft des deutschen 
Ordens über nichtpolnische Mvölker vorübergehend beseitigten, deutsche 
Städte wie Danzig, Elbing und andere sollen polnisch werden, weil sie 
einmal mit Polen in staatlicher Verbindung gestanden, 'Schlesien weil es 
einmal.plastischen Herzogen gehorchte. Daß aber Preußen und Schlesien, 
wie ein beträchtlicher Theil von Posen, dnrch deutsche geistige Bildung, in 
ehrlichster Arbeit, durch Hacke und Pflugschar in öentschen Händen zn den 
blühenden Ländern geworden wie wir sie jetzt erblicken — das kommt jenen 
Nationalitätsschwindlern dabei gar nicht oder wohl nnr als größerer Anreiz 
in den Sinn. Mit demselben Rechte könnte es eines schönen Tages irgend 
welchem alterthümelnden Gelehrten einfallen, einige der russischen Gouver
nements am schwarzen Meere für den deutsche« Bnud zu vindiciren, weil 
dort zur Zeit der Völkerwanderung das nrdentfche Volt der Gothen saß. 

Von solchen Chimairen ganz absehend, machen wir darauf anfmerksam, 
daß bei Benrtheilnng vergangener Zeiten auf ihre Rechtsanschauungen, ans 
-den guteu oder böseu Glauben zn sehen ist, in welchem die Handelnden 
sich befanden. Die Bezwingnng und Knechtung rechtloser Heiden galt noch 
viele Iahrhnnderte nach der Stiftung des Schwcrtordens nicht blos für 
erlaubt, sondern für christlich fromm nnd verdienstlich. Jedermanns Hand 
war überhaupt in jener fernen Zeit wider jedermann, unter Christen eben 
so sehr wie unter den durch sie bekämpften heidnischen Urvölkern, welche, 

"hinwiedernm gegen einander und mit ihren Nachbaren sich eben so heftig 
bekriegten und ans ihren Wohnsitzen verdrängten, als wenn sie in.regel
rechtester Weise wären getauft worden. Die Seeräubern iusbcsondere, 
welche die baltischen Ureinwohner in großartigem Maßstäbe trieben, scheint 
ein vorzugsweise heidnischer moäui aeHuirenäi zu sein. Wo sie, wie bei 
den Vitalienbrüdern und den Flibustiern, in fast staatlicher Organisation 
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anftrat, gehörte sie jedenfalls mehr zur, „bürgerlichen Nahrung," während 
der Raubritter, zur Ausgleichung, in „nobler Passion" die > Landstraßen 
unsicher machtet Wollen wir den Maßstab jetziger 3)toralität — ans welche 
in politischen Fragen sehr stolz zn sein wir übrigens auch nicht immer be
sondere Ursache haben — an längst vergangene Zeiten.legen,. so dürften 
wir' mit gar wunderlicher Elle messen. Und wer ist bei uns der zn resti-
tuirende richtige Repräsentant des Urbesitzers eines, zur Zeit der deutschen 
Eroberung vielleicht noch gar nicht bewohnten, geschweige denn cnltivirten 
Landstückes? Wer kann heute — zumal unter den Ureinwohnern selbst 
vielfache Kämpfe stattgehabt nnd sie einander mehrfach von ihren alten 
Sitzen verdrängt hatten, was gewiß auch mit den Liven, Kuren und Letten 
jener Gegend der Fall gewesen — als Erbe der zu jener Zelt als wahre 
und legitime Eigenthümer zu Erachtenden anerkannt werden? Is t es der 
jetzige Pächter eines Gesindes, der es doch aus ganz anderem Rechtstitel, 
vielleicht erst seit dem letzten Georgtage innehat? 'Und warum soll denn 
dieser vor seinen Dienstboten also bevorzugt werden, welche doch derselben 
Nationalität angehören nnd ganz eben so sehr Nachkommen jenes alten 
lettischen oder livischen Häuptlings sein mögen, der aus seinem Eigenthnme 
dnrch den Schwertritter verdrängt zu sein hypothetisch gedacht wird? Oder 
soll man das den jetzigen Gutsherren znr Sühne eines vor 700 Jahren 
durch Andere an Anderen begangenen Unrechts abznnehmende Land — am 
Einfachsten wohl auch ohne Rücksicht ans die darauf eingetragenen, von 
einem Nachfolger des Eroberers, also von einem unberechtigten Usurpator 
contrahirten Schulden — unter die Letten, bezüglich Liven nach der Kops
zahl vertheilen? 

Doch genug nnd wohl schon zu viel über die Unmöglichkeit, ja Ver
kehrtheit einer auf eigenbeliebige Hypothesen und sentimentale Unrechtfertig
keit gebauten Restauration; wir wenden uns'zu einer actengetreuen Dar
stellung der Thatsachen, welche den Schmerzeusschrei der ohne rettende 
Intervention ersterbenden livischen Nationalität hervorgerufen haben. 

I n Folge ausdrücklicher obrigkeitlicher Anordnung sollten in Kurland 
schriftliche, beim Gemeindegerichte corroborirte Contracte mit allen Gesin
despächtern geschloffen werden. Nachdem die livischen Pächter durch die 
Dondangensche.Gntsverwaltuug dazu aufgefordert und ihnen im Herbste 
1858 noch vor dem gesetzlichen Kündigungstermine (Martini) angedeutet 
worden, daß das bisherige PachtverlMniß im nächsten Georgentermine 
dnrch gehörige schriftliche Vereinbaruügen ersetzt werden müsse, stellten sie 
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im nächsten Jahre, als ihnen vor dem Georgentage die nenen Contracte 
vorgelegt wurden, jene im vergangenen Jahre gegen sie geschehene Erklärung 
der G'ntshcrrschaft gänzlich in Abrede. Letztere kündigte nunmehr den 
Pächtern streng formell zu Martini 1859 vor dem Gemeindegerichtc, damit 
sie znm nächsten ökonomischen Jahre fonnmäßigc Contractu abzuschließen 
sich genöthigt sähen. Als ihnen im Februar 1860 die neuen Contracte 
vorgelegt wurden, erklärten sie, sich die Sache überlegen zn wollen, führten 
aber statt dessen, in großer Anzahl, Beschwerde beim Generalgouverneur. 
Aus den genauen, in Folge dessen angestellten Untersuchungen hat sich ergeben: 
daß der Sohn eines livischen Gcstndepächters im Namen der Strandwirthe 
eine Beschwerdeschrift verfaßt hat, deren Unrechtfertigkeit, so wie die der 
Beschwerden anderer Strandwirthe sich theils sofort durch den widersinnigen 
Inhalt (wie z. B . daß der Generalgonvcrneur die ganze Strandgegcnd 
abkanfcn nnd von sich aus mit den Beschwerdeführern contrahiren solle) 
theils dadnrch herausstellte, daß jener Supplicant, obgleich er selbst sich viel 
Mühe zur Sammlung von Theilnchmcrn gegeben, auch im Namen von 
Personen geklagt hatte, die ihm keinen Auftrag dazu ertheilt, ja sogar für 
Gutsbeamte, welche die Nutznießung ihrer Gesinde als Lohn, ohne alle 
Zahlung oder Leistung an den Hof, genießen und daher weder Anlaß noch 
Willen zln Klage haben konnten; daß ferner die einzige neue Forderung, 
welche die Gutöberrschaft erhoben, in der Stellung eines Mannes auf 
14 Tage im Jahre zu den Waldarbeiten, so wie in der Anfuhr von Bau
materialien und Stellung eines Arbeiters zu deu Bauten der Doctorats 
nnd Lazarcths bestanden hatte. (Beiläufig mag hier bemerkt werden, daß 
jener Waldarbeiter durch 'eine' ordnungsmäßige Forstvcrwaltuug uöthig ge
worden war, welche freilich den Liven durchaus nicht behagte, weil sie das 
Holz für ihre Gesinde nicht mehr ganz nach ihrem Belieben, sondern auf 
Auweisung der Forstverwaltnng nehmen sollten, wo sie sich denn beklagten, 
daß die Entfernung von — 3 Wersten zn groß sei). 

Der Hof Dondangen zahlt für Arzt - und Apotheke znm Besten' der 
Bancrschaft aus seinen eigenen Mitteln jährlich eine beträchtliche Snmme; 
das Anverlangcn, daß die Banerschaft für diese ihr zu gute kommende 
ärztliche Hülfe eine sehr geringfügige Arbeit leiste, war somit eben kein 
unbilliges. Von dem anfänglichen Perlangen, daß die Banerschaft die 
Zäune der Pastorats machen solle, ist der Hof später zurückgetreten. Die 
Pacht für die'größten Straudgcsinde beträgt jährlich 57 Rbl. 75 Kop., 
und geht bis auf 9 Rbl. 75 Kop. für die kleineren herab. Abgesehen 
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davon, daß die Gntsherrschaft in ihrem nnbezweifelbaren gesetzlichen Rechte 
gewesen wäre, weit höhere Pachtsätze zn verlangen, wenn sie dieselben er
zielen konnte, ist nach genaner Untersuchung anerkannt worden, daß die in 
den neuen Pachtcontracten geforderten Leistungen nichts weniger als hoch 
seien. Dessen ungeachtet erklärten sämmtliche Strandwirthe-, vier ausge
nommen , daß sie die Contracte nicht annehmen, auch nicht die frühere 
Frohnc, ohne Pachtzahluug, leisten, überhaupt ihre Gesinde für fein Geld 
und unter keiner Bedingung behalten, sie aber nur dann wenn sie mit 
Gewalt ernuttirt würden, räumeu wollten. Es blieb also nnn doch offenbar 
nichts weiter übrig als tncse gerichtliche Exmission. D a , als die Liven 
sahen, daß ihre Hoffnungen auf irgend welche Widcrrcchtlichkeit zu ihren 
Gunsten oder auf die Verwirklichung ihnen anderswoher gemachter Vor-
spicgeluugen nicht zum Ziele führten, vielmehr neue Pächter sich zu deu 
Gesinden drängten, wollte wenigstens ein Theil der Widcrspänstigen nach
geben. Es war zu spät, man konnte die neu geschlossenen Contracte nicht 
zu Gunsten von Menschen brechen, die wahrlich längere laugmüthige Nach
sicht nicht verdienten. Wie wenig Anlaß aber zu der Bchauptuug des hier 
besprochcuen Aufsatzes vorhanden, als ob es die höchste Zeit sei, der Aus
treibung des Restes der Liven aus ihren alten Sitzen vorzubeugen, crgicbt 
sich einfach ans der Erwägnng, daß die ncnen Pächter zum größten 
Theile wieder Livcu sind, zum kleinsten Letten aus der Doudangenschcn 
Gemeinde, während »ein einziger aus der Popeuschcn eingewandert ist, und 
zwar ein Live. Ausgewandert ist tatsächlich tein Einziger, die früheren 
Pächter sind, so weit sie nicht beibehalten worden, als Dienstboten (Knechte) 
oder in sonstigem Erwerbe in ihrer alten Gemeinde und Heimath verblieben. 
Wenn sie in eigener Verblendung ihre gesicherte bisherige Existenz aufge
geben, so ist jedenfalls nicht die Dondangensche Gutsverwaltung dicserhalb 
anzuklagen, die livische Bevölkerung ist gauz unverändert geblieben, da wie 
gesagt buchstäblich u iema u d. ausgewandert ist nnd keine weitere Verän
derung vorgefallen, als daß ein Theil der Liven, der früher zn den Dienst
boten gehörte, Pächter geworden an Stelle derer, die ihre Pachten aufgegeben. 
Die ganze Bewegung war eine künstlich hervorgerufene, von Gesetz, Bil l ig
keit, ja von dem einfachsten Rechtsgefühl verlassene, und es weisen nicht 
undeutliche Spurcu darauf h in, daß sie von anßen her, dnrch Personen, 
die wahrlich kein Interesse an livischer Nationalität hatten, in Dondangen 
importirt worden war. 

Hiernach wird sich denn ermessen lassen, was von der Sache zu halten 
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sei, die in der S t . Petersbnrger deutschen akademischen Zeitung eine so 
wanne Vertretung gefunden hat. Wir sind überzeugt, daß wenn der be
rühmte Akademiker, welcher hier aus humaner Absicht und lebhafter Theil-
nahme au einer ethnographischen Seltenheit für die Träger derselben Partei 
genommen, eine größerhistorische Abhandlung schriebe, er die Quellen dafür 
sorgsamer prüfen und die. uuzuverlässigeu uicht für fo maßgebend erachten 
wird, wie es ihm offeubar mit denjenigen passirt ist, die er seinem Zeituugs-
aufsatze zu Grunde gelegt hat. Iudem wir daher ewige audere uns als 
unrichtig erscheinende Partien desselben übergehen, weil ihre eingehende 
Würdiguug, uus weiter führen würde, als für den unmittelbaren Zweck 
der richtigen Darstellung einer bestimmten Thatfache und der Bekämpfung 
des unberechtigten Nationnlitätenprincips erforderlich, wenden wir uns 
schließlich uur noch zu einer'Bemerkung des Herrn Knnik, welche in aus
fälliger Übereinstimmung mit anderseiti'gen Angriffen ähnlicher Tendenz 
(die überhaupt mit dem hier besprochenen Aufsatze nicht ohne Zusammen
hang zu stehen scheinen) gegen die protestantische Geistlichkeit gerichtet ist. 
Herr Knnik findet es tadclnswerth, daß dieselbe wenigstens zu derzeit, 
als die^ livische Bevölkerung am kurischen Ostseestrande noch stärker war 
als sie jetzt ist, w'o sie höchstens 2100 Menschen bettage, nichts für die 
Pflege dieser Nationalität gcthau, weder die Bi3cl noch irgend ein Erbau-
ungsbnch ins Livische übersetzt habe :c. Wohl nicht leicht ist eiu unberech
tigterer Vorwurf jemals erhoben worden. Der Verf. führt an, die livische 
Sprache sei eine eigenthümlichc, kein bloßer Dialekt der estnischen. Nun 
fragen wir: wo und wie sollten denn die lutherische« Prediger diese ganz 
absonderliche Sprache studireu? Hülfsmittel, Bücher, Lexica gab es keine, 
noch vor wenig Iahreu ezistirte keiu einziges gedrncktes livisches Buch. 
Es sollte also der Geistliche, zu dessen Kirchensprengel jene auf Kosten der 
übrigen seclsorgerischen Verrichtungen zu erhaltenden Reste einer Nationalitat 
gehören, von der. ja Livland den Namen führt, (was freilich der hauptsäch
lichste, wir zweifeln ob eiu ausreichender Titel zu so großem Ansprüche 
sein dürfte,) oder eigentlich es sollten die bezüglichen Prediger von Don
dangen uud Pope», (demi iu beiden diesen Gütern wohnen die Liven), 
unter denselben, einem kleinen Theile ihrer Gemeinden, in einem ihrer 
Dörfer Wohnung anfschlagen, mit jahrelanger Mühe neben ihrey anderen 
Bernssarbeiteu eine Sprache ganz vollkommen erlernen, nur uln deu sie 
Sprechenden in derselben einige Bücher, die eben aus) nicht so leicht von 
einem auch noch so sehr Sprachkundigen ausgearbeitet werden, zu liefern, 
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Bücher, die aber bereits in einer anderen Sprache vorhanden sind, welche 
jenem verschwindend kleine» Vottsii.berreste ganz gelänsig ist. Ja wenn die ' 
livische Sprache die einzige wäre, welche die jetzigen Träger jener einst 
zwar ,mehr, aber auch niemals stark verbreiteten Nationalität,sprächen, und 
ohne deren Kenntniß ihnen überhaupt nicht Christenthnm, Sittengesetz und 
Bildung vermittelt werden könnte! Aber die Liven am kurischcn Ostsee
strande sind ein .zweisprachiges Volk, wie noch manche andere in Enropa, 
welche nicht blos von einer gebildeteren Nation unterjocht, sundern in un
entwickelten eigenen Organisationen angetroffen worden; so die Tzakonen 
im Peloponues, ein Theil der Albanesen nnd Schlvpitaren, zu'geschweige« 
der versprengten, nnr noch in bä'nerlichen Schichten erhaltenen Reste älterer 
und untergehender Nationalitäten in der Schweiz n. a. O . Schon im 
Alterthume finden wir zweisprachige barbarische Völker, z. B. auf dem 
Athos. Thucvdides erwähnt ihrer in der Geschichte der Pelovouuesischen 
Krieges IIb. IV. eap. 109. ' Unsere Liven sprechen durchweg nicht blos 
livisch. sondern anch vollkommen gelänsig lettisch, und b e g i n n e n nur in frü
hester Kindheit mit dem ersteren. Es wäre also sehr unersprießlich gewesen, 
wenn die protestantischen Geistlichen der Pastorate I rben nnd Angermünde 
erst livisch hätten lernen nnd dann darin, Bücher schreiben wollen, welche 
in einer anderen, ihren Pfarrkindern völlig geläufigen Sprache schon exi-
stirten. Welches Recht hat denn überhaupt eine nur von einem so winzigen -
Bruchthcile der Erdbevölkernng gekannte Sprache auf die Erschaffung ihrer 
Literatur durch Gelehrte aus einer anderen Nation? welchen Zweck soll 
eine solche Literatur erfüllen? doch unmöglich den, daß ein paar Gelehrte 
als Kenner derselben gerühmt werden. Eben so wenig hat eine Nationa
lität, von etwa 2000 Köpfen — angenommen fogar, sie sei vor ein paar 
Jahrhunderten doppelt und dreifach fo groß gewesen — irgend begrüudeten 
Anspruch darauf, durch fremde Anstrengnngen conservirt zu werden. Endlich 
und hauptsächlich aber: welchen Nutzen haben die Träger dieser Nationa
lität von solcher Treibhanösprachzucht? Wir bekennen uns ehrlich und 
trotz der nicht undentlich zwischen. den Zeilen zn lesenden Strafrcde gegen 
derartige Mißachtung der heiligen nnd unverjährbaren Rechte jeglicher Na
tionalität zu der Ueberzeuguug, daß das zu nichts Gedeihlichem führende 
Hätscheln winziger Volksthümlichkeiteu zu unterlassen sei. Unsere Zeit hat 
andere Dinge zu thun. Würde das Studinm verkommener Nationalitäten 
und literaturloser Sprachen 
so könnte man solch harmloses Vergnügen mit der Achtung, die jeder wohl-

Baltische Monatsschrift. 3. Jahrg. Bd. V., Hft. 6. 35 
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gemeinten Arbeit, auch der uns nicht von besonders praktischem Nutzen er
scheinenden, gebührt, um so eher auf sich beruhen lassen, als wir hier leicht 
arg irren können und selbst das Studium einer von Geschichte und Literatur 
verlassenen Sprache dennoch etwa für vergleichende Sprachkunde und andere 
Disciplinen, zu deren richtiger Schätzung eine größere Kenntniß derselben' 
gehört als wir uns ihrer rühmen können, von Nutzen und Wichtigkeit sein 
mag. Aber in unfern Tagen werden nur gar zu häufig ganz absonderlich 
eingreifende Vindikationen auf das Princip der Nationalität gebaut. Und 
derartigen. Bestrebungen so viel an uus ist entgegenzutreten, erachten wir 
unseres Berufs. W i r Deutsche in den baltischen Ländern,-ja die spora
disch im übrigen russischen Reiche lebenden, sind hier die Angegriffenen», 
und ein gleiches Schicksal haben unsere Stammesgenossen fast überall, wo 
sie mit der Cultur anderer Nationen zusammentreffe^ oder wo sie auf nicht 
urdeutscher, durch treu fleißige Arbeit aber der deutschen Bildung unterwor
fener Erde vermischt mit den noch nicht ganz germanisirten Urvölkern sitzen. 
Anstatt uns für fremde Nationalitäten zu begeistern wäre es, denken wir, 
an der Zeit , uns unserer eigenen tapferer als bisher zu wehren. An 
Feinden und Angreifern fehlt es uns nicht; aber: viel Feind viel Ehr ! 

W i r eilen zum Schlüsse. Der obeu erwähnte Vorwurf gegen die pro-
teftantifche Geistlichkeit wird motivirt in den Worten: „Allerdings erlernt 
„die mannliche Bevölkerung dabei im Verkehr mit den Letten die Sprache 
„der letztern, doch ist es bekannt, daß. die Kinder der Liven öfters lange 
„Zeit nur ihre Muttersprache verstehen." Hiernach müßte man glauben, 
die weibliche Bevölkerung verstehe stets nur livisch, denn unser Verfasser 
erwähnt nur der männlichen livischen Bevölkerung als einer solchen, welche 
von den Letten die Sprache der letztern erlerne. Und doch wissen wir aus 
eigener Erfahrung, daß sowol Männlein als Weiblein jener haltischen Liven 
ein vollkommen geläufiges Lettisch sprechen. Sodann. dürfte der Grund, 
daß „die Kinder der Liven öfters lange Zeit nur ihre Muttersprache ver
stehen," (wenn diese Thatsache wirklich in nennenswertem Maße richtig 
sein sollte) unmöglich ausreichen, um daraus die Notwendigkeit der Kenntniß 
livischer Sprache seitens der örtlichen Prediger herzuleiten. Denn alsbald 
wie die livischen Kinder so weit- herangewachsen sind, um zum Gottesdienste 
in die Kirche mitgenommen zu werden oder auch nur die Anfänge religiöser 
Belehrung durch den Prediger zu erhalten, verstehen sie sämmtlich längst 
auch lettisch, schon weil die Liven nur hart am Meere auf einem schmalen 
Landstreisen wohnen und durchweg unmittelbar an lettische Bevölkerung 
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grenzen. Schwerlich wird man aber, anch wenn man noch so sehr einge
nommen fnr die Erhaltung jedweden Natioualitatenfragmentes ist, mit irgend 
nur einem Anscheine von Billigkeit das AnVerlangen stellen können, haß prote
stantische Prediger eine ihnen sonst absolut nicht nöthige noch nntzliche 
Sprache lehnen müßten, damit sie in derselben zn den kleinen Kindern 
sprechen könnten, nud zwar solchen Alters, ^in dein noch niemand, wes 
Standes er sei, den Unterricht eines Predigers zu erhalten pflegt oder des
selben noch außer dem häuslichen bedarf. 

ß. N e u m a n n . . 

35* 
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Die NnwelsM. 
(Geschrieben gelegentlich der Feier des sechzigsten Jahrestages der Stiftung 

der Universität Dorpat). -

< ^ i e Universität ist im Laufe dieses Jahrhunderts öfter und von ver
schiedenen Seiten her als überflüssig und schädlich angegriffen worden; als 
überflüssig, weil auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft und 
Gelehrsamkeit die Mittheiluug der Gedanken, die Verbreitung der Kennt
nisse und deren Erlernung, iu früheren Zeiteu vorzugsweise' auf mündliche 
Lehre angewiesen, in unserer Zeit, nachdem das Bü'cherwesen eine außer
ordentliche Ausdehnung gewonnen 'hat, mittelst gedruckter Schriften sich 
auf das hinlänglichste bewirken lasse; als schädlich, weil so mancher junge -' 
-Mann die Akademie, die ihn mit reichen Kenntnissen ausstatten soll, ver
dummt und noch dazu demoralisirt verlasse. Noch kürzlich schrieb man ans 
Frankreich: „1.68 ewäwnts Qllsmän^s äonnkraient uno peuidls iäes äo 
1'sl,l>t äs w eiviliäation 6n ^1l6in3gri6, ' 8i la eiviliZlrtion ^ 6tait r6pr6-
86Nl66 l66ll6IN6Nt 6t 60MMt6M6Nt par In, 6̂UN6886 668 UNlV6I-8it68." 
An einer andern Stelle heißt es in Betreff der Paukereien und Duelle: 
„8i 66 P5l6i!le8 eoutum68 6xi8tgi6nt 5U 6onss0, 60MM6 on oliöi-ait au 
83UV5F6!" ' ' . . 

' Wir wollen hier nicht erörtern, in wiefttn und wieweit das eben An
geführte wahr oder unwahr ist; es ist uns darum zu thun, darzulegen, 
daß die Universität nicht mehr das ist, was sie sein so l l , nämlich — 
eine Schule echter Wissenschaft. 
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Gehen wir in die Zeit , wo die Universität in ihrer höchsten Blüthe 
stand,-in die, zweite Hälfte des vorigen und in die erste des jetzigen Jahr
hunderts, zurück. I n der damaligen Zeit hatte sich die deutsche Bildung 
wesentlich durch zwei üef eingreifende Elemente, die Poesie und die Phi lo
sophie/ verändert. Die erste«, seit Lessing von den Fesseln willkürlicher 
und pedantischer Gesetze allmälig befreit und gehoben durch ein,^ wenn 
auch noch sehr unvollkommenes) doch desto mehr begeisterndes Studium des 
AlKrthums, hatte in Göthe und Schiller eine ideale Höhe erreicht; die 
Philosophie hatte von Kant an mit Wegwerfung des alten Dogmatismus 
das Erkenntnißvermögen selbst bei der Wurzel gefaßt nnd anch auf die be
sondern Wissenschaften, vorzüglich auf die Theologie und die Rechtslehre 
eingewirkt. Hiermit wurde die Periode der sogenannten Aufklärung in 
Deutschland gewissermaßen vollendet; ist diese Aufklärung durch seichte 
Köpfe, die sie verflachten, in Verruf gerathen, so sind ihre Folgen doch 
unermeßlich geblieben; nur das-Hohle nnd Dürre derselben ist abgestorben, 
ihr Lebendiges aber hat edle Sprossen getrieben. Die Poesie und Philo
sophie jener Zeit wurzeln in diesem lebendigen Grunde derselben, in der 
Freiheit des Denkens, und sind ««vergängliche Denkmäler derselben. Eine 
Vermittlerin der Poesie und der Philosophie wurde die Philosophie des 
Schönen oder der Kunst; beider Befreundung zeigte sich besonders auf der 
Universität Jena nnd in einer und derselben Person vorzüglich in Schiller: 
nuter dem Schutz des Weimarschen Fürstenhauses und iu seinem Sitze ent
faltete sich die Blüthe der Dichtuug, uud in der nahen kleincu Stadt 
überflog die Philosophie iu freiem Schwünge die Grenzen rasch, die ihr 

. gesteckt wareu. Wir erinnern nnr an Fichte, Hegel uud ScheUing, die dort 
ihre erste bedeuteude Wirksamkeit hatten. Zur weitern, Ausbildung des 
philosophisch-dichterischen Geistes in jener Zeit wirkten sehr einflußreich die 
beiden Schlegel, deren tiefere, mit mannigfacher Literaturkenutniß verbundene 
Kritik die veralteten Ansichten niederkämpfte; sie und ihre nächsten Sinnes
verwandten vermählten jener Bildung zngleich das Romantische und.Mittel-
altcrliche, ein geistreiches Gegengewicht gegen die gemeine Seite der Auf
klärung, welches bald sogar eine Hinneigung zum Katholicismus erzeugte, 
zu welchem auch mehrere Stimmsührer jener Zeit übergetreten sind. Der 
Universität Halle war die neue speculativ-ästhetische Richtung zuerst ziemlich 
fremd gebliebeu, während sie in Berlin hauptsächlich durch Fichte und die 
Gebrüder Schlegel unter den Gebildeten schon sehr verbreitet war ; mit 
Echleiermacher und Steffens ist sie dahin verpflanzt worden. Wo sie aber 



548 . Die M i v e r s M . 

.auch auftrat, wirkte sie aus die begabteren Schüler der Universität begeisternd 
ein, drängte den mechanischen nnd handwerksmäßigen Betrieb der Studien, 
das Zusammenraffen der für die Erkenntmß nnr stofflichen Einzelheiten 
o t M Bcwnßtseiu hon dem geistigen Inhalte in den Hintcrgnmd nnd wies' 
die Lernenden auf das Allgemeine und Geistige hin, ans die Einheit, mach 
welcher alle echte Wissenschaft strebt. Die Erkenntmß wurde perklärt durch 
das Licht des Idealen; von dein Boden des freien Ideals ans trieb sie 
ihre Ranken himmelwärts. Das jugendliche Streben' der Wissenschaft 
jener Zeit*) hatte also einen höher» Charakter der Idealität, als die Wissen
schaft der Gegenwart. . 

' Die Universität des Jetzt ist ßer Tummelplatz der stndircnden Ingend, 
ein Berg, der überstiegen werden muß, um zu Amt und Prot zn gelangen. 
Die höhere Einheit des Wissens tritt zurück gegen das enge Fachstudium 
und die Rücksicht ans den vcrsiuzcltemBeruf; Has Ideale weicht dem Realen 
nnd Materiellen. Der Materialismus, der heute iu Glorie steht, verweichlicht 
die Körper in eben dem Grade, als er die Geister abstumpft, überspannt nnd 
verwildert, weil er sie von den heiligen Idealen abzieht. Der Htndirende läßt 
sich von dem Stoffmcnschen nnd dem Materialismus cntgeisteru; er ist ab
gefallen von den Genien der Schönheit nnd der Humanität; das Fener der 
Idealität ist verlöscht nnd hat aufgehört Herzen und Seelen zu läutern. 

Ans der Universität der Blüthezcit gingen Fachmänner hervor, die 
nicht blas eine oberflächliche ästhetische Bildung hatten, sondern den feinsten 
Geschmack mit dem schärfsten Urthcil nnd mit umfassenden nnd eindringenden 
Studien, besonders des Alterthnms nnd der Sprachen verbanden. Poesie 
nnd Kunst, Philosophie nnd vorzüglich die Philosophie des Schöneil nährten' 
die rein menschliche und ideale Richtung nnd gingen in ihnen in der vollsteil 
Harmonie auf. Die gründlichste und sorgfältigste Erforschung alles Ein
zelnen war geadelt durch den über den Inhal t ergossenen Reiz des Ausdrucks 
und die sinnige Beziehung auf das Allgemeine nnd Geistige, Sie prägten 
die Idee iu der Wirklichkeit ans, nnd das ist nnd bleibt, immer das wür
digste Ziel der Praxis. 

Ans der Universität dos Jetzt gehen Fachmänner hervyr, deren Fort-
bildungstrieb gelähmt ist, die Stoffmas sc n ohne Bewußtsein von dem 
geistigen Inhalte zusammengerafft haben, Fachmänner, in denen die amU 

*) Wir haben die Bedeutung der Universität. De r Zeit ganz in dem Geiste August 
Nöckh'ä wiedergegeben, her diesen Punkt iu einer vor mehreren Jahren zu-Bertin gehaltenen 
Festrede yortreHich erörterte. 
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lichen Geschäfte den S inn für Kunst und Wissenschaft schwächen oder gar 
ertödten, Fachmänner, bei denen Hingebung an Wissenschaft und Kunst der 
praktischen Fähigkeit Eiutrag thut. „proleoto. verum 68t qüoä ckeunt,. 
lioe tempore in paucw lacultatem prompte et expeäite latino^ lo^uenäi 
invemri. üb i reperiuntur c^ui nu8<znam Kaeroant, <̂ ui nutzyuam ollen-
äant, ^ui omma in Numerale Kadeant, ut lota oorum oratio 8ius ullo 
impeäimsnto et 8aledri8 üuat?'^ 

Wenn auch das, was' wir über die Universität des Jetzt und ihre 
Zöglinge gesagt haben,, scharf klingt, so ist es dennoch wahr. Ausnahmen 
gehören allerdings nicht zu den Seltenheiten, aber die jetzigen sogenannten 
berühmten Universitäten zehren nur von dem Ruhm eiuer glorreichen Ver
gangenheit, und ausgezeichnete Naturen, hervorrageude Talente arbeiten sich 
auch mit geringen Hülfsmitteln empor. 

Woran liegt es aber, daß die Universität nicht mehr das ist, was sie 
sein soll, nämlich eine Schule echter Wissenschaft? Das liegt erstens au den 
Gymnasien und Porschulen und zweitens an der Universität selbst. 

Betrachten wir den jungen Mann, den Knaben vielmehr, der aus der 
sichern Beschränktheit des Schullebeus auf das uach allen Seiten hin in 
ungemessene Weiten sich ausdehnende Feld des akademischen Studiums 
hinübertritt. Hinter ihm liegt das Gymnasium, eine Bürde, die er freude
trunken abschüttelt, die ihn lange gedrückt. Sein Kopf ist im schlimmsten 
Falle ein Conversationslezicon, worin sich Bruchstücke aus allen Gebieten 
menschlichen Wissens buut durch einander bewegen. Das Zuviel hat seiner 
Denkkraft unbehagliche Riegel vorgeschoben; wenn er spricht, verliert er sich 
in einem Meer von Raisonnements. Was steht ihm bevor? was soll er 
thun? Er soll --- in den meisten Fällen unreif an Körper und Geist — 
zur Universität gehen, und sich durch Vorlesungen eine klare Au- und 
Uebersicht über das zu bebauende und zu erobernde Land verschaffen! er 
soll für seine Bestrebungen in der Wissenschaft und im Leben Weg uud 
Ziel sich selbst nach sicherer, fester Ueberzeugung abstecken! Dazu ist doch 
wohl nur der im Stande, der reif an Körper und Geist, der die Haupt-
bedingungen jedes methodischen Unterrichts genossen und verarbeitet — 
Anschaulichkeit, Ausgehen vom Nächsten, Bekannten, stufenweise Gliederung 
durch' Vorausnähme des Einfacher», Leichtern und allmäliges Fortgehen 
zum Schwerern, endlich Aufsteigen vom Einzelnen zum Allgemeinen. Dazu 
ist doch wohl nnr der im Stande, der — um nur bei dem e inen, bei der 
Geschichte stehen zu bleiben — nicht blos chronologische Tabellen auswendig 
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gelernt hat, sondern dem die Geschichte aus Reihen von Tatsachen allge
meine Resultate entwickelt, in einer buntcu Mannichfaltigkcit gegebener 
Zustände das Gleichartige wie das Entgegengesetzte aufgesucht, an dem 
scheinbar Zusammenhanglosen den inneren Zusammenhang, die stetigen 
Uebergange, die überall sich wiederholenden natürlichen Enlwickelnngsgesetze-
aufgezeigt und so auf die vielfältigste Weise seinen Scharfsinn-, seine Beob-
achtnngsgabc, .sein Indnctionsvermögen geübt nnd angeregt hat. 

Die Schuld liegt zwcüens au der Universität selbst. Hören wir, was 
nach Fichte's, Schleicrmacher's nnd Wilhelm von Hnmboldt's Urtheil die 
Universität und der Gelehrte sein soll*). Fichte schrieb schon im Jahre 1807 
auf Veranlassung des geheimen Cabinctsraths Bcyme, der die Wissenschaft 
liebte und förderte nnd auf Fichte Vertrauen setzte, einen damals amtlich 
eingereichten, zehn Jahre später im Druck erschienenen Plan zu der zu 

,gründenden Universität Berlin. Es war ihm ganz freigegeben, sich an das 
Alte nnd Ucbcrlicserte nicht zu binden, uud er hat von dieser Freiheit nm 
so mehr den vollen Gebrauch, gemacht, als es die Aufgabe seines gauzcn 
Lebens nnd Philosovhireus war, die Vervollkommnung der Menschheit zu 
fördern uud diese auf nene Bahne» zum Fortschritt zu -leite». Er hatte 
früher auf zwei Universitäten, zn Icua uud Erlaugeu, über die Bestimmung 
deö Studireuden uud des Gclehrleu begeisternde uud wettwirteudc Vor
lesungen gehalten; er hatte von dieser Bestimmung die höchste uud würdigste 
Ansicht und legte sie ohne alle Rücksicht auf Beifall oder Mißfallen dar. 
Der Gelehrte ist ihm der, Bestimmung nach der Lehrer des Menschenge
schlechts, soll aber nicht blos ans das Gegenwärtige, sondern auch ans das 
Zukünftige sehen, wohin jedesmal das Menschengeschlecht weiter schreiten 
müsse, wenn es nicht ans dem Wege zu seiuem letzten Ziele stehen bleiben 
oder gar zurückgehen soll, .und iudem er es nicht auf einmal zu dem Ziel
punkte fortreißen kauu, sondern es allmalig dahin führen muß, wird ihm 
der Gelehrte der Erzieher der Menschheit. Der letzte Zweck dieser ist aber 
die sittliche Veredlung des ganzen Menschen, die nur vom Sittlichen aus
gehen kann; also müsse der Gelehrte der sittlich Beste sein nnd in sich die 
höchste Stnfe der-bis ans ihn möglichen' sittlichen Ansbildnng darstellen: 
eine Fordcrnng der höchsten Idealität, hinter welcher die Wirklichkeit freilich 
leider oft zurückbleibt. Ferner ist ihm nur derjenige ein Gelehrter, der 
durch die gelehrte Bildung des Zeitalters hindurch znr Erkenntniß der 

*) Wir folgen auch hier wieder August Nöckh. 
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Idee wirklich gekommen'ist oder wenigstens zu derselben zu t'omnleu lebendig 
und kräftig strebt, obgleich er nicht lengnet, daß sich auch auf auderm Wege 
zur Idee gelaugeu lasse: wer uicht zur Erkeuntuiß der Idee gelangt, ist 
ihm' Gelehrter nur nach dem Schein und der bloßen Meinung. Der Beruf 
des Universitätslehrers mußte ihm daher dieser sein, die Schüler durch die 
in ihm mit klarem Bewußtsein ausgebildete Idee zur Empfänglichkeit für 
die Idee anszubilden. Da nun.diese in den verschiedensten.Gcstaltnngen 
n'nd Wendnngeu ausgedrückt ist, so erscheint ihm die Universität als 
eine Bilduugsschule der Kunst des f re ien wissenschaftlichen V e r 
stand esgebranchs, uud zwar hauptsachlich in der Art, daß die Wissen
schaft dem Lernende»! nicht Mittel für irgend einen andern Zweck sei, sondern 
daß er, in welcher Weise er anch künftig seine wissenschaftliche Bildung i m , 
Leben anwende, allein in der Idee die Wurzel seines Lebens habe, nnr 
von ihr aus die Wirklichkeit erblicke und nach ihr sie gestalte, nicht aber 
die Idee nach der Wirklichkeit.' Das ist die Gruudansicht Fichte's. Ein 
Jahr später schrieb Schlcicrmacher seine gelegentliche« Gedanken über Uni
versitäten in deutschem Siuu. Sein Urtheil.ist nm so wichtiger, weil er 
nicht nnr als Lehrer einen wcitgreifendcn Einstnß ans die Universität geübt, 
sondern auch etliche Jahre in der höchsten Unterrichtsbehörde gearbeitet hat. 
Die znm Behuf der Wissenschaft sich freiwillig vereinigen, sagt er, denen 
kommt es nicht sowohl aus die gehäuften Einzelheiten der Kenntnisse an, 
die der Staat allein zu achten mW für seineu Gebrauch zu förderu pflegt, 
als auf das Bewußtsein von der »othwcudigeu Einheit alles Wissens, von 
den Gesehen uud den Bedingungen seines Entstehens, von der Form uud 
dem Gepräge, wodurch eigentlich jede Wahruehmüng, jeder Gedanke ein 
eigentliches Wissen ist; so führen sie anch jeden Menschen, den sie sich 
ähnlich bildcu wollcu, ist er auch um mäßig ausgerüstet, gleich auf diesen 
Hauptpunkt wisseuschafllicher Eiuheit und Form, sie üben ihn in dieser Art 
zu.sehen, nnd lassen ihn nur danu, nachdem er sich so festgesetzt hat, noch 
tiefer iu das Einzelne hiueiugehen'. weil er alles wirklich wisse« soll im 
strengeren Sinne, und sonst alles Anhäufen einzelner Kenntnisse nnr ein 
unsicheres Umhcrtappcu ist. Indem Schleicrmacher den Unterschied der 
Sehnten, Universitäten nud Akademien erörtert, findet er als Geschäft der 
Universität, die Idee der Wissenschaft in den edlercu, mit Kenntnissen mancher 
Art schon ausgerüsteten Iüuglingeu zu erwecken, ihr zur Herrschaft über 

.sie zu verhelfe» aus demjenigen Gebiet der Erkeuntuiß, dem Jeder sich 
besouders widmen, w i l l , so daß es ihueu zur Natur werde, alles aus dem 
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Gesichtspunkt der Wissenschaft zu betrachten, alles Einzelne nicht für sich, 
sondern in seinen nächsten wissenschaftlichen Verbindungen anzuschauen uud 
m einen großen Zusammenhang einzutragen in beständiger Beziehung auf 
die Einheit und Allheit der Erkenntniß, daß sie lernen, in jedem Denken 
sich der Grundgesetze der Wissenschaft bewußt zu werden, und eben dadurch 
das Vermögen, selbst zu forscheu, zu erfinden uud darzustellen, allmälig in 
sich herausarbeiten. Die Idee des Ertcnnens, das höchste Bewußtsein 
der Vernunft als ein leitendes Princip in dem Menschen soll er.weckt 
werden. Schleiermacher zufolge gibt es tein wissenschaftlich hervorbringendes 
Vermögen ohne specnlativen Geist; dieses müsse, bcwnht oder nnbewußt 
von einer specnlativen Richtung der Vernunft abhängen. Für die Univer
sität ist ihm also der philosophische Unterricht die Grundlage von Allem, 
was dort getrieben w i r d ; und weil eben diese höchsten Ansichten vorzüglich 
mitgetheiü werden sollen, nnd zwar ans die individuellste Weise, so müsseu 
sie auch in ihrer Differenz von allem, was gleichartiges neben ihnen besteht, 
dargestellt werden, daher auf und zwischen Universitäten vorzüglich die 
philosophischen Streitigkeiten ihren Platz haben und auf ihn'en vornehmlich 
die philosophischen Schnlen sich bilden. Aber der wissenschaftliche Geist als das 
höchste Princip, die unmittelbare Einheit aller Erkenntniß, sagt Schleiermacher, 
kann nicht etwa für sich hingestellt und aufgezeigt werden in bloßer Transscen-
dentalphilosophie, gespensterartig — nur in ihrem lebendigen Einfluß ans 
alles Wissen laßt sich die Philosophie, — nnr m i t se inem L e i b e , dem 
rea len Wissen zug le ich l ä ß t d ieser Geis t sich d a r s t e l l e n nnd 
a u f f a s s e n ; daher werden auf der Universität anch K e n n t n i s s e mitgetheilt. 
Wilhelm von Humboldt hebt gauz besonders hervor, daß die Behörde des 
öffentlichen Unterrichts die Beförderung der allgemeinen Bildung ins Änge zu 

-fassen, dafür zu sorgen habe, daß die wissenschaftliche Bilduug sich nicht nach 
äußeren Zwecken uud Bedingungen einzeln zersplittere, sondern vielmehr zur 
Erreichung des höchsten Allgemeinmenschlichen in e i n e n Brennpunkt sammle. 

Gehen wir nun zu Fichte zurück, so sehe» wir, daß er mit seiner eigen-
thümlichen starren Folgerichtigkeit einen Plan entwirft, vermöge dessen er 
vieles von der Universität ausschließen mnß, namentlich die Theologie; er 
gelangt dahin, daß er mit einer fast naiven Ausschließlichkeit für den Be
ginn einen einzigen philosophischen Lehrer fordert, außer welchem keiu an
derer aus die Entwickelung des Lehrlings znm Philosophiren Einfluß haben 
soll, daß er alles auf Encyklopädien als die ersten Grundlagen jeder Wis
senschaft zurückführt uud daß Prüfunge», weuu auch, wie er sagt, nicht im 
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M i s t e r s Wissens, sondern im Geiste der Knust, und. Couvessatorieu eine 
sehr bedeutende Rolle bei ihm spielen^ welche letzteren doch, wenn sie auch 
sehr wichtig sind, wie nun einmal die Lehrverhältnisfe schon seit Plato und 
Aristoteles sich, gestaltet haben, nicht als die vorwiegende Lehrform gelten 
können. So empfahl denn der freisinnigste Mann seines Zeitalters einen 
Organismus der höchsten wissenschaftlichen Anstalt, der in den größten Me, 
chanismus nnd Zwang für Hie Wissenschaft nnd selbst für den Staat, welcher» 
mit den ans dieser Schule hervorgegangenen Wunern seine wichtigsten 
Aemter besetzen sollte, u»d iu eiu völliges Kastenwesen würde ausgeartet 
fein, wenu der Staat seinem Nach Gehör gegeben; ja er geht sogar bis aus das 
Aeußerste einer.gemeinsamen Haushaltung, einer Eintheiluug der Stndi-
rcnden in Reguläre uud Irreguläre und ein Mittelding zwischen beiden, die 
Novizen, endlich so weit, daß er den Regulären eine Uniform beilegt, die 
Nicmaud zu tragen berechtigt sein soll als sie uud die ordentlichen Lehrer. 
Echleicnnachcr wil l den vermeintlichen Gegensatz zwischen Vernunft und 
Erfahrung, Sveculatiou und Empirie aufgehoben wissen, und da die Wis
senschaft auch der uutergeorductcu Taleute als treuer und tüchtiger Arbeiter, 
noch mehr aber der Staat eben solcher bedarf, so sollen die Universitäten 
zugleich h ö h e r e S p e c i a l s c h u l e u sein für alles, was von nutzbaren 
Kenntnissen mit der eigentlichen wissenschaftlichen Bildung zusammenhängt, 
ohne daß ihre beiden Bestimmungen änßerlich unterschieden würden. 

Wi r seheu, daß iu diesen Vorschläge« überall das Philosophische, das 
Allgemeine, die freie Bildung am stärksten hervorgehoben w i rd ; daß aber 
darum die echte uud tüchtige Empirie und auch die Ausbildung für die 
stractischen Fächer nicht gering geachtet wurde, braucht wohl nicht näher 
erörtert zu wcrdcu. Als das höchste Z i e l der wisseuschaftlichen Er« 
keuutniß schwebte die Durchdringung der Theorie uud der'Praxis, der 
Spekulation uud der Empirie, des Idealen und des Realen vor, und so 
muß es auch je tz t w i e d e r g e h a l t e n w e r d e n . Der herkömmliche 
Krei5 der Universttätslehrc soll durchaus uicht geschmälert, die Bildung 
von Gottesgelehrten, Rechtsgelehrtcu nnd Aerzten durchaus nicht davon 
abgesoudert'ttnd so der praktische Einfluß der Universität verringert werden: 
das einseitige Verfolge» der Allgemeinheit stünde vielmehr in Widerspruch 
mit der Eiubilduug. des Gedankens iu das Leben, der Durchdringung'der 
Theorie uud der Praxis, — im Gegentheil/ es solle» sich sogar neue 
wissenschaftliche Entwickelungcn bilden, nnr soll a l l e s F a c h s t u d i u m iu 
den Aether der freien'allgemeinen Wissenschaftlichkeit getaucht werden. 
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Die Universitätslehrer müssen ferner den Studirenden wieder den 
alten Geist, oder doch einen bessern wie der jetzt, herrschende, einzuhauchen 
suchen. Die Moral hat stets vor allem die höhere Weise des Denkens 
und Handelns vor Angen. Diese als die.höhere nachzuweisen, das Auf
steigen zu ihr als eine Pflicht hinzustellen, die segensreichen Folgen zu eut-
wickcln, welche an die Erfüllung dieser Pflicht sich knüpfe» uud durch alles 
das zum Aufgang zu reizen — das soll «die heiligste Arbeit der Professoren 
sein. Sie sollen keine Maner nm sich ziehen nnd sich den Studirenden 
nur gespensterartig vom Katheder herab zeigen, sie sollen in den Kreis 
der Studirenden hinabsteigen, sie sollen diesen das sein, was» Diogenes dem 
jnngen Kriton war. Vor allen Dingen sollen sie sich Herders unvergleich
liche Worte: „eine schöne Mcnschenseele finden, ist Gewinn; ein.schönerer 
Gewinn ist, sie erhalten, und der schönst' nnd schwerste, sie, die schon 
verloren war^ zu retten!" mit Flammenschrift ins Herz schreiben. 

J a , ein anderer Geist muß die Studirenden beseelen! Das Kneipen, 
Panken und Kartenspielen, wie es jetzt an der Tagesordnung ist und ge-
mißbrancht wird, muß aufhören. Die Sinnlichkeit darf bei denen, die die 
höchste wissenschaftliche Anstalt besucheu, keine nngebührliche Rolle spieleu. 
Die Moral soll diesen uugebührlicheu Willen der Natnr bekämpfen und den 
Geist in seine herrschende Stellung zn bringen nnd darin zn befestigen snchen. 
An die Stelle der abendlichen oder nächtlichen Orgien müssen Gesellschaften 
treten, wo Gesang, Humor nnd Disputation abwechseln, wo die Herzen 
zu den edelsten Thaten entflammt und für das Gute und Edle begeistert 
werden, Gesellschaften, wo das Aufsprudeln der Lust die Herzen e rqu i ck t 
und nur gute Gesinnungen erweckt und genährt werden. Die altern und 
bessern Stndenten sollten vereint solche Gesellschaften stiften, ans den Com-
merccbnchern die uupassenden Lieder streichen uud "den Widersachern mit 
vereinter Kraft cutgegeutreteu. Schaart Ench denn zusammen, I h r Besseren, 
nnd wagt es, gegen die herrschenden Mächte in die Schranken zn treten! 
Als der morgenländische Prophet mit seinem treucsten Anhänger einsam in 
einer Höhle saß, und dieser jammernd ausrief: Ihrer.s ind vierzig nnd wir 
nnr zwei, entgegnete jener: nein, wir sind d r e i , denn mit uns ist A l l a h ! 
— So ist auch mit Euch ein gu te r G e i s t ! Bedenkt, daß alles, was 
von schweren oder kleinen Anfängen zu großer Macht uud höher Herauge
wachsen, durch B e g e i s t e r u n g groß geworden ist! 

F r i e d r i c h Bücker . 
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Corresponden) aus Kurland. 

« V i e in Nr. 69 der Rig. Icitnng enthaltene Libaucr Correspondenz*) 
ist — Form und Inhal t nach zu urtheilen — einer Feder entstammt, die 
bereits seit ein paar Jahren für elftere, die Revaler Zeitung 2c. in einem 
Sinne thätig ist, der einer weder mit dem Nedactionsprogrnmm der Riss. 

*) Die Correspondenz theilt mit, daß die Großfürsten Alexander und Wladimir Aleran> 

drowitsch Kais. Höh. die diesjährige Badesaison in Libau zubringen würden und spricht von 

der Hoffnung, daß auch Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin diese Stadt auf furze 

Zeit besuchen würden.' „Die Kenntnißnahme unserer Zustände — fahrt der Korrespondent 

fort — welche außerhalb Kurlands wenig gekannt sind, da wir weder eine eigene Presse 

noch irgend ein Organ besitzen, welches Bedürfnisse und Wünsche des.Volkes vertritt, hat 

für uns bereits höheren OrteS segensreiche Früchte getragen, und mau wird daher begreifen, 

welche Hoffnungen und Erwartungen nicht allein die Libauer, sondern auch der größte 

Theil der Bevölkerung des Landes an den hohen Besuch knüpfen. Wir betrachten ihn als 

einen neuen Beweis der Huld unsreö Monarchen für unsere Baltischen Lande' ganz beson» 

ders aber für Libau, uud knüpfen daran die Erwartung einer auch für Kurland beginnenden 

Entwickelung unserer commerziellen, industriellen und bäuerlichen Verhältnisse. Verdanken 

wir doch bereits dem ersten^Besuche Sr . Kais. Hoheit des Thronfolgers den Bau deö hie-

figen Hafens, die Eröffnung eines Progymnasiums und einer damit verknüpften Naviga» 

tionsklasse und die Verleihung von Knechtslündereien an Bauern auf KronSgütern." 

„Ueberrascht hat — so schließt die Correspondenz — eine Ankündigung der 'Kurl. 

Gouvernements »Zeitung, nach welcher am 18. April d. I . eine im Goldingenschen Kirch» 

spiele belegene Erbpfandbesitzlichkeit Baumhof .zum öffentlichen Verkaufe ausgeboten wird 

und den gesetzlich dazu berechtigten Meistbietern adjudicirt werden soll. Das wäre mithin 

der erste Fa l l , daß ei,^. Pfandbesitzer außer Bisitz gesetzt würde; denn'trotz der Verfügung 

vom 24. December 1841 hat es weder die GouverMments» Regierung noch das Oberhof» 

gericht bis jetzt dazu kommen lassen." 
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Zeitung übereinstimmenden Entwickeln««, der heimathlichen Verhältnisse ans 
Grundlage des zu Recht Bestehenden noch den politischen Anschannngen 
der großen Mehrzahl der Leser jener Blatter entspreche!! dürfte. Für diese 
ist gewiß die Aufrechthaltnng des germanischen Lebenselementes, nm das 
sich unsere heimathlichen Institulioue« wie u,n seinen Kern abgelagert haben, 
mit einer besonnenen, aber von wahrer-Humanität und wahrem Verständniß 
der Anforderungen der Zeit und des Rechts zeugenden Ausbilduug dieser 
historisch berechtigten Institutionen gleichbedeuteud. Die Erhaltung und 
zeitgemäße Entwickeluug derselben muß daher den uivellireudcu Bestrebungen 
der Neuzeit gegenüber als die Hauptaufgabe unseres Baltischen Lebens 
erkannt werden, und ein damit zusammenhängendes einiges Zusammenwirken 
der geistigen Kräfte und der verschiedenen M i m e n (Gtäude) unseres pro-
vinciellen Lebens zu einem Ziele, zu dem Wohle des Gemeinwesens, dürft? 
daher besouders uothwendig uud w.ünschenswerth erscheinen. Wenn aber 
von einer oder der andnen Se i te , sei es auch um in Broschüren U»H 
Zeitungsartikeln, die ja von Tag zu Tag auch in unserer Presse wehr au 
Bedeutung für das Leben gewinnen, die fMischeu Zustände unserer Pro
vinzen oder deren Rechtsverhältnisse, deuen wir durchaus nicht absolute 
Vollkommenheit und Starrheit vindiciren wollen und zu dereu zeitgemäßer 
Fortbildung wir gerne unser Scherstein beitragen möchten, Gegenstand, 
nicht offenen Angriffes — dem man gern in das Auge sähe — sondern 
versteckter, tendenziöser Verdächtigungen werden und das. sich häufig und 
systematisch wiederholt; so halten wir dafür, daß solches Gebühren weder 
in guter Absicht unternommen sein noch zu gedeihliche« Zwecken führ«! 
lau«. Werden Blößen nud Uebelstände innerhalb unserer provinziellen 
Zustände und Verhältnisse aufgefunden und dann mit Recht aufgedeckt, so 
wäre es, unserm Erachten nach, am Orte mit eingehender, leidenschaftsloser 
Besprechung positive Vorschläge znr Besserung des Fehlerhaften uud Echlecht-
befuudcnen zu verbinde», nicht aber das damit zusammenhängende Be- . 
währte und Berechtigte mit in die versuchte Zerstörnug hineinzuziehen und 
die Verhältnisse zn dem Zwecke oft lmßlos auszubeuten. Wi r begegnen 
letzterem Versahren in der Neuzeit nur zu häufig iu gelbeu und grüne« 
Broschüre», und Zeitungsartikeln verwandten Urspruuges, die Venu, aus
nahmslos unter dem Schutze der Anonymität, ihren Antipathien iu größter. 
Leidenschaftlichkeit srvhuen und nur zu hänfig dabei grelle Unwissenheit und 
Un?eMtniH der sactisch und -rechtlich bestehenden Verhältnisse und Zustände 
unserer baltischen Provinzen an den Tag legen, oder auch ab und zu — 



Correspondeuz aus Kurland. ^ 557 

augenscheinlich absichtlich — die Thatsachen entstellen.' Gs ist das die Wir , 
küng jenes extremen Liberalismus, der sich iu der absoluten Negation, des 
zu Recht Bestehenden bewegt und der uns eben so verwerflich erscheint, 
wie andererseits der extreme Conservatismus, der feine Aufgabe in der 
absoluten Negation jeden Fortschrittes, jeder, noch so zeitgemäßen Aeudc-
rung erblickt. ^ 

Wir find weit entfernt, das Vorstehende auf den Autor der citirteu 
Libauer Korrespondenz in ganzer Ausdehnung anwenden und ihm damit 
zu nahe treten zu wollen, glauben uns aber berechtigt, es.zu constatiren, 
daß auch er nur zu oft die Dinge nicht objectiv genug ansieht, sondern ge
wissen Animositäten Raum giebt, die ihn sichtlich beherrschen und seinen 
publicistischen Blick trüben. Einen Beleg dafür liefert, außer einer Reihe 
seiner früheren Zeitungsartikel, die wir des einer Correspondeuz zugemessenen 
Raumes wegen nicht weiterhin die vorliegende Besprechuug hiueinziehen 
können, am besten die oben erwähnte Mittheiluug iu Nr..69 der Rigasche« 
Zeitung. Wir finden in derselben, in Verbindung mit loyalen!, von aller 
Welt getheilten Enthusiasmus über die Nachricht von dem für die Bade
saison bevorstehenden Besuche Libau's durch mehrere, Glieder unseres erha
benen Kaiserhauses, unter anderem an diese freudige Aussicht die „Hoff
nung" geknüpft „ e i n e r b e g i n n e n d e n E n t w i c k e l u n g der bäue r 
l ichen V e r h ä l t n i s s e , K u r l a n d s , " uno die Behauptung dem hin
zugefügt, als habe der Besuch Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Thron
folgers im Jahre 1860 daselbst d ie V e r l e i h u n g von K n e c h t s l ä n -
d e r e i e n an B a u e r n auf den K r o n s g ü t e r n zur Folge gehabt. 
Schließlich wird aber die Ueber raschung gemeldet, daß laut gericht
licher Ankündigung e in P f a n d g u t in K u r l a n d wegen Ablaufs der ge
setzlichen P f a n d f r i s t zum ö f fen t l i chen V e r k a u f e geste l l t 
s e i , wozu bis hiezu angeblich Gouvernements-Regierung und Oberhosge
richt trotz des Pfandukases von 1841 es nicht kommen lasseu. 

Die diesen Anführungen zu Grunde liegenden Thatsachen sind theils 
unrichtig, theils entstellt; ihre Gruppirung verdanken sie augenscheinlich 
dem Wunsche, indirect auf die Träger des Grundbesitzes unserer Provinz, 
die Ritterschaft und die Domainenverwaltung (welche die hohe Krone für 
deren Landeigenthum repräfentirt), als.einzig staatsrechtlich berufene Man
datare zur Vertretung der bäuerlichen Interessen Kurlands — Tadel und 
Vorwurf zu laden; in dem zuletzt angeführten Falle aber auch auf die 
Gouvernements-Regierung und das Oberhofgericht, als die legal bestellten 
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obersten provinziellen Aufsichtsbehörden nber die Ausführung der bestehenden 
Gesetze, also auch der Pfandgesetzgebung vom. 24 . December 1 8 4 1 , ein 
gelindes oöium zu wälzen. Das „Eingesandt" in der Nr . 71 der Rigasche« 
Zeitung") würdigt die Behauptungen des Libauer Correspondenten in letz-

*) Dasselbe läutet: 

„Einer eigenthümlichen. Naivetät begegnen wir in einer Correspondenz aus Libau in 

der Rigasche» Zeitung vom 24. d. M / . M a n sei überrascht, heißt es dort, von einer 

Publication der Kurländischen Gouvernements »Zeitung, nach, welcher eine „Erbpfandbesitz» 

lichkeit* zum öffentlichen Meistboi gestellt werde — der erste Fa l l , daß ein Pfandbesitzer 

außer Besitz gesetzt werde; denn trotz der „Verfügung" vom 24. December 1841 habe eS 

weder die Gouvernements'Regierung'noch das Oberhofgericht bis jetzt dazu kommen lassen." 

Die völlige „Unbekanntschaft des Correspondenten mit dem bestehenden Gesetze springt fast 

aus jedem Worte in die Augen Ohne die kurl. Gouvernements»Zeitung gelesen zu haben 

glauben wir versichern zu können, daß die Gouvernements'Regierung in diesem Falle nicht 

mehr und nicht weniger gethan hat, als sie eben muß te , und daß, wenn ähnliche Fälle 

bisher in Kurland nicht vorgekommen sein sollten, die Gouvernements'Regierung dabei eben 

so'unschuldig ist wie. das Oberhofgericht. Der jedem Juristen-geläufige Sachverhalt ist 

einfach folgender: Die am 24. December 1841 allerhöchst bestätigte Verordnung über die 

Pfandcontracte in den Ostseeprovinzen bestimmt, daß Rittergüter in Kurland nur auf IN Jahre 

in Pfand gegeben werden dürfen. Löst der Pfandgeber nach Ablauf dieser Frist das Gut 

nicht ein, oder kommt kein neuer Pfandcontract zwischen den bisherigen Contrahenten zu 

Stande, so muß das Gut öffentlich verkauft werden. Diesen durch das Grsetz mit dürren 

Worten'vorgeschriebenen Verkauf abzuwenden, oder auch nur zu beanstanden, steht begreiflich 

eben so sehr außer der Kompetenz der Gouvernements'Regierung wie des Oberhofgerichts, 

und wenn bisher in Kurland solche öffentliche Verkäufe von" Pfandgütern in Folge des 

Ablaufs der Pfandfrist nicht vorgekommen find — was wir nicht wissen — so wird dies 

seinen einfachen Grund darin gehabt haben, daß die verpfändeten Güter entweder eingelöst 

wurden oder daß ein neuer Pfandcontract über dieselben zu Stande gekommen. I n Liv> 

land haben solche Verkäufe, wenn auch sehr vereinzelt/stattgefunden, nicht aber etwa wegen 

größerer Inhumanität der betreffenden livländiscben Behörden, sondern weil das Gesetz hier 

erfüllt werden mußte, wie jetzt in Kurland. „Erbpfandbesitzlichkeit," heißt es in der Cvrre-

spondenz. Möglich, daß die Bezeichnung neblig ist, aber wir zweifeln fast daran. I n Kur« 

land pflegt man die nach dem alleren Rechte auf lange Fristen verpfändeten Güter „Erb' 

Pfandgüter" zu nennen. Es giebt noch gegenwärtig eine Anzahl solcher alten Pfandgüter 

auS dec Zeit vor 1830, zu denen mich, mit einer gewissen Beschränkung, die zwischen den 

Jahren 1830 und 1841 auf längere Fristen verpfändeten Güter gehören. M i t diesen ist 

nach Ablauf der Pfandjahre ebenso zu verfahren, wie mit den auf kurze Fristen verpfän» 

deten Güter». So viel uns bekannt gehört aber die in jener Correspondenz bezeichnete 

Besitzlichkeit nicht zu diesen alten Pfandgütern. Ist nun dort-der Ausdruck „Erbpfandbe-

sitzlichkeit" gebraucht, so. ist derselbe ein unrichtiger, wie wir denn demselben I r r thum in 

Bezeichnung der Pfandgüter des neuein Rechtes mehrfach in Kurland begegnet sind, ^aturam 

expellas iure», wmen usque lecurrel." 
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wrer BsziehnW sv° eingVhend uns'zeihet ihn so siegreich, der Naivetät (an 
Vke wir nicht recht glauben können) und der vMgen Mbekanntschaft 
mit dom bei uns geltenden positiven Rechte, daß, wir dem nichts h i n M u -

, fügen haben/hindern einfach davon Act nehmen. Es bleiben mithin noch 
die beiden öuderew Anführungen zu erledigen. 

WaA die Hoffnung- „beginnender Entwickelung der bäuerlichen 
Verhältnisse" in Bn land betrifft, so muß, als ersten bei dem Autor 
jener Eorrospondeuß ' als Mvrgenröche aufdämmerte, die Thatsache in 
die Nacht des' Hintergrundes getreten fein- (wenn das" Factum Werhanpt 
je i n dns B«NRchtfei,t bsffelben gewagt war, da es ja in das Gebiet der 
KsnntliH ttes positiven provinziellen Mchts gehört), — daß mit der Gma-
nmmg der BauerverorVunng schon 1817 die Emancipation dos lurländi-
schen Bauernstandes in das Leben trat und von da ab nach Maßgabe des 
Rechtsbedürfnifses (nicht bloßer abstracten Rechtstheorien) von den dazu 
berufenen Organen der Gesetzgebung weiter entwickelt wurde, so w e i t als-
die Staatsregieruug, die ja hier, sit -venia vsrdo, mindestens auch ein 
Wort mitzureden hatte, es für angemessen hielt. Es scheint femer dem 
Korrespondenten ganz unbekannt geblieben zu sein, daß feit mehr als 40 Jahren 
zu diesem Zwecke eine besondere Behörde (früher Einführungscommisswn, 
jetzt EouMllsfiOU in Sacheu der Bnuewerordnung) in Kurland bestehet, 
welch« ans Organen der Staatsregierung und der Ritterschaft zusammen
gesetzt ist uyd uMusgefetzt unter Leitling und oberster MWvirkung der Ge-
mMgouvbvnenre d̂ er Oftseeptovinzeu für die organische Entwickeluug uu-
serer Bauerugesetzgebuug thätig und zwar sehr thätig geweseu ist, wie die 
voluminösen Acten und sehr zahlreichen, stets veröffentlichten Erlasse be
weisem Schließlich ignorirt' der Libauer Correspoudeut wohl vollständig, 
daß auch, die Ritterschaft ihr Recht zur Init iative in Fragen der Ent
wickeluug der bäuerlichen Gesetzgebung häufig dazu benutzt hat, nm, wie 
z, B^ die spontanen Beschlüsse vou 1845 über die Aufhebung der Land-
pftichtigkeit und Herstellung der Freizügigkeit; von 1848 über die Ver
pflichtung der Grundherrn zm Vermittelung des Unterhaltes dnrch zn be
schaffende Arbeit in der Gutsgronze füt diejenigen Glieder der Bauerge- -
meinde, die etwa bei der Umwandlnng der Frohne in Geldpacht nnd da
durch bewirkte Arbeitserfparniß arbeitslos bleiben sollten; von 1854 (in 
Bezug aus die Nichtanwendbarkeit des juridischen Grundsatzes „Kauf bricht 
Heuev" auf ländliche Pachtcontracte nnd viele andere mehr, b e z e u g e n — 
«ines zeitHemM Entwickeluug der agrarifchen Gesetzgebung anzubahnen. 

Baltische Monatsschrift. 3. Jahrg. Bd. V., Hft. 6. 36 
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Wi r sind weit entfernt, behaupten zu wollen, daß in dieser Richtung überall 
das absolut Beste geleistet worden ist. Man vergesse aber andererseits nicht, 
daß bei der Ausbilduug der bäuerlichen Gesetzgebung stets ein Kampf ver
schiedener nnd widerstreitender Interessen, materieller und principieller, na
turgemäß mit im Spiele war. Wenn man nuu dennoch im Großen, und 
Ganzen stetig und zeitgemäß in unserer Agrargesetzgebung fortgeschritten ist, 
so verdient das um so Mehr gerechte Würdigung. — Blieb die organische 
Entwickelung der agrarischen Verhältnisse bei uns auch hinter manchen 
Wünschen und Anschauungen, unter andern auch denen des Libauer Cor-
respondenten zurück, so durste letzterer doch nicht jene dem Gebiete der 
Oeffentlichkeit angehörenden Thatsachen, voll denen wir beispielsweise ein
zelne aufgeführt, iguorjren, er hätte loyal und gewissenhast genug sein müssen 
nicht zu behaupten, j e n e E n t w i c k l u n g habe ga r nicht e i n m a l be
g o n n e n , was er thut, indem er die H o f f n u n g ansfpricht, sie we rde 
erst nach der diesjährigen Badesaison b e g i n n e n . Wir resumiren das 
bisher Gesagte, iudem wir zugeben daß unsere agrarische Gesetzgebung, 
allerdings, wie jedes andere Menschenwerk, en tw i cke ln ngs b e d ü r f t i g , 
dafür aber auch e u t w i c k e l u u g s f ä h i g ist. Unter ihrer Herrschaft hat 
das Landvolk eine Umbildung erfahren, die dasselbe einer freieren Erwei
terung seiner staatsbürgerlichen Rechte würdig und dieselbe möglich und 
wünschenswerth macht. Wir unsererseits boffen daher — so Gott wi l l , mit 
begründeter Aussicht auf Erfüllung — nicht auf den B e g i n n , sondern 
aus den gede ih l i chen F o r t g a n g der stetigen nnd zeitgemäßen Ent
wickelung der bäuerlichen Verhältnisse Kurlands v o r und nach der heu
rigen Badesaison, hoffen aber auch, daß d ie U e b e r s t ü r z u n g unseren 
Verhältnissen fern bleiben werde, welche, wie die Geschichte lehrt, überall 
.dort auftritt, wo auf der Bahn der Reformen'dem rechtlich Bestehenden 
weniger Rechnung getragen wird, als abftracten Social- nnd Rechtstheorien, 
oder andererseits dem bloßen Nützlichkeitsprincip und der Staatsräson. — 
Wir schließen diesen Theil unseres Artikels mit einem den modernen Na
tionalökonomen Röscher nnd Max Wirth (beide, besonders aber letzterer, 
sind gewiß selbst den ungestümsten Liberalen unverdächtig) gemeinsamen, 
ihnen wörtlich entnommenen, auf unsere agrarischen Verhältnisse wohl an
wendbaren Citate: „Daß ein gänzlich unvermittelter Sprung aus der vollen 
Leibeigenschaft in d'ie volle Freiheit mancherlei Uebel mit sich führen kann, 
ist nicht zu bezweifeln, kein Mensch wird „frei geboren" sondern nur mit 
der Anlage zur Freiheit." „Diese Anlage wil l aber entwickelt sein. Jene 
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Kenntniß und Achtung des Gesetzes, jene Selbstbeherrschung, welche die 
wahre Freiheit bedingen, find nie ohne Muhe, selten ohne Fehlgriffe, stets 
nur durch Uebung zu erlangen." (Röscher, System -der Volkswirtschaft 
Bd. I, p ^ . 126 und Max Wirth, Grundzüge der Nationalökonomie' Bd . I» 
pass. 521 und 522). Wi r glauben in diese'm Ausspruche eiu starkes Ar
gument für unsere politische Richtung zu finden, die in Bezug auf die bäuer
lichen Verhältnisse in einer stetigen, aber besonnen fortschreitenden zeitge
mäßen Entwickelung derselben die beste Gewähr für deren Gedeihen findet. 
Wir geben die obigen Sätze dem Libauer Correspondeuten zu bedenken, 
wenn er in Zukunft unsere bäuerliche Gesetzgebung besprechen sollte, und . 
empfehlen ihm nur als uöthiges Requisit noch genauere Kenntuißnahme von 
unseren Zuständen, der positiven 'provinziellen Gesetzgebung, so wie dem 
historischen Gange derselben, als er sie bis hiezu bekundet hat. 

Was nuu die „Verleihnug von Knechtsländereien an Bauern auf 
den Kronsgütern" betrifft, die, wie oben bemerkt, der oftcitirte Cor-
respondent in Folge des Aufenthaltes Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
Thronfolgers in Libau im Jahre 1860 eintreten läßt, so hat es damit 
folgende Bewandtniß. 

Es war auf alle» Gütern Kurlands seit alters her, vielleicht seit Jahr
hunderten , Sit te und Gebrauch, daß die Lohnarbeiter (Knechte) bei dm 
damals Frohne leistenden Bauern, nach Einführung der Pachtverhältnisse 
aber auch aus den nunmehr mit Knechten bewirtschafteten Höfen einen 
Theil ihrer Subsistenz und ihres jeweiligen Iahreslohnes durch Einweisung 
von Landstücken — sogenannte Knechtsländereien — vermittelt erhielten, 
die von dem Individuum so lauge genutzt wurden, als sein Dienst
und Accordverhältniß an coucreter Stelle es mit sich brachte. I n wie 
weit diese Lohnprästation in Landnutzung wirtschaftlich oder den Interessen 
der ländlichen Arbeiterbevölkerung entsprechend ^ei, darüber ist, beilänfig 
gesagt, die Meinung der Land- nnd Staatswirthe getheilt. I m allgemeinen 
neigt die Wissenschaft in der neueru Zeit zu der Annahme, daß der Lohn
arbeiter, der das Aequivalent seiner Arbeit in Geld erhält oder zum Theil 
in diesem entsprechenden Nahruugsmitteln, seine Arbeit besser verwerthet 
nnd bessere Arbeit leistet, als wenn er seinen Lohn ganz oder theilweise in 
Landnutzung erhält, ein Verhältniß, das in mancher Beziehung der alten 
Frohne ähnlich sieht. 

Bei der Regulirung der Krousgüter iu Kurland wurden die ökono-
3 6 * 
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Misch nuMreu Länderchu in größere Wirth^chafDevchoiteu M K ) M d M j -
mre Oauernhöfe) abgetheilt und es den jeweiligen Pächtern d̂ieser über-
lasseil,' bei dem Abschluß i m Contracte unt ihren Lohnarbeitern Mächten) 
unt solchen ihre,u Jahres-, Tage- oder Stückarbeitslohu in beliebiger Weise 
zu vereinbaren. Später jedoch — durch eine Verordnung M n Z a l M 1SHY 
— wurde von dem Domaiucnnüuistcrio verfügt, d H auf zwei zu -regulie
renden Besitzlichkeiten in Kurland und eben so vielen,in M lauh pe r snch s-
weise Ouechtsländereien ansgeschiedon und den 5ünftißeu M G M N zuge
wiesen würden, zur Nutzung für die von ihum zu engagirenden KolMc-
beitcr, als theilweises Aequivalent für dereu, übrigens accordmähig abM-
lohnendc Arbeit. Gine weitere Ausdehnung dieser Vorschrift auf alle z u , r M -
lirenden KronsbeMichkeiten dieser Provinz ist actenmäßig u,icht erfolgt, aHer-
dings aber bei späteren Regu.liruugeu factisch diese Ausscheid-NW VM Lohn-
ländereien.für die Knechte ziemlich ausnahmslos beibehalten worden. 

Wenn nun der Libauer Korrespondent darauf ein so großes vrinci-
vielles Gewicht legt, daß er diese administrative Anordnung, in factisch un
richtiger Weise, da solche schon 1859 erfolgt war, iu causalen Zusammen
hang mit dem erst 1860 stattgehabten Badcaufcnthalt Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers in Liban bringt, so zeugt'das entweder von voll-
ständiger Unbekanntschaft mit den einschlägigen thatsächliche« Verhält
nissen, — welche er gewissenhafter Weise unter solchen Mnständeu doch 
nicht hätte in den Bereich seiner Erörterungen ziehen soüon - Oder 
noch mehr für die Annahme einer gewissen Abstchtlichkeit in der Grup-
pirung nurichtiger oder eutstMer Thatsacheu, me er sich «deren jtn 
seiner oftciticken jCorreUondenz 'doch wohl schuAig gemacht hche« dürfte. 

Wir hahen schließlich Mr. noch einen WMisch Mlszuifprechen, Per 
theilweise reztrospectiver Natur ist, Dn er sich mit M die. bereits »MeMete 
THatsache des mehrerwähnten Corresp,ondeU-AMkeD bezieht: .daß n.äMch 
fs loyale Kundgebungen von Anhang lichteit fiir unser Kaisechaus, wie die 
daselbst niedergelegten, nie in Nerbin-dnug mit politischer oim somilex PD-
lemit treten mögen. I s t diese nicht gleich offen und l M l , so Wdct 
Mter solcher Connexität nothwendig der Werth jener, dje selbist -hei b.M 
Libauer Korrespondenten zu constatiren uns chle woh^e O M M h M N g wä.re, 
wenn wir nicht eben ihn« noch einen UorwMs dMWs M Machen HäOm, 
Kch er sie mit seinen MbegrAdeten W - und Anss i lh rWM m.einem Ar
tikel verschmolzen... - ' ' ' 

W ü bitten die Leser um EuMuldjßung, w.eM ivir sie jO wige mit 
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der Besprechung eines. Artikels, dem wir an und für sich keine Bedeutung 
beimessen können, anfgehalten haben, hielten es aber für unsere Pflicht, 
einn ganzen unheilvollen Richtung Hi der Presse, die mit in demselben 
vertreten und verkörpert schien, entschieden und soviel als möglich war 
sachlich entgegenzutreten. — W i r wollen nicht trennen nnd zerstören; wir 
streben nach Eimgung und Erhaltung! 

A d o f f B a r o n B i s t r a m . 

Redacteure: 
Th. Bötticher. A. tzaltin. G. Neikholz. 
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